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LEITBILD DES studierendenWERKs BERLIN 

Präambel 

Das vorliegende Leitbild ist das Ergebnis eines einjährigen 
Beteiligungsprozesses. Beschäftigte aus allen Abteilungen haben 
daran mitgearbeitet, eine gemeinsame Vision für das gesamte 
studierendenWERK BERLIN zu entwickeln. 

Im Zentrum unseres Leitbildes stehen alle Menschen, 

• die im studierendenWERK beschäftigt sind,

• für die das studierendenWERK tätig ist und 

• die mit dem studierendenWERK zusammenarbeiten. 

Wir sind überzeugt, dass unser Leitbild zur positiven 
Betriebskultur im studierendenWERK BERLIN beiträgt. 
Wesentliche Voraussetzung hierfür ist die individuelle 
Auseinandersetzung mit dem Leitbild seitens der Beschäftigten. 

„Wir“, das heißt für uns: Jede*r in seinem Bereich, mit seinen 
Aufgaben und mit seinen Verantwortlichkeiten. Als einzelne 
Beschäftigte sind wir mitverantwortlich für den Umgang 
untereinander und in der Rolle einer Führungskraft tragen wir 
Verantwortung für alle Mitarbeiter*innen in unserem Bereich. 
Wir alle agieren als Vorbild, motivieren und unterstützen bei der 
Aneignung der verschiedenen Ziele des Leitbildes.  

Das Leitbild ist die verbindliche Grundlage für das Handeln aller 
Mitarbeiter*innen. Es bietet uns Orientierung und zeigt auf, wofür 
wir gemeinsam stehen, wie wir miteinander umgehen und wie 
wir zusammen den wachsenden Herausforderungen begegnen. 

Gemeinsam prüfen wir kontinuierlich, ob die im Leitbild 
formulierten Ziele gelebte Praxis sind. Wo es nötig ist, 
unternehmen wir die erforderlichen Schritte. 

Zielgruppenorientierung 

Wir begegnen den Studierenden auf Augenhöhe. 

Wir nehmen die Vielfalt und Eigenständigkeit von Studierenden 
wahr und bieten ihnen partnerschaftliche Zusammenarbeit an. 

Wir kennen die Bedürfnisse der Studierenden und richten 
unsere Angebote danach aus. 

Wir erfragen die Bedürfnisse der Studierenden regelmäßig. 

Wir tauschen uns über die Bedürfnisse unserer Zielgruppe 
kontinuierlich aus.

Wir holen uns fortwährend Feedback über unser Angebot ein. 

Wir entwickeln unser Angebot entsprechend weiter. 

Wir stellen sicher, dass die Studierenden unser Angebot 
kennen. 

Wir nutzen verschiedene Kommunikationskanäle, um die 
Studierenden über unser Angebot zu informieren. 

Wir bieten den Studierenden kompetente Ansprechpartner*innen 
für ihre Fragen. 

Studierende erhalten in allen unseren Einrichtungen und an ihren 
Hochschulen Informationen über unser gesamtes Angebot. 
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Wir gehen konstruktiv mit Misserfolgen oder Fehlern um. 

Wir binden die Beschäftigten in die Weiterentwicklung des 
studierendenWERKs ein. 

Wir informieren Mitarbeiter*innen frühzeitig und umfassend über 
Veränderungen. 

Wir nutzen ihre Erfahrungen und ihr Wissen und bieten ihnen 
Gelegenheit, ihre Ideen einzubringen. 

Wir geben Feedback über getroffene Entscheidungen. 

Ein gutes Miteinander ist uns wichtig. 

Wir arbeiten aktiv an der Gestaltung einer positiven 
Betriebskultur. 

Wir schaffen Raum und Zeit für Begegnungen und regelmäßigen 
Austausch. 

Wir leben einen offenen Meinungsaustausch und gehen Konflikte 
lösungsorientiert an. 

Transparenz

Es ist uns wichtig, dass alle Mitarbeiter*innen Zugang zu 
aktuellen Informationen haben. 

Wir geben allen Mitarbeiter*innen Zeit und Möglichkeit, sich zu 
informieren. 

Wir pflegen eine Besprechungskultur, in der aktuelle 

Informationen regelmäßig weiter gegeben werden. 

Wir ermöglichen den Austausch über Bereichs- und 
Abteilungsgrenzen hinweg. 

Es besteht Klarheit über die internen Abläufe und Strukturen 
innerhalb der Organisation.  

Alle Beschäftigten kennen ihre Rollen und Aufgaben. 

Wir erläutern unsere Regelungen und geben Mitarbeiter*innen 
die Möglichkeit, die internen Strukturen und Entscheidungen 
nachzuvollziehen. 

Qualität der Prozesse 

Wir gestalten die Arbeitsabläufe so, dass sie den 
Anforderungen unseres Leitbildes kontinuierlich gerecht 
werden. 

Wir planen unsere Arbeitsabläufe bedarfsgerecht. 

Wir dokumentieren unsere Arbeitsabläufe nachvollziehbar.

Wir überprüfen die Qualität unserer Ergebnisse und Abläufe 
regelmäßig. 

Wir passen Prozesse an, wenn es nötig ist.

Wir bieten sichere Arbeitsplätze und reagieren flexibel auf 
veränderte Lebenssituationen.  

Wir bilden aus und fördern die berufliche Weiterentwicklung 
der Beschäftigten. Wir bieten Fortbildungen und 
Qualifizierungen an. 

Wir unterstützen die Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. 

Wir übernehmen Verantwortung für einen nachhaltigen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen. 

Wir wirtschaften ressourcenschonend und nachhaltig. 

Wir verbessern unsere Umweltbilanz kontinuierlich. 

Wertschätzung

Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander. 

Die Vielfalt unserer Beschäftigten bereichert das 
studierendenWERK. 

Wir begegnen einander auf Augenhöhe.

Wir respektieren die unterschiedlichen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten jedes*r Einzelnen. 

Wir nehmen Rücksicht auf unterschiedliche und sich 
verändernde Lebenssituationen. 

Wir anerkennen den Anteil aller Mitarbeiter*innen am 
Gesamterfolg. 

Verantwortung 

Wir übernehmen Verantwortung für die Verbesserung von 
Chancengleichheit im Studium. 

Wir begleiten Studierende in einer wichtigen Lebensphase und 
bauen nach unseren Möglichkeiten bestehende Barrieren ab. 

Wir übernehmen Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit des 
studierendenWERKs.      

Alle Abteilungen handeln kostenbewusst.

Alle Abteilungen und Bereiche kooperieren eng miteinander. 

Wir setzen unser Personal anforderungsgerecht ein und sorgen für 
eine bedarfsgenaue Personalentwicklung. 

Wir übernehmen Verantwortung für unsere Gesundheit und 
Zufriedenheit. 

Die Beschäftigten des studierendenWERKs sollen gesund in den 
Ruhestand gehen können. 

Wir gestalten die Arbeit im studierendenWERK so, dass sie der 
Zufriedenheit aller Beschäftigten zuträglich ist und dazu beiträgt, 
deren soziales, körperliches und seelisches Wohlbefinden zu 
erhalten. 

Wir übernehmen soziale Verantwortung für alle Beschäftigten. 

Wir sorgen für tarifgerechte Bezahlung.   
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April: Umbenennung 

Nach Ostern 2017 war es 
soweit: Die vom Berliner 
Abgeordnetenhaus 
beschlossene Umbenennung 
der Organisation in 
„studierendenWERK BERLIN“ 
wurde umgesetzt. Broschüren, 
Flyer, Dienstbekleidung, 
Beschilderung – alles wurde 
ausgetauscht, die Homepage 
komplett erneuert. 

Februar: Kunstraum im Keller 

Der Keller unter dem historischen 
Studentenhaus in der Hardenbergstraße 
war für eine Woche Projektionsort der 
Zukunftsvisionen von acht studierenden 
Künstler*innen. Die labyrinthischen Gänge 
und Räume wurden zum Ausschnitt einer 
unterirdischen Stadt mit Installationen, 
Performances, Video, Klang, Objekten und 
Zeichnungen. 

April: Kita-Fachtag 

Der alljährliche 
Fachtag des Bereichs 
Kindertagesstätten des 
studierendenWERKs BERLIN 
stand 2017 unter dem 
Thema „Herausforderung 
Partizipation in der Kitapraxis“.

Juni: ParisXBerlin  

Der künstlerische Wettbewerb 
PARIS X BERLIN ging 2017 in die 
zweite Runde. Dabei war es un-
erheblich, ob die teilnehmenden 
Studierenden Bildende Kunst 
studierten oder sich einfach ne-
ben dem Studium kreativ betä-
tigten. Gemeinsam arbeiteten sie 
das Thema „bekannt/unbekannt“ 
auf.  

Juni: Führungskräftefachtag 

Das studierendenWERK BERLIN 
führte 2017 seinen ersten 
Führungskräftefachtag durch. 
Führungskräfte aus allen 
Abteilungen und Bereichen 
diskutierten gemeinsam den 
ersten Entwurf des neuen 
Leitbildes. Das Format wurde gut 
angenommen und soll in den 
kommenden Jahren fortgeführt 
werden. 

April: Aufschlagserhöhung für 
Pappbecher 

Mit Beginn des Sommersemesters 
2017 wurde der Rabatt und 
Aufschlag auf To-go-Heißgetränke 
in den Mensen und Cafeterien 
des studierendenWERKs BERLIN 
auf jeweils 20 Cent erhöht. Der 
Rabatt bei der Nutzung eigener 
Mehrwegbecher stieg ebenfalls auf 
20 Cent. 

März: Lange Nacht der 
aufgeschobenen Hausarbeiten 
 
Am 2. März fand die „Lange Nacht 
der aufgeschobenen Hausarbeiten“ 
statt. Sechs Stunden lang machten 58 
motivierte Studierende die Nacht zum 
Arbeitstag und nutzten die Zeit von 
17 bis 23 Uhr, um an ihren Texten zu 
arbeiten und sich auszutauschen.

Mai: Lange Nacht der 
Wohnheime 

Auch 2017 veranstalteten 
die studentischen Clubs der 
Wohnheime die Lange Nacht der 
Wohnheime. Sechs verschiedene 
Clubs ermöglichten eine Nacht 
lang das Hopping durch die 
verschiedenen Wohnheime. 
Sogar ein Shuttlebus wurde 
organisiert. 
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studierendenWERK BERLIN

BAföG: Einführung 
einer neuen Software

Im Amt für Ausbildungs-
förderung vollzog das EDV-
Projekt der Einführung der 
neuen Software, BAFSYS II, 
einen sehr gelungenen Start. 

September: Tag der 
Studienfinanzierung 

Beim traditionellen Tag 
der Studienfinanzierung 
hatten Studierende und 
Oberstufenschüler*innen 
die Möglichkeit, sich zu 
allen Fragen rund um 
die Finanzierung eines 
Studiums zu informieren. 

August: Deutsch-
Französisches Kolloquium 

Im August begrüßte das 
studierendenWERK Gäste aus 
14 verschiedenen Ländern 
im Rahmen des deutsch-
französischen Kolloquiums, 
die unter anderem zum Thema 
„Sicherheit auf dem Campus“ 
tagten.  

Oktober: Weihnachtsbüro 
eröffnet

Die jährliche Weihnachtsaktion 
eröffnete im Oktober 2017. 
Neu war dabei eine Rolle: Die 
Weihnachtsfrau bereicherte 
das Repertoire der buchbaren 
Figuren und ermöglichte es 
mehr Studentinnen, sich durch 
die Bescherung von Familien 
am Heilig Abend etwas dazu zu 
verdienen. 

Dezember: Erster Spatenstich 
im Dauerwaldweg

Mit einem symbolischen 
ersten Spatenstich wurde der 
Startschuss für einen Neubau 
am Dauerwaldweg gegeben. 
50 neue Wohnheimplätze 
für Studierende werden hier 
entstehen.

September: Azubitag 

Beim alljährlichen Azubitag 
haben auch 2017 die Azubis 
des zweiten Ausbildungsjahres 
alle Lehr-Anfänger begrüßt und 
ihnen das studierendenWERK 
vorgestellt. Bei einem 
gemeinsamen Stadtspiel lernten 
sich alle näher kennen. 

September: Kooperationsvertrag 
mit der CODE University  

Die private CODE University ist eine 
neue staatlich anerkannte Hochschule 
in Berlin, deren Bachelor-Studiengänge 
auf die „zentralen Aspekte der 
digitalen Produktentwicklung 
zielen“. Im September 2017 trat 
der Kooperationsvertrag mit 
studierendenWERK in Kraft, das sich 
den Studierenden im Oktober auf 
einer Antrittsvorlesung vorstellte. 
  

Juni: Firmenlauf 

Auch 2017 nahm das 
studierendenWERK am 
traditionellen Berliner 
Firmenlauf teil. Zahlreiche 
Beschäftigte machten mit. 
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Geschäftsjahr 
2017

Erfüllung des Rahmen- 
finanzierungsvertrags mit 

dem Land Berlin 

Sicherung der sozialen Infrastruktur für die Ber-
liner Studierenden

Hauptauftrag des studierendenWERKs ist es, mit sozi-
alen Dienstleistungen die Rahmenbedingungen eines 
Studiums in Berlin so zu gestalten, dass Studierende 
erfolgreich studieren können. Hierfür unabdinglich 
ist die kontinuierliche qualitative Anpassung der 
Angebote an veränderte Bedürfnisse der Studieren-
den. 2017 versorgte das studierendenWERK 168.035 
Studierende an 20 Hochschulen und der Charité und 
verzeichnete damit erneut einen Anstieg gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum (2016: 164.781). Im Berichts-
zeitraum konnte ein Kooperationsvertrag mit der 
neu gegründeten CODE University abgeschlossen 
werden. Sie ist nunmehr die siebente private Hoch-
schule, mit der das studierendenWERK BERLIN 
zusammenarbeitet. 

Psychologisch-Psychotherapeutische 
Beratung 

Mit einem umfangreichen Beratungsangebot unter-
stützen die Psycholog*innen die persönliche Ent-
wicklung von Studierenden und ihre Studienerfolge. 
Die Beratung erfolgte an zwei Standorten. Im Jahr 
2017 wurden insgesamt 1.910 Studierende beraten. 

Die Zahl der auf Englisch durchgeführten Beratun-
gen ist gegenüber dem Vorjahr auf konstantem Ni-
veau geblieben: Insgesamt wurden 668 Beratungs-
stunden auf Englisch durchgeführt (2016: 669).  

Soziale Beratung bei finanziellen, sozialen oder 
sozialrechtlichen Problemen

An drei Standorten bieten die Sozialberaterinnen 
des studierendenWERKs BERLIN Informationen 
und Unterstützung für Studierende in schwierigen 
sozialen Situationen an. Schwerpunkte lagen dabei 
auf der Studienfinanzierungsberatung sowie der 
Beratung von Schwangeren, Studierenden mit Kin-
dern und internationalen Studierenden. Insgesamt 
wurden 6.896 Studierende beraten, davon waren 

Petra Mai-Hartung 
Geschäftsführung studierendenWERK BERLIN 

21 betreute Hoch-
schulen (2016: 20) 

168.035 Studierende 
(2016: 164.781) 
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63 Prozent weibliche Studierende und 37 Prozent 
männliche Studierende. Auch 2017 war knapp ein 
Drittel der Ratsuchenden nicht-deutscher Herkunft. 

Beratung von Studierenden mit Behinderung 
und chronischer Erkrankung 

An drei Standorten werden Beratungen zum Thema 
Studium und Behinderung und/oder chronischer 
Erkrankung angeboten, zudem vergab 
das studierendenWERK Integrations-
hilfen nach § 9 Abs. 2 BerlHG. 

Ziel ist es, Studierenden trotz 
ihrer Beeinträchtigungen ein 
chancengleiches Hochschul-
studium zu ermöglichen und 
Diskriminierungen entgegen-
zuwirken. Im Jahr 2017 führten 
die Beratungsstellen 3.608 
Beratungen durch (2016: 3.710). 
Über zwei Drittel der Beratungen 
erfolgten schriftlich (72,47 Prozent; 
2016: 75,01 Prozent). 

Weitere Themen waren Studienfinanzierung, Infor-
mationen zum Nachteilsausgleich und barrierefrei-
es Wohnen. Im Jahr 2017 wurden 849.196 Euro für 
Integrationshilfe ausgezahlt (2016: 858.342 Euro). 
Es erhielten 165 Studierende Integrationshilfen, 
davon waren 97 Frauen und 68 Männer.

Hochschulnahe Kinderbetreuung 

Sieben Kindertagesstätten betreibt das studieren-
denWERK. 2017 wurden 575 landesfinanzierte Plät-
ze und 17 Gastplätze vorgehalten. Im Durchschnitt 
waren 99,3 Prozent der Plätze belegt. 
Die Herkunft der betreuten Kinder spiegelte den 
hohen Anteil internationaler Studierender an den 
Berliner Hochschulen wider: Der Anteil an Kindern 

mit nicht deutscher Herkunftssprache erhöhte 
sich 2017 um 3 Prozent auf 24,9 Prozent. 

Förderung der Chancengleichheit 
durch Tutorenprogramme 

Die insgesamt 20 Wohnheimtu-
tor*innen haben, neben ihren Rou-
tineaufgaben wie z. B. regelmäßige 
Sprechstunden, Begrüßung von neu-
en Studierenden usw., in 2017 über 

50 kulturelle Veranstaltungen in den 
Wohnheimen durchgeführt und damit 

über 2.000 Studierende erreicht.

Soziale Unterstützung in Notlagen 

Eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten 
konnte bei der Sozialberatung beantragt werden: 
Neben einem Notfonds und einem DSKV-Fonds 
gab es ein soziales Überbrückungsdarlehen. Da-
rüber hinaus wurden Gelder externer Stiftungen 
vergeben. 2017 gingen 82 entsprechende Anträge 

(2016: 78) ein, 62 davon wurden bewilligt. 43 der 
gestellten Anträge stammten von internationalen 
Studierenden. 

Auch 2017 erfolgte eine Vergabe von Zuschüs-
sen zum Start ins Studium und zum erfolgreichen 
Studienabschluss. 2017 wurden 150 Zuschüsse zu 
je 1.000 Euro bewilligt, davon 79 an Männer so-
wie 71 an Frauen. 58 dieser Studierenden waren 
nicht-deutscher Herkunft, 36 hatten Fluch-
terfahrungen. 

Mehrsprachige Angebote  

Die besondere Attraktivität der 
Berliner Hochschullandschaft bei 
ausländischen Studierenden ist 
ungebrochen. Der Anteil Studie-
render nicht-deutscher Herkunft 
lag bei 19,8 Prozent (Zuwachs 
von 1,3 Prozent gegenüber Win-
tersemester 201/2017). Jeder fünfte 
Studierende der Berliner Hochschulen 
war damit internationaler Herkunft. 52 
Prozent von ihnen waren Frauen. 

Das studierendenWERK hat zahlreiche Publikatio-
nen seiner Angebote ins Englische übersetzen las-
sen und betreibt auch seine Website zweisprachig. 
Darüber hinaus gibt es die Broschüre „international 
students“, die eine komprimierte Einführung über 
alle Angebote des studierendenWERKs bietet. Auch 

die Beratungen der Jobvermittlung (wo der Anteil 
der gemeldeten internationalen Studierenden bei 
44,6 Prozent liegt) erfolgte bei Bedarf in Englisch. 
Hausmitteilungen in den Wohnheimen erfolgten i. 
d. R. zweisprachig. Bei der Einstellung der studenti-
schen Aushilfen an den InfoPoints wird besonders 
auf Internationalität geachtet: Alle Studierenden, die 
hier eingesetzt waren, sprechen mindestens zwei, 

häufig mehr Sprachen. 

Mit Food&Culture widmete sich 
zudem eine ganze Veranstal-

tungsreihe den verschiedenen 
kulturellen Facetten unter-
schiedlicher Nationalitäten. 

Verpflegungsangebote

Das studierendenWERK 
BERLIN betreibt 57 Mensen 

und Cafeterien in Berlin. Der 
Umsatz der Speisebetriebe ist 

im Vergleich zum Vorjahr leicht 
gestiegen. Insgesamt besuchten täg-

lich 35.215 Gäste die gastronomischen 
Einrichtungen  Mit ihren 638 Mitarbeiter*innen 

sind die Speisebetriebe die größte Abteilung des 
studierendenWERKs. Derzeit verfügen die Speisebe-
triebe über 10.859 Innen- und 2.472 Außensitzplät-
ze. 

19,8 Prozent interna-
tionale Studierende 
(2016: 18,5 Prozent) 

29,6 Prozent 
nicht-deutsche Rat-
suchende  
(2016: 30,45 Prozent) 
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Wohnheimbestand

Ende 2017 hatte das studierendenWERK BERLIN 
9.428 Wohnplätze in seinem Bestand (2016: 9.399). 
Die Versorgungsquote war weiterhin rückläufig 
aufgrund der gestiegenen Studierendenzahl. 2014 
fiel sie erstmals unter die 6-Prozent-Marke und ist 
auch 2017 darunter geblieben (5,61 Prozent). Die 
Studierenden der im Berliner Süd-Westen gele-
genen Hochschulen, dabei besonders der 
Freien Universität Berlin, waren mit 2,41 
Prozent weiterhin stark unterversorgt. 

Das umfangreiche Sanierungspro-
gramm zum Erhalt des  Wohnheim-
bestands wurde 2017 fortgesetzt. 
Im Umfang von rund 13 Mio. Euro 
wurden Rechnungen der Berliner 
Bauwirtschaft bezahlt. 

Wirtschaftlichkeit 

Der Anteil des konsumtiven Landeszu-
schusses an der Finanzierung des studie-
rendenWERKs belief sich wie 2016 auf 11,5 Mio. 
Euro. Auch 2017 erfolgte die Wirtschaftsführung im 
Rahmen der zur Verfügung gestellten Zuschüsse 
und Einnahmen. 

Rechtsgeschäfte mit unmittelbaren Folgen für den 
Landeshaushalt wurden nicht eingegangen. 

Der Auslastungsgrad der studierendenWERKs-Ein-
richtungen hat sich 2017 auf dem Wert von 99 
Prozent stabilisiert. Die Kapazitäten der Mensen 
und Cafeterien waren zur Mittagszeit zu 96 Prozent 
ausgelastet. Die Auslastung der Beratungs- und 
Betreuungsdienste lag auch 2017 auf einem hohen 
Niveau. Gleiches galt für den BAföG-Bereich. Die 
Wohnangebote des studierendenWERKs waren zu 

97 Prozent ausgelastet. Der Leerstand war 
baubedingt. 

2017 hatten die Speisebetriebe 
einen Kostendeckungsgrad von 
79,3 Prozent. Im Studenti-
schen Wohnen lag der Kos-
tendeckungsbeitrag in 2017 
über 100 Prozent, die soziale 
und kulturelle Betreuung 
in den Wohnheimen sowie 
größere Instandsetzungs- und 

Modernisierungsmaßnahmen 
wurden nicht über Mietein-

nahmen gedeckt. Bedingt durch 
Tariferhöhungen und leider rückläu-

figen Antragszahlen betrugen 2017 die 
durchschnittlichen Kosten pro BAföG-Antrag rund 
192 Euro.

Qualität des Service 

Das studierendenWERK hat auch 2017 seinen Ser-
vice rund ums Studium an Informationstagen und 

Veranstaltungen für Abiturient*innen bzw. Studien-
anfänger*innen umfangreich vorgestellt. 

Alle Medien wurden genutzt, um auf das studieren-
denWERK BERLIN und sein Angebot aufmerksam zu 
machen. 

Entwicklung des Qualitätsmanagements 

Zur Verbesserung der Prozessqualität 
werden kontinuierlich die wesentli-
chen Prozesse des studierenden-
WERKs erfasst und IT-unterstützt 
dokumentiert. 

Studierende beschwerten sich 
sowohl schriftlich, mündlich, te-
lefonisch und per E-Mail sowie 
online beim studierendenWERK. 
Je nach Dienstleistungsangebot 
machen die Studierenden sehr 
unterschiedlich vom Beschwerde-
recht Gebrauch. Alle Beschwerden 
wurden erfasst, zeitnah beantwortet und 
ausgewertet. Die Beschwerdequote hielt sich 
auch 2017 auf konstant niedrigem Niveau. 

Die Bearbeitungszeit der BAföG-Anträge betrug 
2017 6,85 Wochen und hat sich gegenüber 2016 
leicht verlängert. Die Anzahl der Widersprüche ge-
gen BAföG-Bescheide liegt mit 1.585 deutlich unter 
der des Vorjahres (2016: 1.672). 

Förderung der studentischen Mitwirkung und 
Selbstorganisation

2017 setzten sich 26 studentische Selbstverwaltun-
gen für die Interessen der Studierenden ein und 
bereicherten das Leben in den Wohnheimen. Die 
finanzielle Förderung der laufenden Arbeit wurde 
fortgesetzt, ein Großteil der Selbstverwaltungen 

erhielt sachbezogene Zuschüsse. Studierende 
gestalteten als Wohnheimtutor*innen das 

kulturelle Leben mit. 

Die Ausrichtung aller Angebo-
te orientiert sich streng an den 
Wünschen der Studierenden. Be-
sonders im Kulturbereich fußten 
die Angebote auf studentischen 
Iniativen und wurden vielfach 
- unter Anleitung der Mitarbei-

ter*innen des Bereichs  - auch 
von Studierenden vorumgesetzt. 

Besonderen Stellenwert hatte 2017 
die Förderung studentischer Ar-

beitsmöglichkeiten. Im Rahmen des Stu-
dy&Work-Programms wurden Studierende als 
studentische Aushilfen im studierendenWERK 
eingesetzt und auf die jeweiligen Tätigkeiten vorbe-
reitet. 108 Studierende hat das studierendenWERK 
BERLIN im Jahr 2017 beschäftigt. 
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Rahmenvereinbarung mit den Hochschulen 

Die Rahmenvereinbarungen zur Überlassung und 
Bewirtschaftung von Verpflegungseinrichtungen 
wurden aktualisiert. 

Förderung der Gesundheit und Motivati-
on der Beschäftigten 

Der Krankenstand ist gestiegen 
und lag 2017 bei 9,4 Prozent 
(2016: 8,9 Prozent). Im Zentrum 
des betrieblichen Gesund-
heitsmanagements stand 
daher die Umsetzung ver-
schiedener Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung, wie 
z.B. Yoga-Kurse und ergono-
mische Traings.  

Auch 2017 wurde die tariflich 
vereinbarte leistungsorientierte 
Vergütung auf Basis einer Dienst-
vereinbarung ausgezahlt. 

Die Quote der durchgeführten vertrau-
lichen Mitarbeitergespräche stieg deutlich auf 
95,6 Prozent (2016: 89,5 Prozent).

2017 konnte die organisationsübergreifende 
Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes abge-
schlossen werden. Es bündelt die Vorstellung der 

Beschäftigten darüber, wie das studiendenWERK 
den wachsenden Herausforderungen und steigen-
den Vielfalt der  Studierenden gemeinsam begeg-
nen möchte. Es entstand unter Beteiligung aller 
Mitarbeiter*innen. 

Um dem gestiegenen Bedarf an der 
internationalen Ausrichtung der 

Angebote gerecht zu werden, 
bot das studierendenWERK 

Fortbildungen für seine 
Mitarbeiter*innen an. So 
nahmen 81 Beschäftigte 
in ihrer Freizeit an vom 
studierendenWERK 
organisierten Sprach-
kursen teil. 

Weitere Schulungen 
widmeten sich unter 

anderem dem Thema 
„Umgang mit Kunden“. 

Der Austausch mit dem 
Partner-Studentenwerk Paris 

erweiterte zudem den interkulturel-
len Erfahrungsschatz der Beschäftigten. 

Kolleg*innen aus allen Abteilungen des studieren-
denWERKs BERLIN reisten nach Paris und besich-
tigten Wohnheime, Mensen, das Sportzentrum des 
CROUS und Food-Trucks im Botanischen Garten.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
129.841 133.576 138.189 142.227 149.770 154.330 157.149 160.640 164.781 168.035

9.847 9.731 9.694 9.456 9.447 9.410 9.390 9.378 9.399 9.428
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

78.776 77.848 77.552 75.648 75.576 75.280 75.120 75.024 75.192 75.424
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Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat des studierendenWERKs BER-
LIN setzt sich aus 14 hauptamtlichen Mitgliedern 
zusammen, die jeweils eine Vertreterin bzw. einen 
Vertreter haben: Sieben studentische Mitglieder, 
drei Mitglieder aus den Hochschulen, zwei „ge-
schlechtsparitätisch auszuwählende Mitglieder mit 
einschlägigen Fachkenntnissen und Be-
rufserfahrung auf wirtschaftlichem, 
rechtlichem oder sozialem Gebiet 
…“, eine Vertreterin bzw. ein 
Vertreter der Beschäftigten des 
studierendenWERKs sowie das 
für Hochschulen zuständige 
Mitglied der Senatskanzlei, 
welches auch den Vorsitz 
führt. 

Mit der Senatsneubildung am 
8. Dezember 2016 ist die Res-
sortzuständigkeit für Wissenschaft 
und Forschung auf den Regierenden 
Bürgermeister von Berlin übergegan-
gen, der damit auch künftig den Vorsitz des Ver-
waltungsrats inne hat. Die Geschäftsführerin, ein 
Mitglied des Personalrats sowie die Frauenvertre-
terin nehmen mit Rede- und Antragsrecht an den 
Sitzungen des Verwaltungsrats teil.

Gemäß Studierendenwerksgesetz beträgt die 
Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder zwei Jahre. 
Laut Gesetz nehmen alle Verwaltungsratsmitglieder 

auch nach Ablauf ihrer Amtsperiode die Geschäfte 
weiter wahr, bis die Nachfolge bestimmt bzw. ge-
wählt ist. Eine Wiederwahl der Mitglieder ist mög-
lich. Der Verwaltungsrat war 2017 uneingeschränkt 
handlungsfähig, er tagte insgesamt vier Mal.

Turnusgemäß erfolgt eine Neubesetzung des Ver-
waltungsrats alle zwei Jahre. Noch im Dezember 

2016 konnten die Vertretungen für die Amtspe-
riode 2017/18 neu gewählt werden. Vier der 

sechs Vertreter*innen der Hochschulen 
wurden neu benannt.

Sieben studentische Vertreter*innen 
wurden vom studentischen Wahlaus-
schuss neu gewählt, drei Studierende 
haben sich für eine weitere Amtszeit 
zur Verfügung gestellt, vier studen-
tische Stellvertretungen konnten 

nicht besetzt werden. Aufgrund des 
Ausscheidens eines studentischen 

Verwaltungsratsmitglieds trat der studen-
tische Wahlausschuss Anfang 2018 erneut 

zusammen, zwei Studierende wurden neu in den 
Verwaltungsrat berufen, fünf studentische Stellver-
tretungen konnten jedoch nicht besetzt werden. 

Bei der Besetzung der Expert*innen fand ebenfalls 
ein Wechsel statt, eine Stelle wurde neu besetzt 
und der bisherige Amtsinhaber hat die Stellvertre-
tung übernommen. Die Vertretung der Beschäftig-
ten des studierendenWERKs BERLIN ist bis auf 
einen Wechsel konstant geblieben. 

Jährlich stehen die Genehmigung des Jahresab-
schlusses des Vorjahres, die Benennung des Wirt-
schaftsprüfers für die Prüfung des laufenden Jahres 
sowie die Feststellung des Wirtschaftsplans für das 
Folgejahr auf der Agenda. Da der Jahresabschluss 
2015 bereits zum fünften Mal in Folge von der-
selben Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft 
wurde, musste die Vergabe der Wirtschaftsprüfer-
leistungen für den Jahresabschluss 2016 öffentlich 
neu ausgeschrieben werden. Die Bestätigung der 
neuen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch den 
Verwaltungsrat für die Prüfung des Jahresabschlus-
ses 2016 erfolgte auf der Sitzung im Juni 2017. Im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch die neue 
Prüfungsgesellschaft wurde eine fehlende zeitliche 
Abgrenzung der Einnahmen aus Sozialbeiträgen 
bemängelt mit der Aufforderung, dies im Jahresab-
schluss 2016 zu korrigieren. Aufgrund der Dringlich-
keit der Thematik und zur Vermeidung unnötiger 
zeitlicher Verzögerungen wurde die Vorlage im 
schriftlichen Umlaufverfahren zur Beschlussfassung 
versandt. Aufgrund des Vetos eines studentischen 
Verwaltungsratsmitglieds gegen das schriftliche 
Verfahren musste die Entscheidung über die Ange-
legenheit auf die Sitzung im Juni vertagt werden. 
Nach positiver Beschussfassung des Verwaltungsrats 
zur Vorlage konnte der Jahresabschluss 2016 ohne 
weitere Zeitverzögerung besprochen und vom Ver-
waltungsrat genehmigt werden.

Im Berichtsjahr hatte der Verwaltungsrat ein großes 
Arbeitspensum zu bewältigen. In vier ordentlichen 
Sitzungen wurde das Gremium zu vielen Themen 

informiert, Sachverhalte wurden diskutiert und deren 
Umsetzung wurde beschlossen. Unter anderem hat 
der Verwaltungsrat der Neuerrichtung eines Ersatz-
baus für eine Kindertagesstätte zugestimmt, er wurde 
über das Konzept zur Umbenennung in studieren-
denWERK BERLIN informiert und hat die redaktionelle 
Überarbeitung sämtlicher Richtlinien zur Kenntnis 
genommen. Der Neufassung der Satzung des stu-
dierendenWERKs BERLIN hat der Verwaltungsrat 
ebenfalls zugestimmt. Mehrfach waren auf Antrag der 
studentischen Verwaltungsratsmitglieder die Grund-
sätze für Werbung im studierendenWERK lebhaft 
diskutiertes Thema in den Sitzungen. Einer Anpassung 
des sogenannten Sitzungsgelds – erstmals seit sei-
ner Neugründung in 2005 – hat der Verwaltungsrat 
zugestimmt. Das 2017 in mehreren Arbeitsgruppen-
sitzungen mit Beschäftigten aller Abteilungen erarbei-
tete Leitbild des studierendenWERKs hat der Verwal-
tungsrat interessiert zur Kenntnis genommen. Die 
überarbeiteten Richtlinien der studentischen Arbeits-
vermittlung wurden auf der letzten Sitzung des Jahres 
beschlossen und treten zum 1. März 2018 in Kraft.  
Auch 2017 war das Thema Studentisches Wohnen 
ein arbeitsintensiver Themenkomplex für den Ver-
waltungsrat. Über die geplanten Neubauvorhaben 
Dauerwaldweg und Mollwitzstraße wurde ebenso wie 
über alle anderen anstehenden und laufenden Sa-
nierungs- und Bauprojekte ausführlich informiert. So 
soll die bereits 2016 im Verwaltungsrat vorgestellte 
und seinerzeit zurückgestellte Machbarkeitsstudie zur 
möglichen Umwandlung eines Parkhauses in studen-
tischen Wohnraum wieder aufgerollt werden, sofern 
die Möglichkeit einer Kreditaufnahme realisiert wird.



Gremienzusammensetzung in 2017

Verwaltungsrat

Michael Müller 
Regierender Bürgermeister 
von Berlin

Stellvertretung: 
Steffen Krach
Staatssekretär für Wissenschaft  
Senatskanzlei, Wissenschaft und 
Forschung

Frau Dr. Andra Bör 
Freie Universität Berlin

Stellvertretung:
Herr Georg Borchert 
Technische Universität Berlin

 
Herr Claas Cordes 
Hochschule für Technik und 
Wirtschaft

Stellvertretung:  
Frau Dr. Westerburg
Hochschule für Wirtschaft und 
Recht Berlin

 
Hans-Joachim Völz 
Hochschule für Musik  
„Hanns Eisler“ Berlin

Stellvertretung:  
Frau Silvia Durin
Kunsthochschule Berlin

 
Susanne Jahn 
Jahn, Mack u. Partner

Stellvertretung:  
Anne Fellner 
Baudezernentin  der Stadt 
Eberswalde

 
Dieter Schäferbarthold 
Rechtsanwalt

Stellvertretung:  
Dr. Kurt Gamerschlag 
CollegeCouncil

Verwaltungsrat
 
Herr Jannis Drossart
Technische Universität Berlin

Stellvertretung:  
Herr Moritz Ratke
Hochschule für Wirtschaft und 
Recht Berlin

 
Frau Paulin Bucher
Technische Universität Berlin  

Stellvertretung: 
Frau Suna Meral 
Hochschule für Technik und Wirt-
schaft

 
Frau Theresa Bischof
Freie Universität Berlin

Stellvertretung: 
NN

 
Herr Andrej Wetzlaugk
Hochschule für Technik und 
Wirtschaft

Stellvertretung: 
Herr Fritz Kempas
Freie Universität Berlin

 
Herr David Rodriguez Edel
Humboldt-Universität zu 
Berlin

Stellvertretung: 
NN

 
Herr Adam Pitas
Beuth Hochschule 
für Technik Berlin

Stellvertretung: 
NN

Frau Thaeba Ayubi 
Universität der Künste Berlin 

Stellvertretung: 
NN

Verwaltungsrat
 
Sarah Räsch 
studierendenWERK BERLIN

Stellvertretung:  
Rainer Böger 
studierendenWERK BERLIN

 

Vertretungsgremien 

Schwerbehinderten-
beauftragte 

Petra Uther 
ab 12/17 Mareen Schäfer 
(vorher Stellvertretung) 

Frauenvertreterin Silvia Cornelius  
Dominique Illing (Stellvtr.) 

Personalrat (Mitglieder Stand 31.12.2017) 

Mitglieder Bernward Friedrich 
Klaus-Peter Drechsel  
Regina Hillebrecht 
Sabine Alexander 
Monika Günther 
Birgit Rominger 
Katharina Steinbach 
Mario Kelterborn 
Karsten Freund 
Marianne Pundt  
Anrita Hintenberg 
Eva Schneider 
Klaus-Peter Flügel 

Nachrücker*innen Christine Dietrichs 
Manuela Ebel  
Jasmin Mohr  
Petra Stüwert 
Claudia Haller 
Frank Schlak  
Marco Münch  
Babette Schröder
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8.955.063 Besucher*innen (2016: 9.150.311)

23,6 Mio. Euro Umsatz (2016: 23,5 Mio.)

2,64 Durchschnittsbon (2016: 2,57 Euro)

13.331 Tischplätze (2016: 13.258)

57 Mensen, Cafeterien und Coffeebars 

Die Verpflegung einer stetig wachsenden, internati-
onalen Studierendenschaft sicherzustellen, ist unse-
re erklärte Hauptaufgabe. Ob beim Essen oder dem 
gemeinsamen Lernen – die Studierenden verbringen 
viel Zeit in den Mensen, Cafeterien und Coffeebars 
des studierendenWERKs BERLIN. Die Wünsche 
unserer Gäste, ihre Zufriedenheit und ihr Vertrau-
en stehen im Mittelpunkt unseres Tuns. Frisch und 
vielfältig gestalten wir unsere Angebote und stellen 
sicher, dass alle Gäste das Richtige für sich finden.

Zahlen und Fakten

2017 erfolgten umfangreiche Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der im April erfolgten Umbe-
nennung von Studentenwerk in studierendenWERK 
BERLIN. Alle 57 Einrichtungen der Abteilung Spei-
sebetriebe bekamen - für die Studierenden gut 
sichtbar - neue Namenszüge an den Eingängen. Die 
Mensen, Cafeterien und Coffeebars des nunmehr 
studierendenWERKs erwirtschafteten 2017 Erlöse 
in Höhe von rund 23,6 Mio. Euro, insgesamt 99.000 
Euro mehr als im vergangenen Jahr. Diese leichte 
Umsatzerhöhung ist zum Teil darauf zurückzufüh-
ren, dass die bereits in 2016 begonnene Anpassung 
der Preise für Hochschulangehörige und -mitarbei-
ter*innen 2017 abgeschlossen wurde.

Die Mensen trugen mit 82,03 Prozent und 19,36 
Mio. Euro den größten Anteil am Gesamtumsatz. Für 
die Cafeterien lag dieser Anteil bei 4,23 Mio. Euro. 
Das entspricht 17,96 Prozent des Gesamtumsatzes 
und stellt eine Erhöhung um 0,46 Prozent dar. 

Der Durchschnittsbon erhöhte sich von 2,57 Euro 
auf 2,64 Euro. An 242 Öffnungstagen – das sind vier 
weniger als im vergangenen Jahr – haben die Men-
sen und Cafeterien durchschnittlich 35.215 Besucher 
täglich begrüßt.  Der Wareneinsatz nahm mit 42 
Prozent des erzielten Umsatzes in den Speisebetrie-
ben 9,9 Mio. Euro in Anspruch und lag damit knapp 
1 Prozent über dem Vorjahreswert.

Thomas Föll 
Leiter Abteilung Speisebetriebe 

Speise-
betriebe

35.215 Besucher*innen 
täglich (2016: 35.410)
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Alle inzwischen 638 Beschäftigten der Abteilung 
Speisebetriebe in Voll- und Teilzeit haben auch 2017 
zum guten Gelingen des täglichen Geschäfts beitra-
gen. Der Personalaufwand inklusive Leiharbeiter*in-
nen lag bei 20,57 Mio. Euro und stieg somit um rund 
1,5 Mio. Euro. 

Viele Leiharbeitnehmer*innen wurden im lau-
fenden Jahr fest eingestellt, um den wach-
senden Anforderungen nachhaltig 
gerecht werden zu können. Darüber 
hinaus wurde ein sogenannter 
Springerpool mit zusätzlichen 
Mitarbeiter*innen aufgebaut, 
um kurzfristige Engpässe ein-
richtungsübergreifend abde-
cken zu können. Auch konn-
ten in diesem Jahr erstmalig 
wieder alle Koch-Lehrstellen 
für das erste Ausbildungsjahr 
besetzt werden.

Der negative Deckungsbeitrag 
erhöhte sich 2017. Dies erklärt sich 
vor allem aus dem gestiegenen Auf-
wand für Personalkosten.

Das Angebot

Standortabhängig bietet das studierendenWERK 
BERLIN in vielen Einrichtungen ein Frühstück für die 
Gäste an. Über die Mittagszeit und darüber hinaus 

wird in den Cafeterien eine Zwischenverpflegung 
angeboten. Je nach Größe der Cafeteria gibt es 
zwei bis drei warme Speisen, eine davon vegeta-
risch oder vegan. 

Alle Mensen halten zum Mittagessen ein ausgewo-
genes Angebot bereit, das auf die Möglichkeiten 

vor Ort abgestimmt ist. Hierzu zählt 
das Tellergericht, welches stets ein 

günstiges Komplettessen ist. 
Das Bio-Essen – ebenfalls ein 

Komplettessen – besteht 
in allen Bestandteilen aus 
ökologischen Erzeugnis-
sen gemäß der Bio-Zerti-
fizierung. 
In den größeren Mensen 
bieten wir ein veganes 
Klimaessen an. Dieses ist 
stets ein Komplettessen, 
dessen Hauptbestandteile 

aus regionaler und saiso-
naler Feldwirtschaft bezo-

gen werden. Außerdem wird 
auf Lebensmittel verzichtet, die 

eine hohe Co2 Bilanz aufweisen. Das 
Klimaessen ist somit nicht nur frei von 

Fleisch sondern auch frei von Tiefkühl- und Tro-
ckenprodukten, Konserven und Reis.

Zuzüglich zum Klimaessen bieten wir seit Beginn 
2017 verbindlich ein zweites veganes Essen an, da 

die Nachfrage sich in den vergangenen 
Jahren sukzessive erhöht hat.

Zwei Gerichte bieten die Mensen der Speisebetrie-
be als Hauptkomponenten im Freeflow-System an, 
bestehend aus einer vegetarischen/veganen oder 
Fleisch-/Fischkomponente. Gemüse- und Sätti-
gungsbeilagen werden ebenfalls im Freeflow-Sys-
tem angeboten. Der Gast entscheidet hier selbst 
über die Menge und Zusammenstellung. 

Alle Speisen werden „Just in time“ 
produziert. Das bedeutet, dass die 
vorbereiteten Komponenten erst 
frisch gegart werden, wenn sie an 
der Ausgabe nicht mehr ausrei-
chend vorhanden sind. Damit 
garantieren wir eine anspre-
chende Speisenpräsentation 
und frischen Geschmack über 
die gesamte Mittagszeit. Das 
tägliche Angebot wird ergänzt 
durch eine Vorspeisenauswahl,  
durch eine Tagessuppe, verschie-
dene Salatangebote oder -büffets, 
Aktions- und Pasta-Stände und eine 
Dessertauswahl. 

Um den Anteil an Speisen ohne Gluten zu 
erhöhen, nutzt das studierendenWERK ausschließ-
lich glutenfreie Bindemittel für Saucen. Brühen und 
Saucen verzichten auf Hefeextrakt und das Frittier-

fett auf Palmfettanteile. Ein hoher Frischegrad, Ab-
wechslung im Speiseplan, Qualität der Lebensmittel, 
Aussehen und Geschmack tragen wesentlich dazu 
bei, dass das Essen komplett verzehrt wird und der 
Anteil an Lebensmittelresten klein gehalten werden 
kann. 

Grundlegend lehnt das studierenden-
WERK BERLIN Lebensmittel mit 

genmodifizierten Bestand-
teilen und Erzeugnisse 

mit Glutamat-Zusätzen, 
Erzeugnisse aus Ka-

ninchen, Klon- und 
Separatorenfleisch 
sowie aus Gründen 
des Arten- und 
Tierschutzes 
Thunfisch, Hai, 
Aal, Merlan und 
Hoki ab.

Gastronomische 
Ampel

Um zu erkennen, wie 
vollwertig die verschie-

denen Speisen sind, bieten 
die Speisebetriebe eine ein-

fache gastronomische Ampel als 
Entscheidungshilfe an. Hierbei werden die Speisen 
mit den bekannten Ampelfarben bewertet und 

-5,69 Mio. Euro 
Deckungsbeitrag 
(2016: -4,4 Mio. Euro).
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gekennzeichnet. Diese Bewertung orientiert sich an 
den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung und wurde von Dr. Peinelt entwickelt. In 
einem Seminar hat Herr Dr. Peinelt die aktualisierte 
Version der Ampelkennzeichnungen vorgestellt und 
geschult. Die vorhandenen sowie die neuen Rezep-
turen wurden dementsprechend bearbeitet.

Speiseleitsystem

Zur Erleichterung der täglichen 
Speisenauswahl sind an den 
Eingängen vieler Mensen 
große digitale Anzeigetafeln 
installiert, die die Ange-
bote des Tages auf einen 
Blick darstellen. Über den 
einzelnen Speisenausga-
ben sind kleinere Displays 
angebracht, die das jeweils 
angebotene Essen anzeigen. 
Darüber hinaus sind dort die 
Labels für vegetarisches, vega-
nes und Bio-Essen sowie für das 
Klimaessen erkennbar, außerdem 
die Preise auf einen Blick, die Ampel-
kennzeichnung und die kennzeichnungspflichtigen 
Zusatzstoffe. 

Um die angestrebte Abdeckung aller Einrichtun-
gen mit Displays zu erreichen, erfolgte in 2017 die 
Installation weiterer digitaler Anzeigen.

Bargeldloses Bezahlen mit der MensaCard 

Für einen schnellen und reibungslosen Bezahlvor-
gang wird an den Kassen in den Mensen mit einer 
MensaCard bezahlt. Auch in den Cafeterien und 
Coffeebars steht diese Bezahlmöglichkeit zur Verfü-
gung. MensaCards liegen in allen Mensen und Cafe-

terien für ein Pfand von 1,55 Euro bereit. Diese 
können an dafür vorgesehenen Aufwertern 

leicht aufgeladen werden. 

Viele Hochschulen und Universitä-
ten möchten ihren Studierenden 
den Einstieg ins Studium erleich-
tern und übergeben zu Studien-
beginn pfandfreie Mensa Wel-
comeCards an die Erstsemester. 
14 000 WelcomeCards wurden 
2017 von den Speisebetrieben 
des studierendenWERKs an ver-

schiedene Kooperationspartner 
kostenlos ausgegeben. 

Autoload-System

Um ein noch schnelleres Aufladen der Mensa-
Cards zu ermöglichen und dieses direkt in den 
Bezahlvorgang integrieren zu können, bieten die 
Speisebetriebe das Autoload-Verfahren an. Ein Auf-
werten der MensaCard wird so direkt an der Kasse 
möglich. Um Autoload nutzen zu können, genügt 
eine einmalige Anmeldung, dabei kann sowohl der

individuelle Betrag für die Kontoabbuchung fest-
gelegt werden als auch, ab welchem noch auf der 
Karte vorhandenen Mindestbetrag die Aufladung 
erfolgen soll. Die Anmeldung zum Autoload erfolgt 
direkt an der Kasse. Zudem kann für eine schnelle-
re Abwicklung außerhalb der Mittagszeit seit 2017 
auch ein Formular mit allen notwendigen Daten 
ausgefüllt und abgegeben werden. Dieses 
Formular ist  online und an jeder Kasse 
verfügbar. 

Umwelt und 
Nachhaltigkeit

Die fortlaufende Verbes-
serung des Umweltma-
nagementsystems des 
studierendenWERKs spielt 
in allen Bereichen der 
Abteilung Speisebetriebe 
eine große Rolle. Auch 
wenn lediglich sechs der 
größten Mensen nach dem 
Eco-Management and Audit 
Scheme EMAS validiert sind, so 
arbeiten doch alle Mitarbeiter*in-
nen der  Mensen und Cafeterien nach 
diesem Umweltstandard. 

Die Überprüfung unserer Umweltleistungen durch 
einen unabhängigen Gutachter stand im März auf 
dem Terminplan. 

Es konnte erneut nachgewiesen werden, dass ein 
schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen 
und nachhaltiges Wirtschaften fest in unseren Ar-
beitsalltag integriert sind. 

Das Umweltprogramm sah  2017 vielfältige Auf-
gaben für die Speisebetriebe vor. So wurde die 
Erzeugung von ökologisch gewonnenem Strom 

durch eine Erweiterung der vorhandenen 
Photovoltaik-Flächen an zwei Standorten 

ausgebaut. Der Einbau von Lüftungs-
steuerungsanlagen in den sechs 

EMAS Mensen zur Reduzierung 
des Stromverbrauches konnte 
abgeschlossen werden. In der 
Umwelterklärung des studie-
rendenWERKs BERLIN können 
sämtliche Maßnahmen und 
Einsparungen detailliert nach-
gelesen werden.

Im April wurden der Aufschlag 
auf Heißgetränke im Einwegbe-

cher und der Rabatt für mitgebrach-
te Mehrweg-ToGo-Becher auf einheit-

lich 20 Cent angehoben. Der Anteil auf 
Getränke, die im Pappbecher gekauft wurden, 

konnte weiter gesenkt werden. 

Als Beitrag zur Umweltbildung hatten auch 2017 
angemeldete Schülergruppen im Rahmen der jähr-
lich stattfindenden Schüler-Uni die Gelegenheit, zu 
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den Themen Nachhaltigkeit, gesundes Essen und 
gastronomisches Ampelsystem Fragen zu stellen. In 
einem Rundgang und einem Vortrag über gesunde 
Ernährung und nachhaltiges Produzieren von Spei-
sen, erhielten sie ausführliche und anschauliche 
Informationen in der Mensa an der FU II. 

Für ein studentisches Projekt wurden in einer 
Mensa gezielt Speisereste gesammelt, die 
für die Herstellung von Schwarzerde 
zu Kompostierungszwecken genutzt 
wurden. Ebenfalls wurde fortlau-
fend gezielt der Kaffeesatz als 
natürlicher Dünger angefragt, 
den die Speisebetriebe seit  
vergangenem Jahr kostenlos 
abgeben.

Feedback

Das studierendenWERK BERLIN 
beantwortet jedes eingehende 
Feedback individuell. Mehr als 800 
Themen wurden 2017 von den Gästen 
angefragt. Insbesondere wurden Fragen 
rund um das Angebot und die Qualitätssiche-
rung gestellt, aber auch Themen wie die Auslas-
tung unserer Mensen und Anfragen bzgl. Infor-
mationen, die für Bachelor- und Masterarbeiten 
benötigt wurden, waren aktuell. Zwei Forschungs-
projekte von Studierenden konnten auf diesem 
Weg unterstützt und begleitet werden.

Alle Wünsche, Anregungen aber auch Kritik wur-
den sehr ernst genommen und zur Verbesserung 
unserer Qualität zusammen mit den jeweils verfass-
ten Antworten über eine festgelegte Verteilerliste 
innerhalb des studierendenWERKs versandt. Damit 
schufen wir Transparenz und ebneten Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten den Weg.

Vor Ort in den Einrichtungen waren 
die Mitarbeiter*innen erste An-

sprechpartner*innen für Fragen, 
Lob und Beanstandungen. 
Der persönliche Umgang 
mit den Studierenden war 
ein wichtiger Bestandteil 
unseres Qualitätsmanage-
ments, denn so erfuhren 
wir aus erster Hand, wo die 
Zielgruppe Weiterentwick-
lungsbedarf sieht, aber auch, 

was bereits besonders gut 
ankommt.

Fachbereich Food

Das Speiseplanraster für die Mensen, auf 
dessen Grundlage eine zentrale Erstellung der 
täglichen Speisepläne erfolgte, konnte nach abge-
schlossener Überarbeitung mit Beginn des Jahres 
Anwendung finden. Dieses Raster machte wöchent-
liche Vorgaben für die Auswahl und Anwendung 
der Hauptkomponenten. Dadurch konnten Ausge-

ne vorgefertigte Geflügelprodukte in Zuberei-
tung und Geschmack überprüft und bewertet. 

Nach einem Test wurden die bestehen-
den Bindemittel für Saucen in palmfettfreie 
Saucenbinder ausgetauscht, die zudem ohne 
weitere Zusätze hergestellt werden. 

Um die Umsetzung einer gleichbleibenden 
Qualität der Speisen und ein einheitliches 

Preisgefüge in allen Einrichtungen  
garantieren zu können, wurden 

alle Einrichtungen von denselben 
Anbietern, die für die zutreffende 
Lebensmittelgruppe zuständig 
sind, beliefert. 

Die Warenbeschaffung  ein-
zelner Warengruppen erfolg-
te überwiegend in Form von 

öffentlichen Vergabeverfahren. 
Im Fachbereich Food wurden die 

Leistungsanforderungen formu-
liert und das Leistungsverzeichnis für 

einzelne Warengruppen erstellt. Diese 
Vergabeverfahren werden jedes Jahr neu 

durchgeführt. 

Neben den Anforderungen an zuverlässige 
Qualität und Sicherheit bei Lebensmitteln
hatten Fragen der Ökologie, der Nachhal-
tigkeit und des Artenschutzes bei allen Pla-

wogenheit, Abwechslung und Saisonalität sichergestellt 
werden. Es gab seitdem viele positive Rückmeldungen, 
denn der nun höhere Anteil an veganen und vegetari-
schen Gerichten entspricht den Wünschen der Gäste.

Das Tages-Angebot für unsere Speisen wird vom Fach-
bereich Food und dem Arbeitskreis Speiseplan gestaltet 
und organisiert. Dieser Arbeitskreis besteht aus  fünf 
Mensaleiter*innen, zwei Cafeterialeiter*in-
nen, dem Qualitätsbeauftragten und 
der Leiterin des Fachbereichs Food. 
Zu den weiteren Aufgaben des 
Arbeitskreises gehört es, einge-
reichte Rezepturentwürfe  und 
auch den Bedarf an neuen 
Rezepturen zu prüfen sowie 
bestehende Rezepturen zu 
bewerten und anzupassen. In 
diesem Rahmen wurden 2017 
etliche Rezepturen im laufen-
den Jahr auf einen aktuellen 
Stand gebracht.

Darüber hinaus mussten alle er-
forderlichen Kennzeichnungen, die in 
den öffentlichen Anzeigen komplett und 
vollständig dargestellt sein müssen, angepasst 
werden. 

Im Zusammenhang mit regelmäßig stattfindenden Pro-
duktprüfungen wurden vom Fachbereich Food mehrere
vegetarische und vegane Tiefkühlartikel und verschiede-

39 Prozent Pappbecher-
Anteil bei den verkauften 
Heißgetränken 
(2016: 52 Prozent)

680 beantwortete 
Anfragen

56 Prozent Anteil 
vegetarischer Gerichte 
(2016: 30 Prozent )
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nungen, Prozessen und Einkaufsentscheidungen 
einen hohen Stellenwert. Die Lieferanten garan-
tierten die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen 
Gesetze und Verordnungen bei den Produkten, 
insbesondere bei der Lagerung und Transport. 
Die Qualitäts- und Hygienestandards (HACCP) 
wurden auf ihre Eignung überprüft.

Qualität

Ein besonders wichtiger 
Aspekt für die dauerhafte 
Sicherstellung und Einhal-
tung der hohen 
Qualitätsstandards in den 
Speisebetrieben sind die 
fortlaufenden Fort- und 
Weiterbildungsmaßnah-
men sowie Schulungen 
unserer Mitarbeiter*innen. 
So haben knapp die Hälfe 
der Beschäftigen der Abteilung 
- 303 Mitarbeiter*innen - in 2017 
an 730 Seminaren teilgenommen. In 
diese Schulungen, Unterweisungen und 
Fort- und Weiterbildungen wurden 45.481 Euro 
investiert.

Um eine besonders gute Qualität des Speisen- 
und Getränkeangebots gewährleisten zu können, 
wurden in jeder Einrichtung interne Hygiene Au-
dits durch die Hygiene-Management-Beauftragte
durchgeführt. Im Mittelpunkt dieser Betriebsbe-

gehungen steht immer die Einhaltung geltender 
gesetzlicher Lebensmittel- und Hygienebestim-
mungen. 

Es werden weiterhin Hygienestandards gemäß 
HACCP (Risikoanalyse kritischer Kontrollpunkte) 

sowie die Einhaltung der Bio- und MSC Krite-
rien überprüft. Insgesamt wurde in den 

Einrichtungen ein sehr gutes Hygie-
nemanagement gelebt.

Das wurde ebenfalls durch das 
Institut für Lebensmittelhy-
giene des Fachbereiches 
Veterinärmedizin der FU 
Berlin nachgewiesen. Es wur-
den durch dieses Institut 34 
mikrobiologische Untersu-
chungen mit je 15 Abklatsch-

proben durchgeführt und zu-
sätzlich Salatproben untersucht. 

In 92,5 Prozent aller begangenen 
Einrichtungen wurde ein sehr gutes 

bis gutes Reinigungs- und Desinfekti-
onsergebnis nachgewiesen. 

Nur durch eine regelmäßige Reinigung und Des-
infektion der Arbeitsflächen zur Abtötung von 
Keimen kann eine gute Lebensmittelhygiene ge-
währleistet werden. Die diesbezüglich konsequent 
durchzuführenden Mitarbeiterbelehrungen durch
die Führungskräfte der Mensen und Cafeterien sind 
ausnahmslos erfolgt. 

Im Rahmen der MSC-(Marine Steward Councilship) 
und Bio-Audits wurde die Einhaltung der geltenden 
Kriterien überprüft. Alle auditierten Einrichtungen 
arbeiteten nach den Vorgaben, die für eine weitere 
erfolgreiche Zertifizierung notwendig waren. 

Der bereits Ende 2016 begonnene Probelauf mit 
umweltfreundlichen Reinigungs- und Desinfekti-
onsmitteln aus 100 Prozent biologisch abbaubaren 
Inhaltstoffen wurde 2017 ausgedehnt. In 2 
Mensen konnte bisher eine Umstellung 
auf diese Produkte erfolgen. Mit 4 
Sternen von Peta wurde die Men-
sa Veggie N°1 für herausragen-
de Angebote ausgezeichnet. 
Für die bisher einzige rein 
vegetarische Mensa erfolg-
te die Auszeichnung für 
das überdurchschnittliche 
vegane Angebot und be-
sondere Aktionsessen.

Investitionen und 
Modernisierungen

Investitionen in die Einrichtun-
gen der Speisebetriebe stellen 
sicher, dass die Funktionalität unserer 
Mensen und Cafeterien dauerhaft gewährleis-
tet ist. Mit der Instandhaltung und dem Ausbau 
der Einrichtungen optimieren wir die vorhandenen  
Kapazitäten und erhöhen die Attraktivität unseres 
Speiseangebots. Besonders Neuanschaffungen von 

Geräten, die für die Zubereitung von Speisen und 
Heißgetränken benötigt werden, tragen zur Verbes-
serung der Bewirtschaftungskosten bei, da moderne 
und effiziente Technik Energieeinsparungen mit sich 
bringt. 

Sehr umfangreich saniert wurden die Speisenausga-
be und der Speisesaal der Mensa in der Badenschen 
Straße. Durch moderne Möbel sowie Bänke und 
Nischen konnte eine Erhöhung der Sitzplatzanzahl 

erreicht werden. Ein ansprechendes Wohl-
fühl-Ambiente wurde durch einen neuen 

Bodenbelag, frische Wandfarben 
und LED-Pendelleuchten über den 

Tischen erzielt. Die Erweiterung 
des Speiseleitsystems sorgt auch 
in Stoßzeiten für ausreichende 
Information unserer Gäste über 
das tägliche Angebot. 

In der Mensa Veggie N°1 wurde 
die komplette Essenausgabe 

ausgetauscht. Die sehr beliebte 
vegetarische Mensa konnte so im 

Ausgabeablauf optimiert werden, 
was eine schnellere Bedienung der 

Gäste bewirkte.

Im Speiseraum in der Mensa der Katholischen 
Hochschule konnte durch neue Möbel eine Er-
höhung der Sitzkapazitäten erreicht werden. Die 
Erneuerung des Fußbodenbelags, die Auffrischung 
der Wände und die Umrüstung der Beleuchtungs-

1,9 Mio. Euro Investitionen 
in Mensen und Cafeterien 
(2016: 2,1 Mio. Euro)
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anlage auf LED hat der kleinen Mensa neuen Glanz 
verliehen.

In der Cafeteria Pharmazie wurde die Speiseaus-
gabe umgebaut und erneuert. Auch hier konnte 
eine Optimierung der Produktions- und Ausga-
beabläufe erreicht werden. Die damit 
verbundene Vergrößerung der 
Präsentationsfläche für unsere 
Angebote erleichtert den 
Gästen die Auswahl.
Im Rahmen der energeti-
schen Optimierung des 
Standortes Luxembur-
ger Straße wurde auf 
ca. 200 m² Dachfläche 
eine Photovoltaikan-
lage errichtet. Damit 
wurde die Versorgung 
von verschiedenen 
Küchengeräten und 
Tiefkühlanlagen der Mensa 
unterstützt. Eine nachhaltige 
Verringerung des CO2 Aussto-
ßes konnte somit herbeigeführt 
werden.

Es wurden zudem verschiedene hochwertige Ge-
räte neu angeschafft oder ausgetauscht, darunter 
Kaffeespezialitätenmaschinen und Kombidämpfer
 sowie eine Osmose Anlage zur Wasser-
aufbereitung.

Ausblick

Viele neue und anspruchsvolle Aufgaben liegen 
im kommenden Jahr vor uns. So erhält die Hoch-
schule für Schauspielkunst einen neuen, größeren 
Standort. Zur Versorgung der Studierenden wird 

das Theater Café als neue Cafeteria des stu-
dierendenWERKs hier einziehen. Zwar 

schließt dafür die derzeitige Cafete-
ria am alten Standort, jedoch wird 

das Theater Café im Vergleich 
sehr viel mehr Kapazitäten ha-
ben. So können wir an diesem 
neuen Standort eine um-
fangreichere Versorgung der 
Studierenden sicherstellen.

Auch die Cafeteria Neuer 
Marstall in der Universi-
tät der Künste wird 2018 in 

neuem Glanz erstrahlen. Nach 
einer umfangreichen Sanierung 

gibt es einen komplett neu ge-
stalteten Gastraum und mehr Platz 

zur Speisenzubereitung. 

Die Planungen für die Neugestaltung der 
Außenanlagen der Mensa in der HTW Wilhelmi-
nenhofstraße sind fast abgeschlossen, so dass im 
kommenden 
Jahr die Studierenden in entspannter Wohlfühlat-
mosphäre im Freien essen und lernen können.

Der kontinuierliche Prozess zur Verbesserung der 
Umweltleistung im Rahmen der EMAS Validierung 
wird fortgeführt. Sechs unserer größten Mensen 
sind EMAS-validiert. Im März wird ein externer Um-
weltgutachter zur erneuten Prüfung unserer Um-
weltleistungen erwartet. Zur Verbesserung dieser 
Umweltleistungen wird es im kommenden Jahr 
eine weitere Erhöhung des Umweltauf-
schlages auf Einweg-ToGo-Becher 
geben. Seit der Einführung dieses 
Aufschlages in 2015 konnten 
wir bereits eine erhebliche 
Verringerung des Gebrauchs 
von Papp-Bechern bewir-
ken. Mit der nun geplan-
ten dritten Erhöhung des 
Aufschlags möchten wir 
die Nutzung auf weniger 
als 20 Prozent einschrän-
ken. 

Auch werden wir ab Mai 
2018 einen neuen Mehr-
weg-ToGo Becher für unsere 
Studierenden zur Verfügung 
stellen, der zum großen Teil aus 
nachwachsenden Rohstoffen gefer-
tigt wird. 

Einwegmaterialien, die zum ToGo-Verkauf von Spei-
sen von unseren Gästen gewünscht werden, werden 
im kommenden Jahr umgestellt auf PLA, einem aus 
Polymilchsäure bestehenden Material, das biolo-

gisch abbaubar ist, wenn es in die Umwelt gelangt.

Für unser Cafeterien-Angebot wird durch einen 
Arbeitskreis ein Speiseplanraster erarbeitet, wie es 
in den Mensen bereits umgesetzt ist. Das erleichtert 
zum einen die verbindliche Erstellung des zentra-
len Speiseplans und trägt zum anderen zu einem 

einheitlichen Angebot bei.

Die Anzeigen in unserem Speiseleit-
system werden im kommenden 

Jahr sukzessive für alle Einrich-
tungen auf Zweisprachigkeit 
umgestellt. Damit tragen 
wir der Diversität der Stu-
dierenden Rechnung und 
erleichtern ihnen mittels 
der zusätzlichen englischen 
Speisenanzeige die Auswahl.
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BAföG

186.435 Studierende in förderfähigen 
Studiengängen (2016: 183.223) 

36.508 Anträge (2016: 37.788) 

27.364 geförderte Studierende (2016: 27.877) 

571 Euro durchschnittliche monatliche Fördersumme 
inklusive KfW (2016: 564 Euro) 

Entwicklung 2017

Das Berichtsjahr war geprägt von nachhaltigen 
organisatorischen Änderungen in der Struktur des 
Amtes sowie einem erneuten und diesmal beson-
ders spürbaren Antragsrückgang. Die Prognosen 
der alten Bundesregierung hinsichtlich des 25. Än-
derungsgesetz BAföG sind nicht eingetreten.

Gegenüber einem seit längerem anhaltenden wirt-
schaftlichen Aufschwung und der damit einherge-

henden positiven Lohnentwicklung konnten sich die 
marginalen Änderungen (unter anderem Anhebung 
der Einkommensfreibeträge) durch das 25. Ände-
rungsgesetz BAföG nicht nachhaltig durchsetzen. Es 
bleibt zu hoffen, dass die im Koalitionsvertrag der 
neuen Bundesregierung enthaltenen Eckpunkte zu 
einer spürbaren positiven Veränderung im BAföG 
zeitnah umgesetzt werden können.

Insgesamt wurden 36.508 Erst- und Verlängerungs-
anträge gestellt und damit 1.284 Anträge weniger 
als in 2016 (37.788). Die Anzahl der Erstanträge 
betrug 11.843 (2016: 12.321); dies bedeutet einen 
Rückgang von 4,06 Prozent. Die Anzahl der Weiter-
bewilligungsanträge ging auf 24.665 zurück (2016: 
25.467), was einem Rückgang von 3,26 Prozent 
entspricht.  

Ebenso war auch die Anzahl an Anträge auf Aktua-
lisierung gemäß § 24 Abs. 3 BAföG stark rückläufig. 
Im Vergleich zum Vorjahr (2.031) sank die Anzahl 
dieser Anträge nunmehr auf 1.640 (-23,84 Prozent). 
Aufgrund der enormen Arbeitsintensität, welche 
diese Anträge nach sich ziehen, ist dieser Rückgang 
rein arbeitstechnisch nicht hervorgehoben kritisch 
zu betrachten, verhält sich doch dieses Antrags-
aufkommen in Abhängigkeit zur wirtschaftlichen 
Gesamtentwicklung in der Bundesrepublik. 

Steigt die Beschäftigungsquote bzw. sinkt die Er-
werbslosenquote, sinkt auch die Zahl der Aktualisie-
rungsanträge. 

Christian Gröger-Hafermann, 
Leiter der Abteilung BAföG

11.843 Erstanträge 
(2016: 12.321)

24.665 Weiterbewilligungs-
anträge (2016: 25.467)
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Auch bei den Vorausleistungsanträgen war noch-
mals ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen. Im 
Berichtsjahr wurden 934 Anträge gestellt (2016: 
1.128). 

Im Stichtagsmonat März 2017 (Monat mit der 
höchsten Zahl an Förderungsempfängern im Jahr = 
technische Zahlfälle) erhielten 27.364 Studierende 
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz (2016: 27.877). 

Die ausgezahlten Fördermittel sind 2017 trotz 
sinkender Antragsbewilligungen gestiegen. Dies 
erklärt sich aus den Bedarfsanpassungen aufgrund 
des 25. Änderungsgesetzes.

Die Anzahl der Sachbearbeiter*innen (Vollbeschäf-
tigteneinheiten) im Amt betrug im Jahr 2017 63,44 
Stellen (2016: 65,9). Dies entspricht einem Antrags-
schlüssel – d. h. dem Verhältnis der Anzahl Erst- 
und Verlängerungsanträge, Anträge nach § 24 Abs. 
3 und § 36ff BAföG zu Anzahl der Sachbearbeiter 
– von 615 Anträgen pro Sachbearbeiter*in (2016: 
553). Der vergleichbare Bundesschnitt liegt zwi-
schen 500 bis 600 Anträge pro Vollzeitsachgebiet. 

Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer im Amt 
– d. h. die Zeit zwischen Antragseingang im Amt 
und abschließender Dateneingabe – hat sich im 
Berichtsjahr 2017 leicht verlängert. Die Gesamtbe-
arbeitungszeit – d. h. die Zeit zwischen Antragstel-
lung und Zahlbarmachung – betrug 2017 für Erst- 

und Weiterbewilligungsanträge im Durchschnitt 
8,85 Wochen (2016: 7,70).

Die Mitarbeiterin für Anfragen des Bundesverwal-
tungsamtes (Anfragen zu Darlehenskonten) bear-
beitete im Jahr 2017 insgesamt 1.073 Anfragen des 
BVA (2016: 993). Der Anstieg begründet sich in der 
Tatsache, dass viele Mitarbeiter*innen des BVA, wel-
che im Jahr 2016 im Rahmen der Bewältigung der 
Flüchtlingssituation an andere Bundes- und Lan-
desbehörden ausgeliehen wurden, im Berichtsjahr 
an ihre angestammten Arbeitsplätze zurückkehrten 
und nunmehr die entsprechenden Anfragen nach-
geholt haben. Alle Anfragen konnten bearbeitet 
werden.

Im Berichtsjahr wurden 93 Verfahren vor dem zu-
ständigen VG Berlin bzw. OVG Berlin-Brandenburg 
(2016: 99) gegen Entscheidungen des Amtes für 
Ausbildungsförderung geführt. Ebenso wurden 26 
neue Unterhaltsverfahren durch das Amt für das 
Land Berlin vor den bundesdeutschen Familien-
gerichten an den Amts- und Oberlandesgerichten 
betrieben (2016: 20). Neben 47 eingeleiteten und 
abgeschlossenen Ordnungswidrigkeitenverfahren 
wurden auch 29 Strafanzeigen gefertigt.

Datenabgleich

Der automatisierte Datenabgleich gemäß §§ 41 
Abs. 1 BAföG i. V. m. 45d EStG wurde im Berichts-
jahr 2017 für das Meldejahr 2015 ordnungsgemäß 

durchgeführt. In 554 Förderfällen (Vorjahr 811 Fälle)  
galt es, die Angaben der Auszubildenden zum Ver-
mögen nachträglich zu überprüfen. Bis Ende 2016 
ist damit die Gesamtrückforderungssumme wegen 
verschwiegener Vermögenswerte seit dem Jahr 
2002 auf 23,8 Mio. Euro angewachsen; knapp 23,5 
Mio. Euro sind davon bereits an die Landes- bzw. 
Bundeskasse zurückgeflossen.

Abrechnungsstelle und Archiv

Im Berichtsjahr wurden von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Abrechnungsstelle insgesamt 
4,64 Mio. Euro (2016: 4,84 Mio. 
Euro) an überzahlten Fördermit-
teln für das Land Berlin und den 
Bund vereinnahmt. Diesen Ein-
nahmen stehen zum Ende 2017 
offene Forderungen in Höhe von 
7,36 Mio. Euro (2016: 8,01 Mio. Euro) 
gegenüber.

Darüber hinaus wurden neue 1.858 neue 
Rückforderungsfälle (2016: 1.976) erfasst, Mahn- 
und Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet sowie 
Stundungs- und Ratenzahlungsanträge bearbeitet. 

Der Rückgang an Vorausleistungsanträgen führte 
im Bereich des Forderungsmanagements nicht zu 
einem ebenso spürbaren Rückgang der entspre-
chenden Sollstellungen für das Land Berlin. Die 

zuständigen Mitarbeiter*innen verzeichneten zum 
Ende des Berichtsjahres 819 Sollstellungen (2016: 
895) – d. h. entsprechende laufende Fälle, in denen 
das Land anstelle der pflichtigen Eltern/Elternteile 
Unterhalt leistet. Gerade die Prüfung der Geltend-
machung der berechtigen Ansprüche des Landes 
sowie die kontinuierliche Überwachung von Zah-
lungseingängen, Beitreibungen etc. ist zunehmend 

zeit- und personalintensiv. 

Die Mitarbeiterinnen des Archivs ha-
ben im Jahr 2017 insgesamt 13.323 
Akten (2016: 10.896) archiviert und 
über 12.000 Akten nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist vernichtet.

In der Erstantragsaktion wur-
den insgesamt 8.384 Akten neu 
angelegt und die Stammdaten 

erfasst (2016: 7.714). Sowohl bei der 
Erfassung der Erstanträge als auch 

bei der Archivierung wurden die Mitar-
beiterinnen durch studentische Hilfskräfte 

tatkräftig unterstützt.

Widerspruchsstelle

Insgesamt wurden im Jahr 2017 1.585 Wider-
sprüche (2016: 1.672) gegen Entscheidungen des 
Amtes erhoben. Die Anzahl der hiervon an die 
Widerspruchsstelle des studierendenWERKs BERLIN 
abgegebenen Widersprüche  – d. h. Fälle, in denen 

164,5 Mio. Euro 
ausgezahlte Fördermittel  
(2016: 163,2 Mio. Euro)

28.610 bewilligte Anträge 
(2016: 30.850)

6,85 Wochen durchschnitt-
liche Bearbeitungszeit
(2016: 6,06 Wochen)

615 Akten pro 
Sachbearbeiter*in 
(2016: 573)

254.450 Euro Fördermittel 
zurückgefordert 
(2016: 383.067 Euro)
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nach Vorprüfung durch das Amt keine Abhilfe erfol-
gen konnte – ist leicht zurück gegangen. Dies  steht 
nur bedingt in einem direkten Zusammenhang zur 
Entwicklung der Antragszahlen; vielmehr macht sich 
hier die Schaffung der Teamleiterstellen bemerkbar, 
welche mehr Abhilfemöglichkeiten bereits in der 
Vorprüfung erkannt und umgesetzt haben.

Trotz eines unerwarteten Wechsels ei-
nes langjährigen Mitarbeiters in die 
Fachaufsicht konnte die Bearbei-
tungsquote auf einem hohen 
Niveau gehalten werden.

Ausbildungsstättenver-
zeichnis

Die Mitarbeiterin des Aus-
bildungsstättenverzeichnis-
ses arbeitete überwiegend 
den kommunalen Ämtern 
für Ausbildungsförderung zu 
und pflegte das Verzeichnis, in 
welchem alle Berliner Ausbildungs-
stätten (Hochschulen, Schulen etc.) 
mit ihren förderungsrechtlichen Beson-
derheiten gelistet sind. Sie gab Auskunft über die 
Förderfähigkeit bestimmter Schulen und über das 
Angebot im Vergleich zu anderen Schulen. 
Im Jahr 2017 wurden 238 Anfragen gestellt (2016: 
257) und bearbeitet. 

EDV

Im Fokus der Mitarbeiter*innen der Arbeitsgruppe 
DV-BAföG standen neben der Programmierung 
einer neuen Schnittstelle “Meldung der steuerfreien 
Zuschüsse/Erstattungen zu Vorsorgeaufwendun-
gen“ mit den Finanzämtern die Tätigkeiten rund um 

die Einführung einer neuen SB-Software 
BAFSYS2 (Einführungskonzept, Über-

prüfung der Berechnungsroutinen, 
Testkonzept, 1. System-Prüfung 

per Test-Portal, Mitarbeit in 
der Projektgruppe). Darü-
ber hinaus ergaben sich 
Änderungstätigkeiten 
wegen der Umfirmierung 
des Unternehmens und 
aus der XML-Umstellung 
der Schnittstelle zum BZSt 
„Durchführung des auto-

matisierten Datenabgleiches 
gemäß § 45 d Absatz 2 Ein-

kommensteuergesetz“ (Vermö-
gensabgleich). Schließlich wurden 

auch die ADV-Bearbeitungshinweise 
aktualisiert.

Personelle Entwicklung

An Fort- und Weiterbildungen nahmen 2017 mehr 
Mitarbeiter*innen teil als im Vorjahr; die Kosten 
betrugen 18.293,22 Euro (2016: 19.784,58 Euro). 

Zum 01.04.2017 änderte sich das Organigramm des 
Amtes nachhaltig. Die neu eingeführte Zwischene-
bene der Teamleiter erlaubt nun die notwendige 
Trennung von personeller und fachlicher Verant-
wortung, welche die Zuständigkeitsverdichtung der 
ehemaligen Gruppenleiterstellen auflöste. Neben 
der personellen Verantwortung wurde auch das 
Qualitätsmanagement in der Tätigkeit der neu 
geschaffenen Teamleitungsstellen verankert – in 
diesem Bereich sind bereits nach kurzer Zeit posi-
tive Effekte für die Einheitlichkeit des Verwaltungs-
handelns im Haus bemerkbar. 

Die Zusammenlegung der vormaligen Arbeits-
gruppen von bis zu 8 Sachbearbeiter*innen zu nun 
größeren Teams mit bis zu 18 Sachbearbeiter*innen 
hatte allerdings bislang noch keinen spürbaren 
positiven Einfluss auf die Entwicklung der Bearbei-
tungs- und Ausfallzeiten im Amt. 

Langzeiterkrankungen, Schwangerschaften, Kündi-
gungen und sonstige Ausfälle führten nach wie vor 
zu einer hohen Mehrbelastung in allen Teams.
Positiv bleibt jedoch festzustellen, dass neben 
der altersbedingten internen Nachbesetzung von 
Hauptsachbearbeiterstellen, zum Jahresende auch 
6 neue Mitarbeiter*innen in der Sachbearbeitung 
gewonnen werden konnten. 

Die konsequente Anwendung des geltenden Ta-
rifwerks ermöglichte es erstmals nachhaltig, den 
spürbaren Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt 

positiv zu gestalten.
Darüber hinaus wurden Personalentwicklungsmaß-
nahmen für Mitarbeiter*innen veranlasst, welche 
nach den entsprechenden Qualifizierungsmaßnah-
men den Bereich der SB und HSB nachhaltig ver-
stärken sollen.

Die 2016 erstmals begonnene Ausbildung von 
Verwaltungsfachangestellten im studierendenWERK 
BERLIN mit einem Ausbildungsfokus auf das BAföG 
wurde auch Berichtsjahr mit der Einstellung einer 
neuen Auszubildenden erfolgreich fortgesetzt.

 668 Widersprüche 
(2016: 823)

72 Fortbildungen 
(2016: 58)

13.323 archivierte Akten
(2016: 10.896)

8.384 neu angelegte Akten
(2016: 7.714)
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13.323 archivierte Akten
(2016: 10.896)

8.384 neu angelegte Akten
(2016: 7.714)

9.428 Wohnheimplätze (2016: 9.399)

227 Euro Durchschnittsmiete (2016: 220 Euro)

2,3 Prozent baulich bedingter Leerstand (2016: 3,3 Prozent)

8.351 neu abgeschlossene Mietverträge  (2016: 8.258)

29,2 Monate Wohndauer ohne Stipendiaten  (2016: 27,8)

12,95 Mio. Euro Baukosten  (2016: 9,23 Mio. Euro)

Entwicklung 2017

Zum 31.12.2017 standen den vom studierenden-
WERK BERLIN betreuten Berliner Studierenden 
9.428 Wohnplätze (2016: 9.399 Wohnplätze) in 33 
Wohnanlagen zur Verfügung. Dies entspricht einer 
Versorgungsquote von 5,57 Prozent. Aufgrund der 
gestiegenen Studierendenzahlen war diese Quote 
2017 leicht rückläufig (2016: 5,61 Prozent). 

Ricarda Heubach, 
Leiterin der Abteilung Studentisches Wohnen 

Die durchschnittliche Miete für studentischen Wohn-
raum ist 2017 leicht gestiegen auf 227 Euro. Sie ent-
spricht einem Mittelpreis aus der Miete der verschie-
denen Wohnformen (Einzelzimmer bis Apartment) 
für möblierten und unmöblierten Wohnraum. 

In allen Wohnheimen, außer im angemieteten 
Wohnheim Hafenplatz, entspricht die Miete einer 
Pauschalmiete inklusive sämtlicher Nebenkosten und  
Wohnungsstrom.

Auslastung, Leerstandsentwicklung und 
Fluktuation 

Die 2,3 Prozent des durchschnittlichen Leerstands 
sind zum größten Teil auf die umfassenden Sa-
nierungs- und Modernisierungsarbeiten in den 
Wohnheimen zurückzuführen. Die Spitzenwerte des 
Leerstandes lagen in den Monaten August bei 4,0 
Prozent und Mai bei 2,9 Prozent. 

Die durchschnittliche Wohnzeit betrug 2017 1,94 
Jahre (2016: 1,9 Jahre). Ohne die Programmstudie-
renden läge sie bei 2,4 Jahren. Im studierendenWERK 
BERLIN werden Mietverträge für zwei Jahre, mit der 
Option auf einen Anschlussmietvertrag, abgeschlos-
sen, sofern noch eine Wohnberechtigung besteht. 

Gut ein Viertel der im Jahr 2017 abgeschlossenen 
Verträge (2.120) waren Folgemietverträge. 

Die Fluktuation in 2017 lag bei 64,5 Prozent.
Studentisches 

Wohnen 
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Wohnheim

Wohn 
ein- 
heiten

Wohn- 
plätze

Miete je 
Wohnplatz 
in Euro Wohnheim

Wohn 
ein- 
heiten

Wohn- 
plätze

Miete je 
Wohnplatz 
in Euro

Allee der Kosmonauten 297 322 170-235 Derfflingerstraße (Haus Unger) 116 131 175-290

Aristotelessteig 836 916 130-275 Hoppestraße 30 30 230-240

Augustenburger Platz 136 153 238-340 Theodor-Heuss-Platz (ISB) 66 66 280-370

Brentanostraße 21 30 260-335 Juliusstraße 10 26,5 212-310

Danckelmannstraße 155 156,5 180-255 Mollwitzstraße 325 333 245-295

Dauerwaldweg 119 130 155-265 Nollendorfstraße 183 183 210-360

Düsseldorfer Straße 61 74 175-290 Neue Hochstraße 41 41 175-340

Eichkamp 405 488 205-365 Pfalzburger Straße 28 28 230-300

Storkower Straße (Ferdinand Thomas) 419 504 182-280 Potsdamer Straße/Bissingzeile 425 482 188-385

Franz-Mehring-Platz 675 710 150-335
Bitscherstrasse, Clayallee, Garystraße 
(Salvador Allende) 150 150 285-300

Fraunhoferstraße 86 140 195-375 Sewanstraße 626 690 150-350

Gelfertstraße 70 75 163-300 Siegmunds Hof 583 586 175-375

Goerzallee 432 432 205-235 Spandauer Damm 185 298 194-290

Hafenplatz 361 435,5 190-280 Hubertusallee 64 67 225-345

Halbauer Weg 315 315 205-220 Oberfeldstraße (Victor Jara) 572 635 160-280

Coppistraße (Hans und Hilde Coppi) 636 703 172-310 Wassertorplatz 51 51 175-305

Hardenbergstraße 46 46 330-370 Gesamt 8.525 9.427,50 Ø 227

Wohnformen

In den Wohnheimen gibt es im Wesentlichen fünf 
Wohnformen. Neben den „klassischen“ Einzel- und 
Doppelzimmern (entweder außerhalb oder als 
Bestandteil einer Wohnung) gibt es Einzel- und 
Doppel-Apartments sowie Wohnungen. Einzim-
mer-Wohnungen und Einzel-Apartments machten 
2017 dabei gut ein Drittel des Wohnplatzbestandes 
des studierendenWERKs aus.

Bestandsentwicklung

Um dem Auftrag zur Schaffung von 
studentischen Wohnraum gerecht 
zu werden, wurde 2015 auf dem 
Grundstück Mollwitzstraße ein 
Neubau als Nachverdichtung zum 
vorhandenen Wohnungsbestand 
mit 58 Wohnplätzen in Holzbau-
weise geplant. Da das Verfahren 
zur Vergabe der Bauleistung an 
einen Generalunternehmer (GU) 
mangels wirtschaftlicher Angebote 
im Jahr 2016 aufgehoben werden 
musste, wurde das Vorhaben umge-
plant und auf 86 Wohnplätze erweitert. 
Auch die erneute Ausschreibung Ende Fe-
bruar 2017 musste aufgehoben werden. Im Zuge 
der darauf folgenden freihändigen Vergabe wurde 
Ende 2017 ein GU beauftragt. Der Neubau kann 
zum Sommersemester 2019 bezugsfertig sein. Die 
Gesamtprojektkosten liegen bei rd. 6,2 Mio. Euro. 

Im Neubauvorhaben Dauerwaldweg sollen 50 
zusätzliche Wohnplätze (Gesamtprojektkosten rd. 
5 Mio. Euro) auf dem Grundstück Dauerwaldweg 
1 entstehen. Am 07.02.2017 wurde die Geneh-
migungsfreistellung (Baugenehmigung) erteilt. 
Das Projekt wird im Programm VARIOWOHNEN 
vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR), Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) mit 689.200 Euro gefördert. 

Davon entfallen rund 70.000 Euro auf die  
verpflichtende Begleitforschung. 

Wissenschaftlicher Begleiter im 
Rahmen der Förderung ist die 

FH Potsdam. Der Förderzeit-
raum wurde vom BBSR bis 
Ende 2019 verlängert. Der 
Förderbescheid wurde 
2017 erteilt. 

Vor Beginn der Arbeiten 
war der Bau einer neuen 
Trafostation erforderlich, 
da sich die alte Station 

im Baufeld des Neubaus 
befand. Dafür wurde ein 

Kombinationsgebäude, in 
dem das Trafohaus und der 

Müllstandplatz untergebracht sind, 
in Stahlbetonbauweise errichtet. Die 

neue Trafostation wurde im Oktober 2017 in Betrieb 
genommen. Am 06.12.2017 fand der symbolische 
Spatenstich für den Wohnungsneubau statt. Das 
Gebäude soll im 1. Halbjahr 2019 bezugsfertig sein. 
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Die ehemals an die FU Berlin vermietete Villa auf 
dem Bestandsgrundstück Brentanostraße wird von 
einer Büronutzung in studentisches Wohnen um-
gewandelt (Gesamtprojektkosten rd. 1,5 Mio. Euro). 
Nach dem Auszug der FU traten massive Schäden 
(Feuchtschäden im Keller, Hausschwamm) an der 

Bausubstanz zutage, deren Sanierung vorgezo-
gen werden musste. 

Der Bau-/Umnutzungsantrag wurde 
im Dezember 2016 beim Bauamt 

eingereicht. Die Baumaßnah-
men zur Schaffung von 12 
Zimmern (max. 17 Plätze) 
haben im April 2017 begon-
nen. Sie sollen im März 2018 
beendet sein. 

Seit 2016 lief die Entwurfs-
planung und Varianten-
untersuchung für die Um-

wandlung des ehemals von 
der FU genutzten und unter 

Denkmalschutz stehenden Ge-
bäudes (Haus 1) in der Gelfertstra-

ße in studentischen Wohnraum. 
Der ursprünglich als Andachts- bzw. 

Versammlungsraum genutzte Raum ist 
aufgrund seiner Architektur nur mit unverhältnis-
mäßig hohem finanziellem Aufwand als Wohn-
raum für Studierende umzubauen, so dass mehrere 
Planungsvarianten, die unter anderem

In der Düsseldorfer Straße wurde für einen 7-ge-
schossigen Ersatzneubau anstelle des vorhandenen 
3-geschossigen Seitenflügels am 08.06.2016 ein 
positiver Vorbescheid erteilt, der für 3 Jahre gültig 
ist. Eine planerische Grobkonzeption, die auch den 
Umbau/die Modernisierung des 5-geschossigen 
Vorderhaus-Bestandsbaus einbezieht, 
liegt seit März 2017 vor. 

Seit Ende 2017 läuft die 
Klärung zu einem Wettbe-
werbsverfahren für die 
Auswahl und Beauftra-
gung der Planungsleis-
tungen einschließlich 
der Bauantragstellung 
für den Seitenflü-
gelersatzneubau 
sowie die Sanierung 
und den Umbau des 
Vorderhauses. Ziel der 
Baumaßnahme ist die 
Schaffung von ca. 18 
zusätzlichen Einzelplätzen 
einschließlich der Verbesse-
rung der Wohnqualität durch 
die Schaffung zusätzlicher Sani-
tärbereiche im Bestandsgebäude. 

Das prognostizierte Gesamtprojektvolumen wird mit 
rd. 6,5 Mio. Euro geschätzt.

eine Erhaltung des Saals als Atelier in Kombination 
mit studentischen Wohnräumen vorsehen, unter-
sucht wurden. In 2017 entschied das studieren-
denWERK, dass ein Mix verschiedener Wohntypen 
(Maisonettewohnungen, Wohnungen, Zimmer) in 
Kombination mit einem Atelier-/Werkstattraum für 
Studierende, insbesondere aus den Fachbereichen 
Freie Kunst, Schauspiel/Bühne, Design und Musik 
entstehen soll. Die Planung sieht insgesamt 18 
Wohnplätze (19 bei Doppelvermietung 
eines Apartments) und 14 Atelierplätze 
mit einem Gesamtprojektumfang 
von rund 1,9 Mio. Euro vor. Sämt-
liche Antragsunterlagen (Bau-
antrag, Brandschutzkonzept) 
wurden 2017 eingereicht. Die 
denkmalrechtliche Genehmi-
gung wurde eingeholt. Die 
Umbauarbeiten sollen Mitte 
2018 beginnen und 2019 abge-
schlossen werden. 

Bewohnerstruktur

Studierende aller 21 mit dem studie-
rendenWERK kooperierenden Hochschulen 
wohnten 2017 in den Wohnheimen. Die Studieren-
den der drei großen Universitäten machten dabei 
den überwiegenden Teil aus. Der Frauenanteil ist 
um 0,6 Prozent gesunken. Die Zahl der internatio-
nalen Studierenden in den Wohnheimen ist 2017 
um zwei Prozent angestiegen. 

Verwaltung

Die Anzahl der Vollzeitstellen betrug 2017 81,15 
und hat sich damit gegenüber 2016 leicht erhöht. 
42,15 Stellen zählen zur Verwaltung und 39 Stellen 
sind von Hausmeister*innen und Reinigungskräften 
besetzt.

Instandhaltung und Modernisierung 

Für das umfangreiche Vorhaben, 
alle Wohnheime und jedes 

Zimmer mit einem leistungs-
fähigen Internetanschluss 
auszustatten, wurden 2016 
die Planungsgrundlagen 
erarbeitet. In jedem Wohn-
heim und Zimmer sind 
dazu Verkabelungsarbeiten 
erforderlich (Budget rd. 5 
Mio. Euro), mit denen im 

Januar 2017 begonnen wur-
de. Im Rahmen einer zweiten 

europaweiten Ausschreibung für 
die Internetdienste (Carrier) in 2017 

wurde dem Unternehmen VERSATEL 
der Zuschlag erteilt. 

Die interne Projektplanung durch den Carrier, um 
die konkreten Termine zur Internetversorgung mit 
den Genehmigungsbehörden (u. a. Tiefbauämter) 
abzustimmen, war Ende 2017 noch nicht abge-

71,5 Prozent der 
Mieter*innnen sind 
internationale Stu-
dierende
(2016: 69,5 Prozent)

45,6 Prozent 
Frauenanteil unter 
der Mieterschaft 
(2016: 46,2 Prozent) 



20
17 49Geschäftsbericht 

20
17 Studentisches Wohnen

48
studierendenWERK BERLIN

schlossen. Im 1. Halbjahr 2018 sollen die ersten 
Wohnheime mit Internet versorgt sein. Die Kosten 
für die Internetnutzung werden 10 Euro pro Wohn-
platz und Monat für 100 Mbit betragen.
Die seit 2009 laufende Sanierung des Wohnheims 
Franz-Mehring-Platz wurde im Jahr 2017 mit dem 
Umbau weiterer Durchgangszimmer zu Einzel-
zimmern vorerst abgeschlossen. Durch 
den Umbau dieses Zimmertyps in 
den Jahren 2016 und 2017 sind 
insgesamt 28 zusätzliche Ein-
zelzimmer entstanden (Ge-
samtkosten rund 800.000 
Euro). 

Die in 2016 begonnene 
Erneuerung der Außen-
anlage einschließlich 
des Baus der Vordach-
konstruktionen an den 
rückwertigen Ausgängen 
wurde in 2017 planmäßig 
fertiggestellt. Die Gesamt-
kosten liegen ebenfalls bei 
rund 800.000 Euro. 

Die 2016 begonnene Komplettsanie-
rung des Hochhauses (Haus 12) in der denkmal-
geschützten Wohnanlage Siegmunds Hof wurde 
2017 fortgesetzt. Das Gebäude wurde leer gezogen. 
Die Fertigstellung ist im 1. Halbjahr 2018 geplant. 
Die Gesamtprojektkosten haben sich aufgrund von 

Insolvenzen der Auftragnehmer und Ersatzvornah-
men um rund 300.000. Euro erhöht und liegen bei 
rd. 10,8 Mio. Euro.

Die umfassenden Sanierungsarbeiten am Haus 8, 
dem ersten der neun Wohngebäude der denkmal-
geschützten Wohnanlage Dauerwaldweg, wur-

den 2016 begonnen und im Juli 2017 nach 
einjähriger Bauzeit abgeschlossen. Das 

Gebäude musste für die Sanierung 
teilentkernt werden, um neue 

Abdichtungen einbauen zu 
können und die haustechni-
schen Anlagen zu erneuern. 
Die Grundrissänderungen 
beziehen sich vor allem auf 
die Sanitärbereiche, um 
zusätzliche Kapazitäten für 
die Mieter*innen zu schaffen 
und eine geschlechterge-

trennte Nutzung zu ermögli-
chen. Für die Sanierung musste 

das Gebäude (14 Wohnplätze) 
entmietet werden. Die Gesamt-

projektkosten liegen bei rund 1 Mio. 
Euro.

Die Instandsetzung und Neugestaltung des Trep-
penhauses im Quergebäude der Neuen Hochstraße 
ist abgeschlossen. Damit wurden in den letzten 
Jahren das gesamte Hinterhaus, der Seitenflügel 
sowie Hof und Garten umfassend saniert. Eine 

Neubepflanzung des ersten Innenhofs wurde nach 
Abschluss der Baumaßnahmen durchgeführt.
Die umfassende Sanierung der denkmalgeschützten 
Wohnanlage Gelfertstraße wurde in 2017 mit der 
Sanierung des zweiten Gebäudes (Haus 3) fortge-
führt. Die Baumaßnahmen haben am 1. Juni 2017 
begonnen und sollen im März 2018 abge-
schlossen sein. Die Gesamtprojektkos-
ten liegen bei rund 1,3 Mio. Euro.

Infolge der Umwidmung der 
Hubertusallee von einem 
siebenmonatigen Hotel-
betrieb in dauerhaftes 
studentisches Woh-
nen waren zahlreiche 
Umbauten im Haus 
erforderlich, die eine 
dauerhafte Wohnheim-
nutzung ermöglichen. 
Das Foyer wurde, obwohl 
als Fluchtweg eingestuft, 
für eine gemeinschaftliche 
freizeitliche Nutzung ausge-
stattet, die ehemaligen Büroräu-
me zu Wohnräumen umgebaut, der 
große Frühstücksraum zu einem großen 
Küchen- und Gemeinschaftsraum umgebaut und 
die vorhandenen Küchen erweitert. 

Die 2016 begonnenen Baumaßnahmen wurden 
Ende 2017 weitgehend abgeschlossen. Neben meh-
reren neuen Wohnungen sind drei große moderne 

Gemeinschaftsküchen mit hoher Aufenthaltsqua-
lität entstanden. Die Baumaßnahme wurde auf die 
Außenbereiche und Teile der Fassade erweitert 
(Gesamtprojektvolumen rund 1,2 Mio. Euro). 

In mehreren Wohnheimen sind umfangreiche 
Umbauarbeiten erforderlich, um die von den Stu-

dentischen Selbstverwaltungen betriebenen 
Räume weiterhin nutzen zu können. In 

den Wohnheimen Salvadore Allende, 
Derfflinger Straße, Halbauer Weg 

und Augustenburger Platz wurden 
die Arbeiten zur Ertüchtigung 
der Flucht-und Rettungswege 
in den Fitness-und Clubräu-
men begonnen. Die Umbauten 
für die SSV-Räume im Wohn-
heim Mollwitzstraße sind noch 
immer in der Genehmigungs-
phase. 

46 der realisierten und im Bau 
befindlichen Projekte des Jahres 

2017 hatten ein Auftragsvolumen, 
das den Wert von 10.000 Euro über-

stieg. Insgesamt waren 58 beschränkte und 
15 öffentliche Ausschreibungsverfahren, 2 EU-Ver-
gabeverfahren sowie eine Vielzahl an freihändigen 
Vergaben erforderlich, um die Baumaßnahmen 
vorzubereiten und umzusetzen.

75 Ausschreibungs-
verfahren (2016: 63) 
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Internationales Studienzentrum 
Berlin (ISB)

Turnusgemäß wurden auch im diesjährigen Pro-
gramm wieder durch den Deutschkurs und den 
Literaturzirkel die deutsche Sprache und die Kultur, 
mit speziellem Blick auf Berlin und die 
Stadtgeschichte vermittelt. The-
ater, Oper, Stadtspaziergänge 
und Exkursionen, darunter 
nach Potsdam, Leipzig 
und Freiburg und Lux-
emburg veranschau-
lichten die Geschichte 
und eröffneten den 
Stipendiat*innen die 
Perspektive von Berlin 
über Deutschland bis 
hin zur Europäischen 
Union. 

Der betriebliche Aufwand des 
ISB wurde – wie auch in den vo-
rangegangenen Jahren – aus Mietein-
nahmen, aus Zuschüssen des Landes Berlin in Höhe 
von 153.000 Euro sowie Zuschüssen des Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes (DAAD) von 
15.000 Euro finanziert.

Studentische Selbstverwaltungen

2017 setzten sich 26 studentische Selbstverwal-
tungen für die Interessen der Studierenden ein 
und bereicherten das Leben in den Wohnheimen. 
Insgesamt haben 2017 neun Selbstverwaltungen 
Anträge für Zuschüsse für Sportgeräte, Club-Mobi-

liar oder die Gestaltung der Clubräume gestellt. 
Hierfür wurden Zuschüsse von ca. 13.000 Euro 

gewährt.

Auch 2017 fand die „Lange Nacht der 
Wohnheime“ statt, ein Highlight in den 
Wohnheimen Franz-Mehring-Platz, Al-
lee der Kosmonauten, Aristotelessteig 
und Sewanstraße. Das studierenden-
WERK hat sich an den Kosten für die 
Veranstaltungen beteiligt.

Die studentischen Selbstverwaltungen 
nutzten die Semesterstarts dazu, den neu-

en Studierenden ein erstes Kennenlernen zu 
ermöglichen. So wurden Partys, Grill- oder Hof-

feste organisiert. Die Wohnheimtutor*innen haben 
diese Veranstaltungen begleitet und unterstützt. 
Insgesamt wurden für die Partys Zuschüsse von ca. 
2.200 Euro gewährt.

433.000 Euro be-
trieblicher Aufwand 
für das ISB 
(2016: 506.000 Euro) 

75.000 Euro 
Unterstützung für die 
studentischen Selbst-
verwaltungen 
(2016: 89.000 Euro)
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6.896  Beratungen in der Sozialberatung
 (2016: 7.032)

1.910  beratene Studierende in der Psychologisch-Psychotherapeutischen 
 Beratungsstelle (2016: 1.908)

818  beratene Studierende in der Beratungsstelle Barriefrei Studieren  
 (2016: 677)

13.000 Besucher*innen der Kulturveranstaltungen 

588 betreute Kinder in den Kindertagesstätten (2016: 572)  

5.729 vermittelte Jobs in der Jobvermittlung (2016: 8.446) 
Die Abteilung der Beratungs- und Betreuungsdiens-
te umfasst eine breite Palette an Serviceangeboten 
für Studierende in unterschiedlichen Lebens- und 
Studiensituationen. 

Die Sozialberatung und die Beratung Barrierefrei 
Studieren, die Psychologisch-Psychotherapeutische 
Beratung, der Bereich der Kindertagesstätten, die 
Jobvermittlung und der Bereich Kultur & Internati-

Burkhard Seegers
Abteilungsleiter Beratungs- und Betreuungsdienste

onales bieten jeweils für sich spezifische Unterstüt-
zung für Berliner Studierende an. 

Trotz dieser hohen Vielfalt an Aufgaben arbeiten 
alle Bereiche eng zusammen und kooperieren über 
die reinen Schnittstellen hinaus.

Sozialberatung 

An drei Standorten bietet die Sozialberatung 
des studierendenWERKs BERLIN Studierenden in 
schwierigen sozialen Situationen Informationen und 
Unterstützung. Schwerpunkt ist dabei die Studien-
finanzierungsberatung zu Themen wie Unterhalt, 
BAföG, Stipendien, Kredite, Jobben, Sozialleistungen 
nach SGB II, SGB III und SGB XII, Wohngeld sowie 
Krankenversicherung. 

Weitere Schwerpunkte liegen auf der Beratung von 
Schwangeren und Studierenden mit Kind(ern) sowie 
internationalen Studierenden. Ihr Studienaufent-
halt und die damit verbundenen Möglichkeiten der 
Finanzierung sind von den aufenthaltsrechtlichen 
Bestimmungen abhängig. Drei Studierende unter-
stützen als Ländertutor*innen und werden von der 
Sozialberatung betreut.

Darüber hinaus können Studierende in der Sozial-
beratung finanzielle Unterstützungen in Notlagen 
beantragen. Weitere Angebote der Sozialberatung 
sind das Schreibzentrum, sowie „Ottilies Café” im 
Rahmen des Frauenprojekts und die Vergabe von 

Entwicklung 2017

Beratungs-
und 

Betreuungs-
dienste
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Zuschüssen zum Start ins Studium und zum erfolg-
reichen Studienabschluss.

Zählt man die Schreibberatung zur Sozialberatung 
dazu, wurden 6.896 Studierende beraten, davon 
persönlich 3.368, telefonisch 1.880 und schriftlich 
1.648. 98 Gruppenangebote wurden insgesamt von 
6.476 Teilnehmer*innen besucht. 

Beratungen Sozialberatung

6.129 Studierende wandten sich 2017 an die Sozial-
beratung (2016: 6.339). Die Beratungen erfolgten in 
2.830 Fällen persönlich (2016: 2.855), bei 1.783 Stu-
dierenden telefonisch (2016: 1.988) und bei 1.516 in 
Form einer schriftlichen Antwort (2016: 1.496). 

Inhaltlicher Schwerpunkt der Beratung sind in 60 
Prozent der Fälle Fragen zur „Studienfinanzierung“, 
26 Prozent werden zum „Studieren mit Kind(ern)“ 
beraten und 14 Prozent zu sonstigen Themen (wie 

Sozialversicherung, Wohnen). Nach wie vor finden 
die meisten Beratungen zum Thema „Studienfi-
nanzierung“ statt. Eine besondere Herausforde-
rung stellt dabei stets der Aufenthaltstitel bzw. das 
Herkunftsland der Studierenden dar. Immer häufi-
ger und detaillierter geht es dabei um das Aufent-
haltsrecht, vor allem in Bezug auf die Beratung von 
geflüchteten Studierenden und die Besonderheiten 
des jeweiligen Status. 516 Beratungen fanden in 
englischer Sprache statt. Ein Drittel der Ratsuchen-
den waren internationale Studierende. 

Insgesamt suchten 61 Prozent weibliche Studie-
rende und 39 Prozent männliche Studierende die 
Sozialberatung auf. 

Die Sozialberaterinnen hielten an den Hochschulen 
insgesamt 35 Vorträge (2016: 30) vor rund 1.400 
Hörer*innen (2016: 1.200). Davon hielten die Mit-
arbeiterinnen 25 Vorträge zur Studienfinanzierung 
und zehn zu „Studieren mit Kind“. 

Hardenberg-
straße

Franz-Mehring-
Platz Thielallee Gesamt

Art
persönlich 1.847 811 710 3.368
telefonisch 696 734 450 1.880
schriftlich 740 736 172 1.648
Gesamt 3.283 2.281 1.332 6.896

Sprache
Deutsch 2.985 2.102 1.283 6.370
Englisch 298 179 49 526
Gesamt 3.283 2.281 1.332 6.896

Dauer
bis 15 Min 1.683 1.473 693 3.849
bis 30 Min 764 482 326 1.572
bis 45 Min 325 183 165 673
mehr als 45 Min 511 143 148 802
Gesamt 3.283 2.281 1.332 6.896

Gruppe
Studierende 2.889 2.056 1.139 6.084
Andere 394 225 193 812
Gesamt 3.283 2.281 1.332 6.896

Geschlecht
weiblich 1.880 1.529 927 4.336
männlich 1.403 752 405 2.560
Gesamt 3.283 2.281 1.332 6.896

1. Beratung gesamt

3.672 

1.581 

185 

365 

326 

767 
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Studienfinanzierung

Studieren mit Kind

Sozialversicherung

Wohnen

Sozialberatung allgemein

Schreibberatung

Beratungen in 2017 nach Themen 

Auf 14 Hochschulmessen waren die Mitarbeiterin-
nen der Sozialberatung vertreten.

Finanzielle Hilfen 

Eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten 
können bei der Sozialberatung beantragt werden. 
Neben einem Notfonds und einem DSKV-Fonds, 
kann auch ein zinsfreies Soziales Überbrückungs-
darlehen beantragt werden. Darüber hinaus 
vergibt die Sozialberatung auch Gelder 
externer Stiftungen, zum einen das 
„E.W. Kuhlmann Stipendium“ und zum 
anderen Mittel aus der „Walter und 
Irmgard Kramer Stiftung“. 

Insgesamt bearbeiteten die Mitarbei-
terinnen 90 Anträge auf finanzielle 
Unterstützung (2016: 78) von denen 
60 bewilligt wurden (2016: 46). 48 
Prozent (2016: 46 Prozent) der unter-
stützten Studierenden kommen aus dem 
Ausland. 57 Prozent (2016: 50 Prozent) 
der Gelder wurden an Männer ausgezahlt, 43 
Prozent (2016: 50 Prozent) an Frauen.

Die im Jahr 2016 neu hinzugekommene Vergabe 
von Zuschüssen zum Start ins Studium und zum 
erfolgreichen Studienabschluss, wird gesondert 
ausgewiesen.

Notfonds und DSKV-Fonds

In 2017 wurden für 26 Studierende Notfonds 
bewilligt (2016: 15). 

Die Notlagen sind individuell verschieden. Häufig 
hatten die Studierenden krankheitsbedingte Ver-
dienstausfälle oder aufgrund von Kriegen bzw. Un-

ruhen im Heimatland und den dadurch 
wegfallenden Unterhalt der Eltern 

kamen sie in finanzielle Schwie-
rigkeiten. Insgesamt haben 34 

Studierende in 2017 einen 
Antrag auf einen Zuschuss 
aus dem Notfonds gestellt 
(2016: 27).

Der DSKV-Fonds entstand 
durch einen Beschluss bei 
der Auflösung der Deut-

schen Studenten-Kranken-
versicherung. Es wurden dem 

studierendenWERK BERLIN 
zweckgebundene Mittel zur Förde-

rung von Krankenbehandlungen Stu-
dierender zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden 
drei internationale Studierende (2016: 5) aus Mitteln 
des DSKV-Fonds unterstützt, zwei Studenten und 
eine Studentin. Sie erhielten Mittel in Höhe von ins-
gesamt 1.885 Euro (2016: 3.357). 

6.121 Teilnehmer*innen 
in 49 Gruppen-
angeboten 
(2016: 4.929 an 43)

101 beratene Geflüchtete 
seit Juli 2017 

Teilnahme 49 Hochschul- 
Veranstaltungen 
(2016: 43)

bewilligte Notfonds in Höhe 
von 22.268 Euro 

(2016: 9.383 Euro) 

58 Prozent Anteil 
internationaler Studierender 

bei Bezuschussung 
(2016: 77 Prozent) 
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Darlehen

Die Finanzierung des Sozialen Überbrückungs-
darlehens erfolgt durch den Darlehensfonds des 
studierendenWERKs. 2017 wurden insgesamt 29 
Anträge (2016: 31) auf ein Überbrückungsdarlehen 
gestellt. 15 Darlehen (2016: 15) konnten vergeben 
werden. Ursache für die Ablehnung war meist ein 
zu geringes Einkommen oder Schulden, welche die 
Rückzahlung infrage stellte. 

Sonstige externe Stiftungen

Seit 2015 stellt die „E. W. Kuhl-
mann-Stiftung“ dem studieren-
denWERK Mittel zur Vergabe 
zur Verfügung. Gefördert 
werden Studierende im Studi-
enabschluss mit Kindern, Pfle-
gebedürftigen Angehörigen 
oder eigenen chronischen Er-
krankungen. Die Mittel werden 
in der Sozialberatung beantragt 
und durch das studierendenWERK 
ausgezahlt. Von 18 gestellten An-
trägen (2016: 9) wurden 12 (2016: 7) in 
Höhe von insgesamt 5.763 Euro (2016: 3.500 
Euro) bewilligt. 

Die „Walter und Irmgard Kramer Stiftung“ fördert 
in Berlin geborene Studierende. Seit 2015 vergibt 
das studierendenWERK Mittel dieser Stiftung. 

2017 wurden 2.306 Euro (2016: 1.787 Euro) an vier 
Studierende (2016: 4) ausgezahlt. Zwei Anträge 
wurden abgelehnt.

Darüber hinaus konnten die Mitarbeiterinnen der 
Sozialberatung in den letzten Jahren Kontakt zu 
weiteren externen Stiftungen aufbauen. 
Über die Sozialberatung des studierendenWERKs-
können für Studierende Gelder bei externen Stif-

tungen beantragt werden. Acht Studierende 
wurden von der Keller-Budenberg-Stiftung 

gefördert, drei von der Adolph-Woer-
mann-Gedächtnis-Stiftung und ein 

Studierender von der Arthur Fran-
ke’schen Stiftung. 

Zuschuss zum Start ins 
Studium und Zuschuss zum er-
folgreichen Studienabschluss

Aus Mitteln des studierenden-
WERKs können seit 2016 Zu-

schüsse an Studierende vergeben 
werden. Jeweils zum Beginn des 

Sommersemesters und des Winterse-
mesters konnten sich bedürftige Studie-

rende auf einen einmaligen Zuschuss in Höhe 
von 1.000 Euro bewerben. 

Bis zu 150 Zuschüsse können vergeben werden, 
davon stehen 25 Zuschüsse - bei Bedarf - geflüch-
teten Studierenden zur Verfügung. 

Insgesamt haben sich 341 Studierende auf den 
„Zuschuss zum Start ins Studium“ beworben, davon 
waren 146 Studentinnen und 195 Studenten. 75 der 
eingegangenen Anträge wurden bewilligt. Von den 
75 bewilligten Anträgen waren 33 von Studentin-
nen und 42 von Studenten. 26 Zuschüsse wurden 
an deutsche und 49 an internationale Studierende 
vergeben. Von den internationalen Studierenden 
hatten 35 einen Fluchthintergrund.

Für den „Zuschuss zum erfolgrei-
chen Studienabschluss“ sind 2017 
insgesamt 308 Bewerbungen 
eingegangen, davon stammten 
170 von Studentinnen und 138 
von Studenten. Bewilligt wur-
den ebenfalls 75 Anträge. Von 
den 75 bewilligten Anträgen 
stammten 38 von Frauen und 37 
von Männern. 

30 Zuschüsse wurden an deutsche 
und 45 an internationale Studierende 
vergeben. Von den internationalen Studie-
renden hatte ein Student einen Fluchthintergrund.

Beratung von Studierenden mit Kind

Die Hilfe für Studierende mit Kind und für schwan-
gere Studentinnen erfolgte durch persönliche Bera-
tung, Informationsvorträge an Hochschulen und die 
Herausgabe der Broschüre „Studieren mit Kind in

 Berlin“. Ergänzend war die Sozialberatung mit Vor-
trägen auf Veranstaltungen von zehn Hochschulen 
(2016: 5) vertreten. 

Die Möglichkeit zur Einzelberatung wurde mit 1.581 
Beratungen (2016: 1.646) intensiv genutzt.

Stiftung „Hilfe für die Familie“ 

Die Antragsberatung für die Stiftung „Hil-
fe für die Familie“ ist ein langjähriges, 

zusätzliches Beratungsangebot der 
Sozialberatung. Schwangere Stu-
dierende haben die Möglichkeit, 
einen (ergänzenden) Antrag zu den 
Hilfen des Jobcenters für einmali-
ge Sonderleistungen zu stellen. Da 
die Stiftung nur nachrangig Hilfen 
bewilligt, ist ein Gang zum Jobcenter 

unumgänglich. Internationale Stu-
dierende mit einem entsprechenden 

Vermerk im Pass dürfen keine staatlichen 
Leistungen beantragen, um ihren Aufent-

halt nicht zu gefährden und können somit gleich 
beim studierendenWERK den Antrag stellen. Außer-
dem ist es über die Beratungsstelle möglich, einen 
Antrag bei der Landesstiftung für finanzielle Notla-
gen nach der Geburt zu stellen. Zusätzlich bietet die 
Stiftung Bürgschaftsübernahmen für Darlehensneh-
mer*innen der Studentischen Darlehenskasse, die 
keine eigenen Bürgen stellen können, aber mindes-
tens ein Kind in der Familie wohnhaft haben. 

649 Anträge auf Zuschuss 
(2016: 670) 

58 internationale 
Studierende mit Bewilligung 

davon 36 mit 
Fluchthintergrund 

(2016: 12) 
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Im Jahr 2017 wurden insgesamt 68 Anträge gestellt 
(2016: 92), davon 33 von internationalen Studen-
tinnen. 62 Anträge erfolgten wegen Notlagen in 
der Schwangerschaft und sechs aufgrund familiärer 
Notlagen. 50 Anträge wurden bewilligt.

Ottilies Café

Mit dem Frauencafé wurde ein Angebot geschaf-
fen, das sich ausschließlich an studieren-
de Frauen in Berlin richtet. Innerhalb 
des Projektes sollen spezifische 
Problemlagen von deutschen 
und internationalen Frauen 
aufgriffen werden, mit dem 
Ziel, deren Situation zu ver-
bessern. Die Projektmittel 
werden aus dem Frauenför-
derfonds des studierenden-
WERKs BERLIN zur Verfü-
gung gestellt. Dieser wurde 
1991 aus dem Nachlassver-
mögen der Ottilie-von-Hanse-
mann-Stiftung gebildet. 

In 2017 wurden im Rahmen von Ottilies Café – der 
neue Name des Frauencafés – insgesamt acht Ver-
anstaltungen mit einem Vortrag angeboten, sowie 
zwei Veranstaltungen als reines Begegnungsange-
bot. Die Veranstaltungen wurden von insgesamt 48 
Teilnehmerinnen besucht. Die Themen waren unter 
anderem Studieren mit Kind, Stressbewältigung, 

Kreatives Schreiben, rund um die Geburt sowie ein 
Vortrag zur Studienfinanzierung für internationale 
Studierende, der auf Englisch angeboten wurde. 

Schreibzentrum

Seit dem Start des Schreibzentrums 2014 steigt 
die Nachfrage der Studierenden kontinuierlich. 74 
Prozent der Ratsuchenden waren Frauen. 

60 Prozent der Ratsuchenden benötigten Unter-
stützung für ihre Abschlussarbeit, 32 Prozent 

wollten ihre Haus- oder Seminararbeiten 
besprechen. Mit 22 Prozent ist der Anteil 
der Ratsuchenden, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, etwas geringer als im 
Vorjahr (2016: 29 Prozent). 

Es wurden 17 Workshops und Vorträ-
ge zum wissenschaftlichen Schreiben 

durchgeführt. Zudem gab es zwei Durch-
gänge der zehnwöchigen Schreibgruppe 

für Abschlussarbeiten und neun monatliche 
Schreibtage im Umfang von jeweils sechs 

Stunden.

Im März und September 2017 fand jeweils ein 
Schreibmarathon im Umfang von 42,19 Schreib-
stunden statt. Am 2. März beteiligte sich das 
studierendenWERK zum vierten Mal an der bun-
desweiten „Langen Nacht der aufgeschobenen 
Hausarbeiten“.

Beratung Barrierefrei Studieren

Die Beratung Barrierefrei Studieren (BBS) bietet Be-
ratungen zum Thema Studium und Behinderung an 
und vergibt Integrationshilfen. Ziel des Angebots ist 
es, Studierenden mit Beeinträchtigungen ein chan-
cengleiches Hochschulstudium zu ermöglichen und 
Diskriminierungen entgegenzuwirken.

Ein Großteil der Beratungen erfolgte mit Studieren-
den (2.428) aber auch zahlreiche Studieninteressier-
te, Abiturient*innen und Eltern (1180) erhielten eine 
Beratung. 

Von den gesamten Beratungen bezogen sich etwas 
mehr als die Hälfte der Inhalte auf Integrationshil-
fen (2.397). Die Beratungen zum Thema Wohnen 
mit chronischer Erkrankung und Behinderung/ 
barrierefreies Wohnen sind um 165 Prozent und 
damit im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen 
(2017: 403; 2016: 152). Weitere wichtige Themen 
waren 2017 die Studienfinanzierung (393), sowie 
die Studienvorbereitung/ der Studienanfang (242) 
und Informationen zu Nachteilsausgleichen (238). 
Vielfach wurden Beratungsgespräche auch zu meh-
reren Themen geführt.
 
Für Absolvent*innen und Studierende mit Behinde-
rung, die kurz vor dem Abschluss stehen, gab es ein 
Seminar zum Berufseinstieg. An drei Tagen  konn-
ten sich die Teilnehmenden u. a. zu den Themen 
Profilfindung, Bewerbungsschreiben und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten beim Jobeinstieg informieren 

und selbst Bewerbungssituationen mithilfe eines 
professionellen Coachings trainieren.

Integrationshilfen

Das studierendenWERK BERLIN tritt seit 2001 im 
Rahmen der Vergabe der Integrationshilfen in die 
Verpflichtung der Hochschulen ein, Studierenden 
mit Behinderung und chronischer Erkrankung die 
erforderlichen Hilfen zur Integration zur Verfügung 
zu stellen. Die Vergabe der finanziellen und tech-
nischen Unterstützung erfolgt nach den Richtlinien 
zur Anwendung des § 9 Abs. 2 BerlHG.

Die Berliner Hochschulen haben im Rahmen der 
Hochschulverträge 2014 bis 2017 eine Verwaltungs-
vereinbarung abgeschlossen. Für den Aufwand, 
der sich aus dieser Vereinbarung für Leistungen an 
die Studierenden ergibt, sowie für den Sach- und 
Personalaufwand des studierendenWERKs BERLIN 
kommt das Land Berlin in Höhe eines Sockelbetrags 
von 750.000 Euro auf. Der über den Sockelbetrag 
hinausgehende Finanzbedarf wird gemäß § 3 bzw. 
§ 3a „Integration behinderter Studierender“ der 
Berliner Hochschulverträge von den Hochschulen 
im Verhältnis ihrer Landeszuschüsse an das studie-
rendenWERK BERLIN erstattet.

Im Vergleich zum Vorjahr verringerten sich die 
Integrationshilfezahlungen nur unwesentlich (ein 
Prozent). Zur Ausgabensumme addieren sich das 
Honorar für die Koordinatorinnen der Einsätze für 
Gebärdendolmetschende sowie die Personalkosten 

538 persönliche, 
97 telefonische und 
132 schriftliche Beratun-
gen im Schreibzentrum
(2016: 494, 94 und 105).

Beatrix Gomm
Bereichsleiterin Sozialberatung und 
Beratung Barrierefrei Studieren

3608 Beratungen 
(2016: 3.702) 

849.196,46 Euro 
für Integrationshilfe 

(2016: 858.342,43 Euro) 
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und Sachaufwendungen in Höhe von 116.505,70 
Euro, sodass 965.702,16 Euro insgesamt ausgege-
ben wurden.

Von den Studierenden, die Integrationshilfen vom 
studierendenWERK BERLIN erhielten,  waren 97 
Frauen und 68 Männer. Die Zahl der Studierenden 
mit chronischer Erkrankung stieg weiter an und 
bildet mit 51 Studierenden (2016: 47) erstmalig die 
größte Gruppe (31 Prozent).

Der Anteil der Studierenden mit einer körperlichen 
Behinderung verringerte sich auf 43 (2016: 49), der 
Anteil der Studierenden mit einer Sehbehinderung 
auf 33 Personen (2016: 39). Bei den hörbehinder-
ten und gehörlosen Studierenden gab es ebenfalls 
einen leichten Rückgang auf 38 Studierende (2016: 
42).

Die Gebärdensprachdolmetsch-Einsätze wurden 
von zwei Koordinatorinnen organisiert. Bei den 
Ausgaben für technische Hilfen und Gutachten ist 
mit 27.484 Euro ein Rückgang um 10 Prozent zu 
verzeichnen (2016: 30.800 Euro). Die Zahlungen für 
Büchergeld haben sich von 15.043 Euro im Vorjahr 
auf 11.929 Euro vermindert.

Die gesunkene Anzahl der geförderten Studieren-
den, die Kostenerhöhung bei den Dolmetschkosten 
sowie die Reduzierung der Kosten bei der Studien-
assistenz kann auf folgende Gründe zurückgeführt 
werden:

Im Jahr 2017 haben 20 geförderte Studierende 
mit einem insgesamt höheren Bedarf an Studi-
enassistenz ihr Studium abgeschlossen. Darunter 
haben sechs Studierende eine körperliche Beein-
trächtigung, sieben Studierende eine chronische 
Erkrankung. 34 Studierende mit einem insgesamt 
niedrigeren Bedarf an Studienassistenz haben in 
2017 einen Erstantrag gestellt und Integrationshilfe 
erhalten. Dies führte zu einer Verminderung der 
Ausgaben bei der Studienassistenz. Zwei Studieren-
de mit einem Erstantrag haben eine Hörbehinde-
rung bzw. sind gehörlos und auf Gebärdensprach- 
oder Schriftdolmetscher*innen angewiesen. Vor 
allem zum Studienbeginn führt die größere Zahl an 
Lehrveranstaltungen zu höheren Kosten. Weiterhin 
hatten gehörlose und hörbehinderte Studierende 
aufgrund von Praktika und Studienfahrten einen 
höheren Dolmetschbedarf.

Arbeitsgruppen

Der Arbeitskreis der Behindertenbeauftragten, 
an dem Vertreter*innen der Hochschulen Berlins 
teilgenommen haben, wurde weiterhin vom studie-
rendenWERK BERLIN organisiert, zum Beispiel zum 
Thema Vergabe der Integrationshilfen und Erfah-
rungsaustausch der Beauftragten bei Nachteilsaus-
gleichen und Härtefallanträgen. Die Beratungsstelle 
beteiligte sich an der Fachgruppe Behindertenhilfe 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands (DPW) und 
an der Arbeitsgruppe „Menschen mit Behinderung 
in Hochschule und Wissenschaft“ der Senatskanzlei. 

Psychologisch-Psychotherapeutische Beratung 
(PBS) 

Studierende befinden sich häufig in einer unge-
wohnten Lebenssituation, in der sie sich neu orien-
tieren müssen. Der Umzug in eine fremde Stadt, der 
Aufbau neuer Beziehungen, die Ablösung von den 
Eltern, erhöhte Anforderungen an die Selbstorgani-
sation, die Finanzierung, permanente Leistungsan-
forderungen und Konkurrenzerleben sind Heraus-
forderungen, denen sich die jungen Erwachsenen 
stellen müssen. 

In allen Übergangssituationen des Studiums wie 
Studienbeginn und -abschluss, Fachwechsel, Aus-
landsaufenthalte und Übergang in den Beruf treten 
vermehrt Verunsicherungen, Orientierungslosigkeit 
und psychische Probleme auf, die temporär – ohne 
Unterstützung auch dauerhaft – zu psychischen 
Krisen führen können.

Die Psychologisch-Psychotherapeutische Bera-
tungsstelle (PBS) bietet Berliner Studierenden kos-
tenlos fachliche Hilfe in krisenhaften oder chronisch 
belastenden Situationen des studentischen Alltags 
und den dabei auftretenden psychischen Beein-
trächtigungen an. 

In der Eingangsberatung klären die Psycholog*in-
nen mit den Ratsuchenden die aktuelle Problemsi-
tuation wie mögliche Hintergründe und erarbeiten 
Lösungsmöglichkeiten. Bei Bedarf kann eine Verein-

barung für weitere Beratungsgespräche getroffen 
werden. Unterstützung bei der Suche nach nieder-
gelassenen Psychotherapeut*innen, Fachärzt*innen 
oder anderen spezifischen Beratungsstellen (z. B. für 
Sucht) ist ebenfalls möglich.

Studierende nutzen gezielt die Angebote des stu-
dierendenWERKs BERLIN, weil sie hier ein auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes Beratungsangebot 
finden, das es sonst in dieser Form im psychoso-
zialen Versorgungsnetz Berlins nicht gibt. Mit dem 
Beratungsangebot unterstützt die PBS die persön-
liche Entwicklung von Studierenden und verbessert 
die Studienerfolge. 

Über die Teilnahme an öffentlichen Diskussionen 
hinaus will die PBS über die Auswirkungen teilweise 
belastender Studien- und Lebensbedingungen auf 
die psychische Gesundheit der Studierenden infor-
mieren und an Verbesserungen mitwirken. 

Angebote in Zahlen

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 1.910 Studierende 
(2016: 1.908) beraten. 

Neben der Einzelberatung wurden 630 Stunden 
Gruppenberatung in 20 themenzentrierten und 
psychodynamischen Gruppen mit insgesamt 192 
Teilnehmer*innen durchgeführt (2016: 645 Stunden, 
20 Gruppen, 192 Teilnehmer*innen). 63 Prozent der 
Beratenen waren Frauen und 37 Prozent Männer. 

165 Studierende erhielten 
Integrationshilfen 
(2016: 177)

303.480 Euro 
Ausgaben für 
Studienassistenz 
(2016: 335.204 Euro)

506.304 Euro Kosten für 
Gebärdensprach- und 
Schriftdolmetschen
(2016: 477.295 Euro) 

Kai-Uwe Ehlers
Bereichsleiter 
Psychologische-Psycho-
therapeutische Beratung 

Irina Theisen
Bereichsleiterin
Psychologische-Psycho-
therapeutische Beratung 
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An den verstärkt angebotenen Informations- und 
Präventionsveranstaltungen konnten insgesamt 452 
Studierende erreicht werden, deutlich mehr als im 
Vorjahr (2016: 233). 

Zudem gab es 50 Teilnehmende an dem psycholo-
gischen Angebot der „Langen Nacht der Hausar-
beiten“. 
 
59 Paare nahmen das Angebot der Paarberatung in 
Anspruch.

Soziodemographische Daten 

2017 hatten 32,3 Prozent der Beratenen ihre Hoch-
schulzugangsberechtigung in Berlin erworben 
(2016: 36 Prozent). Viele sind die erste Generation 
Studierender in ihren Familien. Bei 33,4 Prozent der 
Klient*innen hatte kein Elternteil einen Hochschul-
abschluss. Die Mehrheit der Rat suchenden Studie-
renden war zwischen 21 und 30 Jahren alt. 

4,14 Prozent der Studierenden gaben an, mindes-
tens ein Kind zu haben. 34,9 Prozent der Befragten 
übten eine Erwerbstätigkeit aus. Dies zeigt die an-
haltend hohe, zusätzliche Mehrfachbelastung eines 

Selbstwertprobleme 29,40%
Depressive Verstimmung 25,40%
Lernstörungen, Leistungsprobleme 21,50%
Partnerschaftsprobleme 21,10%
Soziales/Familiäres Umfeld 16,30%
Probleme mit Studienabschluss 14,70%
Ängste 12,50%
Studienwahl/Studienabbruch 10,00%
Kontaktprobleme 9,50%
Erschöpfung/Stressbewältigung 8,50%
Prüfungsangst 7,20%
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Erschöpfung/Stressbewältigung

Prüfungsangst

Die häufigsten Gründe für das Aufsuchen der PBS

Teils der Studierenden. Insbesondere in Prüfungs- 
und Abschlusszeiten führt dies häufig zu Überlas-
tungssituationen. 

Die Ratsuchenden gaben meist mehrere Gründe an, 
die Beratungsstelle aufzusuchen (Grafik). 

Beratungsangebote

Studierenden, die die Beratungsstelle 
aufsuchten, wurde eine ein- bis fünf-
stündige Eingangsberatung angebo-
ten. Diese schafft die Möglichkeit, 
ausführlich die als belastend emp-
fundenen Konflikte und Probleme 
anzusprechen und hierfür Ver-
ständnis zu finden. 

Bei einem Teil der Studierenden 
bestand die Notwendigkeit, ein wei-
terführendes Angebot in Anspruch 
zu nehmen. Um die Nachfrage nach 
Unterstützung bei speziellen Problemen 
(Arbeitsstörungen, Prokrastination, Rede-
angst, Prüfungsangst, Schreibstörungen, Studien-
abschlussprobleme, Selbstwertprobleme, Trauer bei 
verstorbenen Angehörigen, Umgang mit Trennung, 
Emotionale Kompetenz) bedienen zu können, hält 
die Psychologisch-Psychotherapeutische Beratungs-
stelle ein Angebot an themenzentrierten Gruppen 
bereit. 

Daneben wurden psychodynamische Gruppen für 
Studierende mit spätadoleszenten Entwicklungs- 
problemen angeboten. 

Alle diese Angebote wurden als sehr hilfreich wahr-
genommen und in den abgegebenen Evaluations-

bögen sehr positiv bewertet.

Schwangerschaftskonflikt-
beratung 

Die Psychologisch-Psycho-
therapeutische Beratungs-
stelle ist als Institution im 
Rahmen der Regelung 
des § 219 StGB aner-
kannt. Sechs Schwanger-
schaftskonflikt-Beratun-
gen fanden im Jahr 2017 

im Rahmen dieses Paragra-
phen statt.

Zwei in diesem Aufgabenbereich 
qualifizierte Psychologinnen bieten 

Unterstützung im Prozess der Entschei-
dungsfindung für Frauen und Paare an.
Beim Wunsch, ein Studium mit Kind zu bewältigen, 
trugen die Sorge um die berufliche Zukunft bei ver-
zögertem Studienabschluss und psychische Proble-
me durch die Doppelbelastung zur Motivation bei, 
sich Beratung zu suchen.

1.908 beratene 
Studierende 
(2016: 1.910) 9.274 durchgeführte 

Beratungsstunden
(2016: 9.163) 

668 Beratungsstunden, 
die in englisch 

geführt worden sind 
(2016: 669)
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Kultur und Internationales 

Der Bereich zieht für das Jahr 2017 eine sehr positi-
ve Bilanz: Insgesamt 13.000 Studierende haben Kul-
turveranstaltungen des studierendenWERKs BERLIN 
besucht. Die meisten davon fanden im Freiraum im 
Studentenhaus, dem Kultursaal des studierenden-
WERKs, statt. Mehr als 1.200 Studierende haben auf 
der Bühne gestanden oder künstlerische 
Arbeiten gezeigt. Fast 800 Studierende 
haben das wachsende Kursangebot 
des Bereichs wahrgenommen. 
Insgesamt wurden rund 250 
einzelne Aktionen für Studie-
rende angeboten. Der Frei-
raum hat sich mit rund 190 
Terminen als der wichtigste 
Raum für die Kulturarbeit 
etabliert. 14 Ausstellungen an 
unterschiedlichen Standorten 
haben mehr als 30.000 Studie-
rende erreicht. 

Insgesamt wurden 14 Einrichtungen 
des studierendenWERKs mit kulturel-
len Aktionen bespielt, darunter als neue 
Orte der Keller unter dem Studentenhaus am 
Steinplatz, das Parkhaus beim Wohnheim Potsdamer 
Straße und der Kulturkiosk im Foyer der Mensa an 
der TU Hardenbergstraße. 

Die Neugestaltung der Webseite des studierenden-
WERKs wurde als Gelegenheit genutzt, die Inhalte 

des Bereichs klarer zu strukturieren. Die Sparten 
„Kunstraum“, „Bühne und Musik“, „Get Together“, 
„Literatur“, „Film“ und „Wohnheim Aktionen“ glie-
dern nun auf einfache Weise das vielfältige Angebot 
des Bereichs. 

Kunstraum

Die Umsetzung der dreijährigen Strategie 
zum Aufbau des Bereichs hat 2017 mit 

einem Schwerpunktjahr auf den Be-
reich „Bildende Kunst“ begonnen. 

Im Zuge dessen wurde die Podi-
umensa-Reihe aufgegeben und 
zu „Kunstraum studierenden-
WERK“ weiterentwickelt. Ziel 
ist es, Standorte des studieren-
denWERKs mit künstlerischen 
Angeboten zu erschließen und 
auch vorübergehende Leerstän-
de im wahrsten Sinne des Wor-

tes „kreativ“ zu nutzen. Dadurch 
können den Studierenden in Zeiten 

von immer knapper werdenden 
Freiräumen neue Flächen für Kreativi-

tät angeboten werden. Die Bewerbung für 
Kunsträume erfolgt über Calls und unter Einbezie-
hung studentischer Vertreter*innen. So wurde der 
Keller unter dem Studentenhaus im Februar 2018 
mit der Ausstellung „Time Lapse“ mit Arbeiten von 
fünf Studierenden für einen kurzen Zeitraum zu-
gänglich gemacht. Auch die für einen kommer-

ziellen Betrieb nicht nutzbaren Räumlichkeiten im 
Parkhaus des Wohnheims Potsdamer Straße konn-
ten im Juni erstmalig mit einer Ausstellung der stu-
dentischen Fotografin Rie Yamada genutzt werden. 
Die Fotoarbeiten zeigten eindrückliche Porträts der 
Wohnheimbewohner*innen. 

Die anderen Orte der Kunstraum-Reihe sind 
inhaltlich geschärft worden: die Cafeteria 
Hardenbergstraße zeigt Ergebnisse 
der neuen  Zeichenkurse des stu-
dierendenWERKs, der Schinkelsaal 
der Mensa an der HU Nord zeigt 
Einzelausstellungen von außerge-
wöhnlichen Künstler*innen oder 
Grafiker*innen und das BAföG-
Amt zeigt vor allem künstle-
rische und dokumentarische 
Arbeiten mit internationalen 
Themen oder von internationalen 
Studierenden. 

Bühne und Musik

Improvisationstheater und Theater sind 
beliebt bei Studierenden. Beide neuen Kursan-
gebote 2017 wurden von den Berliner Studierenden 
mit großer Begeisterung angenommen.
Das Format von MixIt! wurde weiterentwickelt. Die 
große Zahl von Bewerber*innen hat den Bereich 
ermutigt, eine Qualifikation durch Vorentscheide 
durchzuführen. So gab es 2017 in der Vorlesungs-

zeit jeden Monat ein neues MixIt! mit einer anderen 
Kategorie, von Singer-Songwriter, über Tanz, Spo-
ken-Word und Comedy bis hin zu „Experimentell“. 
Das studentische Publikum entschied jeweils, wer 
in der großen Nacht der Talente für seine Kategorie 
auftreten durfte.

Der Chor Unität ist mittlerweile aus dem 
Angebot des Bereichs und dem 

studentischen Leben nicht mehr 
wegzudenken. Mit konstant rund 

250 Mitgliedern begeistert 
der Pop-Chor nicht nur mit 
seinen Abschlusskonzer-
ten, sondern er ist auch ein 
wichtiger Botschafter der 
Studierenden Berlins ge-
worden, wenn er an Ver-
anstaltungen wie der Fête 
de la Musique, der langen 

Nacht der Wissenschaften 
oder auch karitativen Veran-

staltungen in Krankenhäusern 
auftritt. 

Get Together

„Diversität leben“ ist neben „Raum geben“ und 
„Kreativität fördern“ einer der drei Leitzsätze des 
Bereichs. Dies wird in der Sparte „Get Together“ am 
deutlichsten, wo Begegnung mit anderen Kulturen, 
der Austausch unter Studierenden aller Hochschu-

Frank Thinnes 
Bereichsleiter 
Kultur und Internationales
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len und das gemeinsame Entdecken Berlins im 
Vordergrund stehen. Die Reihe „Food+Culture“ hat 
daher 2017 erstmalig zum Start ins Wintersemester 
auch Berlin in den Fokus gesetzt. Ziel war, vor allem 
den vielen Neu-Berlinern die studentische Kultur 
der Stadt zu vermitteln und Vernet-
zungsmöglichkeiten zu geben. Auch 
die neue Reihe „Kulturtandem 
Berlin“, die von Studierenden 
des Bereichs Kultur ent-
wickelt wurde, setzt auf 
interkulturelle Begegnun-
gen von Studierenden 
in und mit Berlin. Die 
zahlreichen Culture Trips 
tragen ebenso dazu bei, 
dass sich Studierende 
vernetzen und – ganz 
nebenbei – Berlin entde-
cken können. 

Literatur und Film

Literatur wird zwar erst 2018 
Schwerpunkt in der Entwicklung 
neuer Formate, jedoch hat der Bereich 
bereits 2017 erfolgreich einige Angebote getestet: 
die Lesereihe „Im Kaminzimmer der Normalität“ in 
der Coffeebar „c.t.“ war vom ersten Termin an ein 
großer Erfolg und hat auf Anhieb sein eigenes stu-
dentisches Stammpublikum aufgebaut. Studierende 
stellen ihre eigenen literarischen Arbeiten anderen 

Studierenden vor und tauschen sich aus. Die Sparte 
Film wird ebenfalls 2018 mit einem neuen Kurz-
filmwettbewerb etabliert. Die Vorbereitungen dazu 
liefen schon 2017.

  Internationales

Die Wohnheimtutor*innen haben, 
neben ihren Informationsaufga-

ben, rund 50 Events organisiert 
und annähernd 2.000 Studie-
rende als Gäste empfangen. 
Sie sind wichtige Vermittler 
für internationale Studieren-
de.

Neben den Aktivitäten 
der Wohnheimtutor*in-
nen, die dem Bereich unter 

dem Begriff „Internationales“ 
zugeordnet sind, wurde 2017 

eine Strategie zum Thema Inter-
nationalisierung erarbeitet. Ziel ist, 

die bereits bestehenden Angebote 
für internationale Studierende besser und 

zielgruppenspezifischer aufzubereiten. Dies soll 
ab 2018 umgesetzt werden.

Bewertung und Ausblick

Die große Qualität des künstlerisch-kreativen Ar-
beitens der Berliner Studierenden trägt dazu bei, 

dass sich das studierendenWERK BERLIN als hoch-
schulübergreifende „Talentschmiede“ etabliert und 
von den Studierenden geschätzt wird.

Für viele Studierende hat die Teilnahme an einer 
Ausstellung oder der Gewinn eines Wettbewerbs 
direkte positive Auswirkungen auf Studium und 
Karriere. So konnte z. B. Rie Yamada den renom-
mierten „Preis für junge Fotografie“ gewinnen. 
Eine Studierende aus der Ausstellung „Time Lapse“ 
wurde mir ihrer Arbeit auf der Documenta in Athen 
angenommen. Teilnehmer*innen von ParisXBerlin 
aus unterschiedlichen Hochschulen arbeiten weiter-
hin gemeinsam an Projekten. Die Teilnehmer*innen 
von MixIt! und Kursen erleben häufig zum ersten 
Mal eine professionelle Betreuung ihrer Kreativität, 
die ihr Selbstbewusstsein stärkt und Energie für den 
Studienalltag gibt.

Es gelingt dem Bereich ein vertrauensvolles Um-
feld zu schaffen, das Studierende ermutigt, sich mit 
anderen Studierenden zu vernetzen, interkulturelle 
Erfahrungen zu sammeln und neue Freundschaften 
zu schließen. 

Die damit verbundene Verantwortung wird auch in 
den kommenden Jahren die Mitarbeiter*innen des 
Bereichs motivieren. 

Kindertagesstätten 

Das studierendenWERK BERLIN verfügte 2017 über 
575 landesfinanzierte Plätze und 17 Gastplätze in 
sieben Kindertagesstätten. Im Durchschnitt wurden 
alle landesfinanzierten Plätze belegt. Die verblei-
benden Betreuungsplätze bieten die Möglichkeit, 
auch im laufenden Semester Aufnahmen nach Be-
darf der Eltern vorzunehmen bzw. den Kindern von 
Austauschstudierenden Plätze anbieten zu können.

Internationalität 

Die Nationalität der Kinder in den Kindertages-
stätten des studierendenWERKs unterstreicht den 
hohen Anteil internationaler Studierender an den 
Berliner Hochschulen. Der Anteil an Kindern mit 
nicht deutscher Herkunftssprache erhöhte sich 
2017 um 3 Prozent auf 24,9 Prozent. Bemerkens-
wert ist der Anteil in der Kita an der Beuth Hoch-
schule mit 49 Prozent. 

Am häufigsten kommen die Kinder aus Iran, USA, 
Ägypten, Syrien und der Türkei. Die Kinder deut-
scher Nationalität stellen einen Anteil von 64,8 
Prozent (2016: 62,5 Prozent.) 

Finanzierung

Die Kindertagesstätten finanzieren sich aus Zuwen-
dungen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft, Elternbeiträgen und Eigenmit-

Anja Kunstmann
Bereichsleiterin  

Kindertagesstätten

Kinder aus 52 Ländern
(2016: 44) 

20 Prozent Kinder inter-
nationaler Herkunft
(2016:  18,5 Prozent)  

15,2 Prozent Anteil Kinder 
mit Migrationshintergrund

(2016: 19,0 Prozent) 
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Qualitätssicherung

Im April 2010 hatte die Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Wissenschaft entschieden, dass 
sich Kitas einer Begutachtung durch eine vom Land 

vorgeschriebene Institution unterziehen müssen 
und anderweitig erworbene Zertifikate 

nicht mehr anerkannt werden. Im Jahr 
2017 wurde die interne Evaluation 

nach dem vom Deutschen Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband und der 
EuroNorm GmbH entwickelten 
Qualitätssystem „Qualität für 
Kinder –  KiQu“ in allen Kitas 
durchgeführt. Die Kita an der 
Beuth Hochschule für Technik 
wurde turnusgemäß extern 
begutachtet und hat diese Qua-
litätsüberprüfung erfolgreich 

bestanden.

Wegen des zunehmenden Erzieher-
mangels ist die Besetzung von freien 

Stellen weiterhin schwierig. Bewährte Prak-
tikant*innen, die sich in der letzten Phase ihrer 

Ausbildung befinden, können deswegen bereits 
direkt nach Abschluss des letzten Praktikums einen 
Vorvertrag mit dem studierendenWERK erhalten. 

Es wurde eine Kooperation mit dem Anbieter 
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (IJGD) 
vereinbart. In den Kitas an der Freien Universität 

teln des studierendenWERKs BERLIN sowie Kosten-
beteiligungen der Universitäten. 

Im Rahmen der Finanzierung eines Kinderbetreu-
ungsplatzes werden über die Elternbeiträge und 
die Kostenerstattung des Landes auch in 
diesem Jahr 93 Prozent der Kosten 
gedeckt. 

Die restlichen 7 Prozent sind 
als Eigenleistung vom stu-
dierendenWERK BERLIN und 
den Hochschulen zu erbrin-
gen. Im Jahr 2017 wurde 
das Kostenblatt für die Fi-
nanzierung eines Kitaplat-
zes geringfügig angepasst. 
So wurden die Sachkosten 
(wie Personalkosten, päda-
gogisches Material, Bewirt-
schaftungskosten etc.) pro 
Platz um 59,26 Euro (93 Prozent 
Kostenerstattung) angehoben.

Zum 01.08.2017 erfolgte eine Erhöhung des 
Personalschlüssels für die Kinder unter drei Jahren. 
Diese Mehrkosten wurden ebenfalls anteilig in den 
Kostenblättern abgebildet. Die Ausstattung der 
Einrichtungen mit Sachmitteln und Personal blieb 
2017 auf hohem Niveau. 

und an der Technischen Universität wurden jeweils 
zwei Teilnehmer*innen am Freiwilligen Sozialen Jahr 
(FSJler) beschäftigt. In den anderen Kitas war jeweils 
ein FSJler eingesetzt. Diese blieben für ein Jahr und 
unterstützten die Erzieher*innen bei ihrer täglichen 
Arbeit.

Auch 2017 wurde in das Gesundheitsma-
nagement der Beschäftigten inves-
tiert. So wurden ergonomische 
Tische, Rollhocker und motorbe-
triebene Kindertransportwagen 
angeschafft. 

Aufgrund der positiven Re-
sonanz der Mitarbeiter*innen 
zu den vorangegangenen 
Fachtagungen fand auch 
im Jahr 2017 eine interne 
Fachtagung statt. Da sich alle 
Kitas des studierendenWERKs 
auf den Weg gemacht haben 
eine Kitaverfassung zu entwickeln, 
stand die Fachtagung unter dem 
Motto: „Partizipation in der Kitapraxis 
leben“. 

In zwei Impulsvorträgen und anschließenden Work-
shops wurden Möglichkeiten der Beteiligung im 
Kitaalltag beleuchtet und Methoden entwickelt. 
Im Rahmen dieser Fachtagung wurde auch das 
interne Personalentwicklungskonzept „Arbeitsplatz 
Kita – neue Zukunftsperspektiven“ vorgestellt. 

Dieses soll den gestiegenen Anforderungen an 
das pädagogische Personal Rechnung tragen und 
gezielte Qualifikationsmöglichkeiten bieten, die zur 
Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenzen, 
zur Erweiterung des Tätigkeitsfeldes und damit 
zur Entlastung durch wechselnde Tätigkeiten und 

höhere Arbeitszufriedenheit beitragen.

Erstmalig hat in 2017 auch der Inter-
nationale Kindertag in Kooperation 

mit dem Büro Kultur & Internati-
onales stattgefunden. Hier wur-
den aus allen sieben Kitas des 
studierendenWERKs die ältes-
ten Kinder in den Freiraum 
in der Hardenbergstraße 
eingeladen. Nach einer span-
nenden Theateraufführung 
wurde in der Mensa gegessen 
und anschließend mit dem 

Studentenchor Unität gemein-
sam gesungen und getanzt. 

99,3 Prozent Auslastung 
inklusive Gastkinder 
(2016: 96,6 Prozent) 

577 belegte Plätze 
ohne Gastkinder
(2016: 560) 



20
17 71Geschäftsbericht 

20
17 Beratung & Betreuung

70
studierendenWERK BERLIN

Studentisches Arbeiten
Rahmenbedingungen

Auch die 21. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks hat ergeben, dass insgesamt 73 
Prozent der Berliner Studierenden ihren laufen-
den Lebensunterhalt teilweise oder auch ganz 
mit Jobben finanzieren. Die Jobvermittlung des 
studierendenWERKs BERLIN unterstützt dabei. In 
den letzten Jahren ist ein Wandel der 
Einsatzmöglichkeiten für studen-
tische Aushilfen festzustellen. 
Mit dem Zuzug von Unter-
nehmen des Dienstleis-
tungs- und IT-Sektors (z. 
B. Call Center/Program-
mierung/Grafik-Design) 
in den vergangenen 
Jahren ist der Bedarf an 
qualifizierten Aushilfen 
sichtlich gestiegen. 

Andererseits ist seit 
einigen Jahren ein konti-
nuierlicher Rückgang bei der 
Anzahl der Vermittlungen von 
unqualifizierten Tätigkeiten an 
gewerbliche Arbeitgeber festzustellen. 

Die Angebote von Privathaushalten für kurzfristige 
Jobs wie Umzugshelfer oder Nachhilfe-Lehrer blie-
ben in den vergangenen Jahren hingegen stabil.

Diese veränderten Bedingungen haben sich deut-
lich mit einem Rückgang der  Vermittlungen 
ausgewirkt. 

Großaufträge für einfache Aushilfstätigkeiten 
gibt es kaum noch, stattdessen sind studentische 
Spezialist*innen gefragt, die einem sehr speziellen 
Anforderungsprofil entsprechen müssen.   

Jobvermittlung

Die abgerechnete Bruttolohnsumme re-
duzierte sich von 2,2 Mio. Euro auf 1,4 

Mio. Euro. 

Zum Ende des Jahres 2017 waren 
3.145 Studierende bei der Jobver-
mittlung gemeldet. Das Durch-
schnittsalter lag bei 29 Jahren 
(2016: 28,5). Der Anteil internati-
onaler Studierender erhöhte sich 
leicht von 43,2 Prozent auf 44,6 

Prozent. Von den gemeldeten Stu-
dierenden waren 35,2 Prozent weib-

lich (2016: 35,6 Prozent). Die Zahl der 
Vermittlungen sank auf 5.729 

(2016: 8.446). 

Das 2016 eingeführte Online-Vermittlungstool 
erfreute sich steigender Beliebtheit bei den Stu-
dierenden. So erfolgten 2017 4.811 der insgesamt 
6.018 Vermittlungen über die Onlinevermittlung. 

Trainingsangebote rund ums Jobben

2017 wurden im Rahmen der Sozialberatung und in 
Kooperation mit der Jobvermittlung insgesamt zehn 
Trainings rund um das Jobben durchgeführt: Drei 
Bewerbungstrainings und sieben weitere Probeve-
ranstaltungen. Besonders relevant für die Zukunft 
sind folgende Themen: 

• Grundlagen des Arbeits- und Sozialversicherungs-
rechts für Studierende (Infovortrag)

• Selbständige Erwerbstätigkeit neben dem Studi-
um (Infovortrag)

• Selbstvermarktung im Internet während der Be-
werbungsphase (Workshop)

• Mit Zeitmanagement den Alltag meistern (Work-
shop)

Insgesamt haben 128 Studierende an den Trainings, 
Workshops und Infovorträgen teilgenommen. Für 
das Jahr 2018 ist geplant, die o. g. Veranstaltungen 
regelmäßig und in einer höheren Frequenz anzu-
bieten sowie weitere Angebote zu erarbeiten, die 
den Studierenden das studienbegleitende Jobben 
erleichtern können.

InfoPoints / Telefonzentrale

Die InfoPoints des studierendenWERKs BERLIN wer-
den mithilfe studentischer Mitarbeiter*innen an fünf 

Entwicklung der Anzahl vermittelter Jobs und in der Jobvermittlung gemeldeter Studierender seit 2014

2014 2015 2016 2017
Gemeldete Studierende 2.789 3.315 3.524 3.145
Vermittelte Jobs 14701 11030 8445 5729

2014 2015 2016 2017
Anteil internationaler Studierender 39% 43% 43% 45%

14701 

11030 

8445 

5729 

2.789 3.315 3.524 3.145 

2014 2015 2016 2017

Gemeldete Studierende

Vermittelte Jobs

39% 

43% 43% 

45% 

2014 2015 2016 2017

Anteil internationaler 
Studierender  

10,36 Euro durchschnitt-
licher Stundenlohn 
(2016: 10,05 Euro) 

66,1 Prozent Anteil der an 
internationale Studierende 
vermittelten Jobs 
(2016: 67,9 Prozent) 
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Standorten in Berlin besetzt. Hier geben Studieren-
de „wegweisende“ Informationen zum gesamten 
Angebotsspektrum des studierendenWERKs. 
Es wurden insgesamt 31.319 persönliche und 
14.224 telefonische Beratungen durchgeführt. 

2017 nahm die neustrukturierte Telefonzentrale 
ihren Betrieb auf. Die Ausweitung des 
telefonischen Beratungsangebots 
diente der besseren Erreichbarkeit 
und Optimierung der Service-
qualität. Es wurden insgesamt 
18.928 telefonische Vermitt-
lungen/Beratungen durch-
geführt. 

Study&Work

Im Jahr 2017 beschäftigte 
das studierendenWERK 
insgesamt 318 Studierende 
(2016: 227) im Rahmen des 
Study&Work Programms. Die 
Bandbreite geht von einem 
einmaligen Einsatz über wenige 
Stunden bis zu einer durchgängigen 
Hilfstätigkeit von bis zu 20 Wochenstun-
den. 

Die Bruttolohnsumme betrug 734.205 Euro. 

KfW-Kredit-Vermittlung

Das studierendenWERK BERLIN berät und betreut 
als Vertriebspartner der KfW-Bank Berliner Studie-
rende bei allen Fragen rund um den KfW-Studien-
kredit. Studierende können bei der Jobvermittlung 

den KfW-Studienkredit Antrag auf Vollständig-
keit überprüfen lassen und bei Erfüllung 

der formalen Voraussetzungen den 
Antrag direkt beim studierenden-

WERK BERLIN zur Weiterleitung 
an die KfW-Bank abgeben. In 

2017 wurden insgesamt 296 
(2016: 303) Studienkredit-
anträge an die KfW-Bank 
weitergeleitet, von denen 
der Großteil genehmigt 
wurde. 2017 wurden 854 
(2016: 614) Verlängerun-
gen zum  Studienkredit 

beantragt. 

Weihnachtsmann-Aktion

Die Weihnachtsmann-Aktion 2017 
war zum wiederholten Mal für die beauf-

tragenden Familien, die bescherenden Weih-
nachtsmänner und Engel und natürlich auch für die 
Außendarstellung des studierendenWERKs BERLIN 
ein großer Erfolg. 

Über die Aktion wurde nicht nur in den regionalen, 
sondern auch überregionalen Medien und im Aus-
land berichtet. 

2017 wurde die Rolle der Weihnachtsfrau neu ein-
geführt. Die Nachfrage nach der neuen Weih-
nachtsfigur war mit 74 Aufträgen hoch. 
Die Gesamtanzahl der an der Weih-
nachtsmannaktion teilnehmenden 
Personen sank 2017 leicht. An Hei-
ligabend wurden insgesamt 221 
Akteur*innen eingesetzt, davon 
173 Solo-Weihnachtsmänner, 7 
Weihnachtsfrauen, 9 Engel und 
16 Paare (WM+EN).  

Dies waren vier Personen 
weniger als im Vorjahr.  Die 
Gesamtnachfrage nach Weih-
nachtsfiguren ist in 2017 gegen-
über 2016 um 102 Aufträge (4,5 
Prozent) zurückgegangen. 

Dies liegt jedoch nicht an der man-
gelnden Nachfrage, sondern an der An-
zahl der angemeldeten Weihnachtsmänner 
– die Auftragsannahme musste früher als im Vor-
jahr gestoppt werden. Grundsätzlich gab es auch in 
diesem Jahr mehr Kundenanfragen als angemeldete 
Weihnachtsmänner, die diese Anfragen bedienen 
hätten können. 

Der durchschnittliche Verdienst am Heiligabend 
war mit 520 EUR pro Person recht hoch. Die Touren 
hatten im Durchschnitt 10,9 Aufträge.

279 genehmigte Studien-
kreditanträge
(2016: 291) 

854 verlängerte Studien-
kredite (2016: 614) 

221 Teilnehmer*innen
(2016: 225) 

2.446 Aufträge
(2016: 2.673) 

56 neue Akteur*innen
(2016: 58) 
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Personal
und 

Finanzen  

1.127 Beschäftigte (2016: 1.075) 
davon 16 Auszubildende (2016: 14) 
40 Praktikant*innen (2016: 43) 

108 Studentische Aushilfen (2016: 126)

Durchschnittsalter 45,5 Jahre (2016: 45,1)
10,2 Prozent Krankenquote (2016: 9,2 Prozent) 

42,1 Mio. Euro Personalaufwand (2016 38,3 Mio. Euro) 

73,2 Prozent Frauenanteil (2016: 73,96 Prozent) 

13,8 Prozent Schwerbehindertenanteil (2016: 14,5 Prozent)

43 Stellenausschreibungen (2016: 56) 

60.435 Eingangsrechnungen (2016: 60.021) 

56,5 Mio. Euro Rechnungsvolumen (2016: 51,66 Mio. Euro) 

Tarifliche Entwicklungen 2017

2017 erhielten die Beschäftigten zwei Tariferhöhun-
gen zur weiteren Angleichung an das Bundestarif-
niveau des TVöD-VKA; am 01.01.2017: 2,23 Prozent 
und am 01.02.2017: 2,115 Prozent. Voraussetzung 
für die Umsetzung der neuen Entgeltordnung des 
TVöD ab 01.01.2017 war der Abschluss des 1. Ände-
rungs-TV studierendenWERK BERLIN.  

Dieser ergänzt den seit 2010 bestehenden Übernah-
me-TV studierendenWERK BERLIN. Rückwirkend ab 
01.01.17 wurde die neue Entgeltordnung des TVöD 

umgesetzt; hier erfolgte insbesondere die tariflich 
automatische Zuordnung der bisherigen Eingrup-
pierung von EG 9 in die neuen Eingruppierungen 
EG 9a und EG 9b. 
Mit der Bearbeitung der bis 31.12.17 eingegange-
nen Anträge auf weitere Höhergruppierung wurde 
in 2017 begonnen.

Personalmaßnahmen und Personalprozesse

Der Personalservice hat im Berichtsjahr 531 Perso-
nalmaßnahmen begleitet (2016: 521). Im Rahmen 
des zentralen Bewerbungsmanagements hat der 
Personalservice 43 (2016: 56) Stellenausschreibun-
gen von der Vorauswahl über Vorstellungsgesprä-
che bis hin zu Einstellungen und den erforderlichen 
Absagen betreut. 

Im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) 
nach § 84 SGB IX wurden 177 Mitarbeiter*innen 
(2016: 161) betreut. 4 Verfahren wurden abge-
schlossen.

Im Zusammenhang mit dem seit 01.04.2017 gelten-
den Gesetz zur Arbeitnehmerüberlassung mussten 
umfangreiche organisatorische Maßnahmen ge-
troffen und softwaregestützte Prüfungen entwickelt 
werden.

Im Berichtsjahr erfolgte gemeinsam mit dem 
DV-Service der Aufbau eines elektronischen Work-
flows zur Probezeit in der Software Consol. 

Agnes Böhler, 
Leiterin der Abteilung Personal und Finanzen 

29 BEM-Gespräche 
(2016: 55) 

150 Neueinstellungen (2016: 171) 
1.697 Bewerbungen (2016: 2.183) 
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Nach mehrmonatiger Vakanz konnten nach dem 
Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers im 
Vorjahr die Aufgabengebiete Arbeitsrecht und 
Betriebliches Eingliederungsmanagement im Be-
richtsjahr mit zwei Mitarbeiter*innen nachbesetzt 
werden.

Insgesamt war die Arbeit des Personalservice 
wie im Vorjahr von der hohen Anzahl der 
Personalmaßnahmen und hier insbe-
sondere der Anzahl Stellenausschrei-
bungen und Neueinstellungen 
geprägt. Dies stellte – nicht 
zuletzt infolge mehrmonatiger 
reduzierter Stellenbesetzungen 
infolge zweier interner Stellen-
wechsel – die Mitarbeiter*in-
nen des Bereichs vor enorme 
Herausforderungen und be-
deutete eine große Belastung.

Betriebliches Gesundheits-
management 

Der durchschnittliche Krankenstand 
im studierendenWERK erhöhte sich im 
Verlauf des Jahres auf 9,4 Prozent (2016: 8,9 
Prozent). 

Die Kennzahlen beinhalten auch die Krankmeldun-
gen ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (<3 
Tage) sowie die Arbeitsunfähigkeitszeiten, die 

nicht mehr mit Lohnfortzahlungskosten verbunden 
sind. Unter anderem deshalb sind sie mit Kennzah-
len der Krankenkassen und der freien Wirtschaft 
nur bedingt vergleichbar. Die im Berichtsjahr zum 
dritten Mal durchgeführte Strukturanalyse bestätigt 
einen Zusammenhang zwischen Arbeitsunfähig-
keitszeiten und der studierendenwerksspezifischen 

Beschäftigtenstruktur (Anteil Frauen, 
Anteil schwerbehinderte Mitar-

beiter*innen, Alter, Vollzeit/
Teilzeit). 

Ausgehend von den 
Ergebnissen der letzten 
Mitarbeiterbefragung 
2015 (DGB Index Gute 
Arbeit) beschäftigte 
sich der Runde Tisch 
Gesundheit in sei-
nen vier Sitzungen im 
Berichtsjahr besonders 

mit den in den Abteilun-
gen entwickelten Maß-

nahmen zu den Schwer-
punktthemen Führungs- und 

Betriebskultur sowie 
Arbeitsintensität. 

Den Beschäftigten wurden wieder mehrere Semi-
nare zur Gesundheitsförderung angeboten. Neben 
Seminaren zum Konflikt-  und zum Stressmanage-
ment wurde erstmalig ein Seminar für Frauen 

„Sicher auftreten, überzeugend argumentieren“ 
durchgeführt.  Die an mehreren Standorten in 
Eigenregie angebotenen Yoga- und Qi-Gong-Grup-
pen, die Angebote zur arbeitsplatznahen Massage 
sowie aus der Kooperation mit einer Fitnesskette 
wurden gut genutzt. 

Die Betriebssportgruppen Lau-
fen und Fußball wurden auch 
2017 gefördert. Die Beteili-
gung am Firmenlauf und 
am Team-Staffellauf der 
Berliner Wasserbetriebe 
war mit 47 Teilneh-
mer*innen mehr als 
doppelt so hoch wie 
im Vorjahr. Die Fuß-
ballgruppe des stu-
dierendenWERKs hat 
2017 das Fußballtur-
nier der Studentenwer-
ke gewonnen.

Zur Sicherung der Nach-
haltigkeit des in 2016 
durchgeführten individuellen 
Ergonomietrainings in den Spei-
sebetrieben wurden im Berichtsjahr 
zwei Workshops für die Beschäftigten 
angeboten. Diese hatten das Ziel, ein Übungspro-
gramm  aus Bewegungs- und Entspannungsübun-
gen zu vermitteln, das selbständig durchgeführt 

werden kann. Darüber hinaus kann für Beschäftigte 
im Einzelfall, z.B. auch im Rahmen des BEM, auf das 
Angebot eines Gesundheitscoachings am Arbeits-
platz zurückgegriffen werden.

Das differenzierte Angebot zur Vorbeu-
gung und Reduzierung arbeitsbe-

dingter Belastungen am Be-
wegungsapparat und zum 

Stressabbau soll beibehal-
ten werden.  

Neben den allgemei-
nen  arbeitsmedizini-
schen Vorsorgeun-
tersuchungen und 
Impfungen wurden an 
vier zentralen Stand-
orten auch wieder 
Grippeschutzimpfun-
gen durchgeführt.

Zur Verbesserung der 
Mitarbeiterkommuni-

kation wurden u.a. Infor-
mationen zu den bestehen-

den BGM-Maßnahmen und 
Angeboten zur Unterstützung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie im 
Format einer Minibroschüre nach Hause versandt. 
Außerdem können sich Interessierte intern über die 
Plattform ARIS sowie extern über die neu gestaltete 

3,0 Prozent 
Langszeitkrankenquote 
(2016: 2,8 Prozent)
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Homepage über BGM-Angebote und vereinbar-
keitsunterstützende Maßnahmen im studierenden-
WERK informieren.

Gesundheits- und Sozialberatung 

Im Berichtsjahr wurden 280 Beratungen (2016: 
296) durchgeführt. Beratungsschwerpunkte wa-
ren die aktive Unterstützung bei der Beantragung 
von Sozial(versicherungs)leistungen, die Klärung 
von Rentenfragen, Fragen zur Organisation und zu 
finanziellen Hilfen bei der Pflege von Angehörigen, 
die Unterstützung bei gesundheitlichen Problemen 
und im Kontakt mit Ämtern sowie die Klärung sozi-
alrechtlicher Angelegenheiten. 

Der Beratungsbedarf zu Entlastungsmöglichkei-
ten für Pflegende sowie zu Bewältigungshilfen in 
akuten Krisensituationen ist hoch. Ein Problem im 
Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Pfle-
gediensten besteht darin, dass es in Berlin keinen 
Anbieter für teilstationäre Nachtpflege gibt. 

Deutlich angestiegen  und sehr langwierig ist der 
Unterstützungsbedarf bei der Beantragung elekt-
risch höhenverstellbarer Tische und orthopädischer 
Stühle. Letztere werden besonders häufig nicht 
bezuschusst. 

Auch der Personalmangel bei den Berliner Behör-
den beeinflusst die Beratungsinhalte der betriebli-
chen Sozialberatung, da die verzögerte Leistungs-

bearbeitung/-auszahlung im Einzelfall zu großen 
Problemen führen kann. 

Personalaufwand

Der Personalaufwand betrug im Berichtsjahr 38 
Mio. Euro und hat sich gegenüber 2016 um 10 
Prozent erhöht. Maßgeblich für den gestiegenen 
Personalaufwand sind die Tarifentwicklung und die 
Veränderung der Beschäftigtenzahlen. Im Vergleich 
zu 2016 ist die Anzahl der Beschäftigten – ohne 
studentische Aushilfen - zum Stichtag 31.12. um 4,8 
Prozent und im Jahresdurchschnitt um 9,7 Prozent 
gestiegen. Die Zahl der Vollbeschäftigteneinheiten 
(VBE) hat sich stichtagsbezogen um 5,3 Prozent 
erhöht. Die Erhöhung der Beschäftigtenzahlen und 
VBE resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen 
Neueinstellungen in der Abteilung Speisebetriebe 
(Umwandlung Leiharbeitnehmer*innenstellen und 
Springerpool Köche*innen). 

Jahr 2009 2010 2011 2012
Beschäftigte 838 862 872 881

838 862 872 881 
929 960 986 
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Entwicklung der Beschäftigtenzahlen  seit 2009

Der Aufwand für Leiharbeit hat sich aufgrund der 
Neueinstellungen um 25,5 Prozent verringert.  

Personalstruktur

Die Mitarbeiterschaft des studierenden-
WERKs BERLIN ist ebenso interna-
tional wie seine Zielgruppe: Es 
beschäftigt Mitarbeiter*innen 
aus 56 Herkunftsländern 
und mit 43 verschiedenen 
Staatsangehörigkeiten. 

Drei Prozent der Be-
schäftigten des stu-
dierendenWERKs sind 
thailändische und 
zwei Prozent türkische 
Staatsbürger*innen. Je 
ein Prozent der Be-
schäftigten sind vietna-
mesische, russische und 
griechische Staatsbürger*in-
nen oder Bürger*innen der 
Nachfolgestaaten des ehemaligen 
Jugoslawien. 

22,6 Prozent der Beschäftigten wurden nicht in 
Deutschland geboren, davon vier Prozent in der 
Türkei, drei Prozent in Thailand, zwei Prozent in 
Vietnam sowie je ein Prozent in Polen, Russland und 
im früheren Jugoslawien. 

Im Jahr 2017 sind 103 Mitarbeiter*innen ausge-
schieden (2016: 76), ihnen standen 150 (2016: 171) 
Neueinstellungen gegenüber. Die meisten Neuein-
stellungen erfolgten in den Abteilungen Speisebe-
triebe (90) und Beratungs- und Betreuungsdienste 
(38).

Älter als 50 Jahre waren wie im Vorjahr 
28 der neu eingestellten  Mitarbei-

ter*innen. Die Fluktuationsrate 
stieg in 2017 auf 8,4 Prozent 
(Vorjahr: 7,2 Prozent). 24 Pro-
zent (Vorjahr: 36 Prozent) der 
neu eingestellten Mitarbei-
ter*innen sind nichtdeutscher 
Herkunft.

Das Durchschnittsalter aller 
Beschäftigten ist gegenüber 

dem Vorjahr (45,0 Jahre) auf 
45,5 Jahre gestiegen. Bei den 

Mitarbeiterinnen lag es bei 45,4 
Jahren und bei den Mitarbeitern bei 

45,8 Jahren. 24 Prozent aller Beschäf-
tigten sind 56 Jahre und älter. 38 Prozent 

der Mitarbeiter*innen gehen in den nächsten 
15 Jahren in den Ruhestand, 10 Prozent spätes-
tens bis 2023 (Renteneintritt ohne Abschläge). Das 
durchschnittliche Renteneintrittsalter im studieren-
denWERK hat sich gegenüber dem Vorjahr (63 Jah-
re) auf 64 Jahre erhöht. 42 Mitarbeiter*innen (2016: 
46) befanden sich in Mutterschutz oder Elternzeit. 

2,1 Mio. Euro Aufwand
für Leiharbeit
(2016: 2,8 Mio. Euro) 

Beschäftigte aus  
56 Ländern 

(2016: 48)

43 Staatsangehörig-
keiten (2016: 35) 

87 Prozent 
Anteil unbefristeter 

Arbeitsverträge 
(2016: 85 Prozent) 



20
17 81Geschäftsbericht 

20
16 Personal & Finanzen80

studierendenWERK BERLIN

Die Schwerbehindertenquote hat sich gegenüber 
dem Vorjahr (14,5 Prozent) infolge von Rentenein-
tritten auf 13,8 Prozent verringert. Bei den Män-
nern lag sie bei 15,3 Prozent, bei den Frauen bei 
13,2 Prozent. Im Geschäftsjahr hatten 4 Prozent 
der neueingestellten Beschäftigten eine schwe-
re Behinderung oder eine Behinderung. Die vom 
Integrationsamt bewilligten Lohn-
kostenzuschüsse zum teilweisen 
Ausgleich von Minderleistun-
gen oder für personelle 
Unterstützungen haben 
sich im Berichtsjahr 
(40.912 Euro) gegen-
über dem Vorjahr 
(42.445 Euro) weiter 
verringert. Die dem 
studierendenWERK 
aus der Aus-
gleichsabgabe zur 
Verfügung gestell-
ten Mittel spiegeln 
die Leistungen bei 
der Beschäftigung 
schwerbehinderter 
Mitarbeiter*innen leider 
nicht wider. 

Im Jahr 2017 begingen vier Be-
schäftigte ihr 40-jähriges und 15 Mit-
arbeiter*innen ihr 25-jähriges Dienstjubiläum im 
studierendenWERK BERLIN. 

Am 08. November 2017 fand die jährlich  zentrale 
Feierstunde für alle Jubilar*innen statt.

Personalentwicklung

64,5 Prozent aller Mitarbeiter*innen  haben 2017 an 
mindestens einem Seminar teilgenommen (2016: 

60 Prozent). Das studierendenWERK verzeichnet 
im Berichtsjahr einen weiteren Anstieg an 

Seminartagen insgesamt (2017: 2.141; 
2016: 1.872). 

Die Steigerungen resultieren u.a. 
aus gestiegenen Fortbildungs-
bedarfen der Personalvertre-
tungsgremien, aus besonderen 
Projekten, z.B. dem Projekt 
„Sicherung des Beteiligungs- 
und Beschwerderechtes von 
Kindern in der Kita – Entwick-
lung einer Kita-Verfassung“ 
sowie verstärkten Schulungs-

maßnahmen in der Abteilung 
Speisebetriebe, u. a. zum Thema 

„Umgang mit Kunden“.  

Auch die hohe Zahl von internen Se-
minartagen (2017: 1331; 2016: 1292), z.B. 

zum Informationssystem ARIS, einer Neuauf-
lage des Fachtages Arbeitssicherheit, den Infotagen 
für neue Beschäftigte, Schulungen zum Krisen- und 
Notfallmanagement sowie erstmaligen Schulungen

für elektrotechnisch unterwiesene Personen trug 
zur Entwicklung bei. 2017 wurden insgesamt 139 
Inhouse-Seminare durchgeführt (2016: 149). 

Erstmalig fand im Berichtsjahr ein Führungskräf-
tefachtag statt. Im Zentrum stand die Diskussion 
und Auseinandersetzung mit dem neu entwickelten 
Leitbild.  

Im Rahmen des Qualifizie-
rungsprogramms für Füh-
rungskräfte wurden acht 
Führungskräfteschulungen 
durchgeführt, u. a. erst-
malig auch zum Thema 
„Bewerbergespräche 
vorbereiten und durch-
führen“.  

20 Beschäftigten wurden  
Weiterbildungsmaßnah-
men bewilligt, u. a. in den 
Bereichen Facherziehung 
für Integration, Facherzie-
hung für frühe Bildung und 
Sprachförderung sowie zu Multi-
plikator*innen für Evaluation in den 
Kindertagesstätten.

Darüber hinaus nahmen 81 Beschäftigte in ihrer 
Freizeit an vom studierendenWERK organisierten 
Deutsch-, Englisch- und Französischkursen teil. 

Das studierendenWERK beteiligte sich in 2017 mit 
einer Teilnehmerin am sogenannten Cross-Mento-
ring-Programm unter dem Dach des KAV Berlin zum 
unternehmensübergreifenden Austausch von Fach- 
und Führungskräften.

21 junge Menschen konnten im Rahmen des Frei-
willigen Sozialen Jahres mittels einer Koopera-

tion mit dem Träger IJGD (Internationale 
Jugendgemeinschaftsdienste) in den 

Kindertagesstätten des studie-
rendenWERKs unterstützen und 

Erfahrungen sammeln. Beim 
Einsatz von 40 Praktikant*in-
nen in 15 Einrichtungen bzw. 
Kostenstellen kooperierte das 
studierendenWERK mit 26 
(2016: 13) Bildungsträgern, 
Schulen und Hochschulen. 

Eine Studierende absolviert 
seit dem WS 2015/16 ihre 

Praxisphasen im Rahmen der 
Ausbildungsform des „dualen Stu-

diums“ im studierendenWERK. 

Im Rahmen des Erasmus-Mobilitätspro-
gramms konnte eine spanische Studierende 

Erfahrungen in einer Kita des studierendenWERKs 
sammeln.

247.000 Euro Aufwand
für Fort- und 
Weiterbildungen 
(2016: 215.000 Euro) 
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Personalmarketing

Im Zuge der Umbenennung wurde die Arbeit-
geberpräsenz auf der Homepage des studieren-
denWERKs überarbeitet und bestehende externe 
Arbeitgeberprofile aktualisiert. Das Publizierungs- 
und Bewerbertool rexx systems wurde dem Layout 
der Homepage angepasst. Die Präsenz des studie-
rendenWERKs als Arbeitgeber wurde durch weitere 
Arbeitgeberprofile ausgebaut.

Die Evaluation der im Berichtsjahr stattgefundenen 
sechs Infotage für neue Mitarbeiter*innen ergab 
ausschließlich positive Rückmeldungen. Ergänzend 
wurde ein separater Infotag für Mitarbeiter*innen 
angeboten, die bereits länger im studierenden-
WERK tätig sind.

Für die Förderung des Bekanntheitsgrades, insbe-
sondere im Recruiting von Erziehern*innen be-
teiligte sich das studierendenWERK an mehreren 
Arbeitgebermessen.

Finanzen 

Das Jahr 2017 im Bereich Finanzen war unter ande-
rem durch den Wechsel in der Führungsverantwor-
tung der Bereichsleitung geprägt. Die langjährige 
Bereichsleiterin hat ihre Verantwortung an ihren 
Nachfolger übertragen und während der  Einarbei-
tung  ihr umfangreiches Wissen mit großem En-
gagement weitergegeben. 

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 be-
stand die besondere Herausforderung darin, dass 
der Jahresabschluss erstmalig vollumfänglich nach 
den Vorschriften des HGB aufgestellt und insbe-
sondere die Bilanzpositionen ‚Sonderposten‘ in 
die Bilanzpositionen ‚Rücklagen‘ überführt werden 
mussten. Einher ging damit auch eine geänderte 
Bilanzierungspraxis u. a. bezüglich großer Sa-
nierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im 
studentischen Wohnen. Die dafür entstandenen 
Ausgaben werden zukünftig aktiviert.

Im Tagesgeschäft wurden insgesamt 60.435 Ein-
gangsrechnungen mit einem Rechnungsvolumen 
von 56,5 Mio. Euro buchhalterisch verarbeitet, über 
93 Prozent aller Eingangsrechnungen im Bereich Fi-
nanzen geprüft und an 133 Tagen 2.332 Zahlungs-
läufe  vorbereitet und durchgeführt.

2017 wurde mit den Vorbereitungen zur Weiter-
entwicklung der elektronischen Archivierung von 
Rechnungen begonnen. Ziel ist es, zukünftig Rech-
nungen bereits beim Posteingang digital zu archi-
vieren sowie den Empfang elektronischer Rechnun-
gen zu ermöglichen. Die Umsetzung dieses Projekts 
erfolgt durch eine ELO-Projektgruppe in enger 
Zusammenarbeit mit dem DV-Service.

Eine besondere Herausforderung bedeutete die 
aktuelle Lage auf dem Kapitalmarkt. Um Negativ- 
zinsen und starke Kostensteigerungen im Ban-
kenverkehr zu vermeiden, mussten umfangreiche 

Recherchen bei den Banken durchgeführt und letzt-
endlich ein tagaktuelles Liquiditätsmanagement 
eingeführt werden.

Auszubildende

Das studierendenWERK erhielt im 
April 2017 die 1. Zertifikatsver-
längerung für die Initiative 
„Ausbildung mit Qualität“ der 
DEHOGA. 

Im Jahr 2017 begannen 
fünf Auszubildende für 
den Beruf Koch*Köchin, 
zwei Auszubildende für 
den Beruf Kaufmann*frau 
für Büromanagement und 
ein Auszubildender für den 
Beruf Verwaltungsfachan-
gestellter ihre Ausbildung im 
studierendenWERK.  Insgesamt 
befanden sich zum 31.12.2017 
sieben Auszubildende für den Beruf 
Kaufmann*frau Büromanagement, sieben 
Auszubildende für den Beruf Koch*Köchin und zwei 
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsfachange-
stellte*r in einer Ausbildung. 

Für die praktische Ausbildung Kaufmann*frau Bü-
romanagement werden im studierendenWERK die 
Wahlqualifikationen Personalwirtschaft, Assistenz 

und Sekretariat, Einkauf und Logistik sowie kauf-
männische Steuerung und Kontrolle angeboten. Die 
Ausbildung zum*zur Verwaltungsfachangestellten 
findet schwerpunktmäßig im BAföG-Amt statt. 

Die Koch-Auszubildenden, die ihre 
theoretische Ausbildung am OSZ 

Gastgewerbe erhalten, wurden 
praktisch in der Mensa FU II 
ausgebildet. Die theoreti-
sche Ausbildung für den 
Beruf Kaufmann*frau für 
Büromanagement erfolgt 
im Oberstufenzentrum 
Bürowirtschaft I. Die Aus-
bildung der Verwaltungs-
fachangestellten findet in 
Zusammenarbeit mit der 

Luise-Schroeder-Schule im 
Oberstufenzentrum Bürowirt-

schaft und Verwaltung sowie in 
vertraglicher Kooperation mit der 

Verwaltungsakademie statt. 

Von den sechs Auszubildenden, die ihre Prüfungen 
2017 erfolgreich bestanden haben, nahmen fünf 
das Angebot eines befristeten Anschlussvertrages 
an. 
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Dominik Kißler
Leiter Abteilung Betriebsorganisation 

Betriebsorganisation

2017 wurden die Stabstellen DV-Service sowie 
Recht und Qualitätsmanagement unter dem Dach 
der Abteilung II „Betriebsorganisation“ zusammen-
geführt. Die Abteilungsleitung hat Herr Dominik 
Kißler übernommen. 

Interne Revision und Vergabestelle

2017 hat die Interne Revision Ordnungsmäßig-
keitsprüfungen zur Leistungsabnahme aus Rah-

menverträgen, zur Rechnungsbearbeitung und 
zur IT-Berechtigungsvergabe durchgeführt. Die 
Ausschreibungen des technischen Einkaufs und des 
Baumanagements wurden auf die Einhaltung der 
Soll-Vorgaben geprüft. 

Im Rahmen der wiederkehrenden Prüfpläne und 
Aufgaben fanden Kassenprüfungen in den Speise-
betrieben statt. Schwerpunkte bei den Systemprü-
fungen bildeten das Archivierungssystem ELO und 
die Ausgangsrechnungen. Standardisierte Ord-
nungsmäßigkeitsprüfungen erfolgten im Bereich der 
Kitas und des Wohnwesens.

Die Anzahl der Ausschreibungsverfahren, die bear-
beitet wurden, ist 2017 deutlich angestiegen. Die 
hierfür entwickelte Vergabe-Checkliste fand durch-
gängig Anwendung. Alle Ausschreibungen werden 
elektronisch archiviert, wobei die Qualität der elek-
tronischen Archivierung laufend überwacht und im 
Vier-Augen-Prinzip kontrolliert wird. 

QM und Prozessmanagement

Der Bereich Qualitätsmanagement wird seit Anfang 
Mai durch eine neue Mitarbeiterin im Formularwe-
sen und bei der Prozessmodellierung unterstützt. 
Ein neuer Dokumentenstandard wurde implemen-
tiert, der unter anderem das Corporate Design, den 
gleichförmigen systematischen Aufbau von Formu-
laren und die formale Lenkung von zentralen Doku-

Betriebs-
organisation 

126 Ausschreibungen (2016: 112)

10 ARIS-Schulungen mit 85 Teilnehmer*innen

46 Arbeitsbereichsbegehungen (2016: 44) 
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menten berücksichtigt. Die Kollegin hat begonnen 
Formulare mit vordefinierten technischen Eingabe-
feldern bereitzustellen.

Der Schwerpunkt der Erstellung und Modellierung 
neuer bzw. Aktualisierung bestehender Arbeitsab-
läufe lag im Jahr 2017 bei den Abteilungen Studen-
tisches Wohnen, Beratungs- und Betreuungsdiens-
te sowie Personal und Finanzen. Beispielsweise 
wurde der Rechnungsbearbeitungsprozess aktu-
alisiert und modelliert sowie Prozessmodelle der 
Arbeitsabläufe für die Einstellung und Probezeit 
neuer Mitarbeiter*innen erstellt.

Im Berichtszeitraum hat sich die AG QM 
sechs Mal getroffen, um den interdiszi-
plinären Austausch zu fördern und ge-
meinsam qualitätsrelevante Themen im 
studierendenWERK voranzubringen. Die 
zuständige Kollegin führte Anwenderschu-
lungen durch, die den Teilnehmer*innen die 
Benutzung der unternehmensweiten Informations-
plattform ARIS nahe brachte.

Im Rahmen der Systematisierung der bisherigen 
Kundenbefragungen wurden die für die Leistungs-
bereiche relevanten Fragestellungen in einem Ge-
samtfragebogen für das studierendenWERK zusam-
mengefasst, um eine bessere Vergleichbarkeit von 
Befragungen zu ermöglichen, Doppelbefragungen 
zu vermeiden und Ergebnisse aus Befragungen 
Dritter, z. B. des DSW mit einzubeziehen. Die Vor-

bereitungen für die Durchführung einer Studieren-
denbefragung im Jahr 2018 begannen. 

Für die betriebsspezifischen Gefährdungen wurden 
Notfallpläne erstellt, die im Rahmen einer Neu-
veröffentlichung der Notfallordner im Folgejahr 
bereitgestellt werden. 

Weiterentwicklung EMAS

Im Anschluss an die im ersten Quartal erfolgte 
Revalidierung des Umweltmanagementsystems 

nach der Verordnung (EG) 1221/2009 und 
DIN EN ISO 14001 an sechs Standorten 
haben die zuständigen Kolleg*innen mit 
einer Harmonisierung der Management-
systeme begonnen. Ziel ist es, die Maß-
nahmen u. a. des Qualitäts-, Umwelt-, 

Hygiene- und Arbeitsschutzmanagement 
weitgehend zusammenzuführen und orga-

nisatorisch besser ineinandergreifen zu lassen. 
In Zusammenarbeit mit Firma GUT wurden hierzu 
mehrere Workshops mit Mitarbeiter*innen der 
beteiligten Abteilungen durchgeführt. Außerdem 
wurden neue Anforderungen aus der Novellierung 
der Verordnung (EG) 1221/2009 ermittelt und auf 
den Weg gebracht. 

Arbeitssicherheit

Im Berichtsjahr wurden durch Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit Arbeitsbereichsbegehungen durch-

geführt und anhand von Begehungsprotokollen 
schriftlich dokumentiert. In drei Terminen wurden 
die Mitarbeiter*innen zu allgemeinen und spezifi-
schen Gefährdungen am Arbeitsplatz unterwiesen, 
unter anderem zu Flucht- und Rettungswegen, 
Brandschutz, Erste Hilfe, Stolper-, Sturz-, Rutschge-
fahren, zum Heben und Tragen von Lasten sowie 
zum Lärmschutz. Die Unterweisungsunterlagen 
wurden, soweit möglich, online zur Verfü-
gung gestellt. 

Im Berichtsjahr fand zum zweiten 
Mal der Fachtag Arbeitssicher-
heit für Sicherheitsbeauf-
tragte, Erst- und Brand-
schutzhelfer*innen statt. Die 
Teilnehmer*innen hörten 
Vorträge zu den Themen 
Brandschutz, Haut und Haut-
schutz, Lastenhandhabung, 
Hygiene und Infektionsschutz. 
Zudem wurden Aufbau und 
Systematik der internen Doku-
mentation in ARIS und die dort 
bereit gestellten Arbeitshilfen und 
Formulare erläutert. Im Rahmen einer Lösch-
übung wurde die Funktionsweise von Feuerlöschern 
erläutert, die dann praktisch geübt werden konnte. 
Für die Führungskräfte wurde mit externer Unter-
stützung eine Schulung zum Thema Unternehmer-
pflichten im Arbeitsschutz angeboten.

In den vier durchgeführten ASA-Sitzungen wurde 
über die Arbeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit 
und des externen Betriebsarztes berichtet. 
Es wurden aktuelle Fragestellungen diskutiert und 
anhand der Unfallstatistik betriebsspezifische Un-
fallursachen erläutert. Die Teilnehmer*innen wurden 
2016 schwerpunktmäßig für das Thema Hautschutz 
sensibilisiert. 

Datenschutz und IT-Sicherheit

Im Berichtsjahr wurden ca. 70 Mitar-
beiter*innen durch den externen 
IT-Sicherheitsbeauftragten im 
Bereich der IT-Sicherheit geschult. 
Im Rahmen der Weiterentwicklung 
des IT-Sicherheitskonzepts wurden 
weitere potentielle Ausfallszena-
rien ermittelt, für die im Folgejahr 
weitere Maßnahmen zur Erhaltung 

der Verfügbarkeit beschrieben wer-
den. 

Um eine mögliche Bedrohung durch 
Zero-Day-Exploits (das Ausnutzen einer 

Schwachstelle am gleichen Tag ihrer Entdeckung) 
im Schadens- eintritt zu minimieren, wurden Datei- 
und Ordnerberechtigungen auch vor dem Hinter-
grund von Mehrfachberechtigungen analysiert.

Die laufende Aktualisierung der IT-Systeme im 
IT-Sicherheitskonzept wurde konsequent fortge-
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führt, ebenso die regelmäßige Analyse und Doku-
mentation der IT-Sicherheitsmaßnahmen für die 
einzelnen Bausteine aus dem BSI-Grundschutzka-
talog.

Digitalisierung

Unter dem Dach der Abteilungsleitung Betrieb-
sorganisation wurde eine abteilungsüber-
greifende Arbeitsgruppe zum Thema 
Digitalisierung ins Leben gerufen, 
um die Entwicklung von IT-ge-
stützten Angeboten intern zu 
bündeln und alle Aktivitäten im 
Rahmen des E-Governments 
zusammenzuführen.

Entwicklungen im DV-Ser-
vice 

Der DV-Service hat in 2017 insge-
samt 12.838 Tickets bearbeitet und 
im Rahmen der informationstechni-
schen Betreuung der rund 2.600 aktiven 
Netzwerkgeräte, darunter 580 EDV-Arbeits-
plätze, 440 Drucker, 102 Server-Instanzen und 630 
Telefonie- und Faxgeräte eine Verfügbarkeit von 
99,95 Prozent erreicht.

Wesentliche Projekte waren die Umstellung der 
Windows Terminalserver auf Windows Server 

2016 einschließlich der Einführung einer neuen 
Citrix-Version, ein Upgrade der VoIP-Software mit 
allen Komponenten verbunden mit Firmware-Up-
dates der eingesetzten Hardware und die Optimie-
rung von Rechte- und Rollenkonzepten im Rahmen 
der Finanzbuchhaltung, der Patientenverwaltung 
und von Dateiberechtigungen. 

Im Rahmen der Umbenennung und 
der Umstellung auf die neue 

Webseite waren nicht nur viele 
optische Anpassungen nötig, 

es wurden auch ca. 1.300 
E-Mail-Adressen umgestellt. 
Für das im kommenden 
Jahr geplante Upgrade 
des elektronischen Doku-
mentenmanagements ELO 
und die Umstellung des 
BAföG-Fachverfahrens auf 

das Fachverfahren BAFSYS 2 
der Firma Datagroup wurden 

die erforderlichen technischen 
Voraussetzungen geschaffen. Die 

Umstellung des Beschaffungs- und 
Bestellwesens in der Software tl1 auf Versi-

on 2 wurde fortgeführt.

Zur Gewährleistung einer sicheren und zuverlässi-
gen Internetanbindung ist das studierendenWERK 
Ende 2017 dem Deutschen Forschungsnetz beige-
treten. 

12.838 bearbeitete 
Tickets im DV-Service
(2016: 9.500) 
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Unternehmenskommunikation 
Entwicklung 2017

Inhaltliche Schwerpunkte der Stabsstelle Öffentlich-
keitsarbeit waren im Jahr 2017 der Start der neuen 
Homepage, die Umbenennung der Organisation in 
studierendenWERK BERLIN, die mit dieser Um-
benennung verbundene Imagekampagne 
“studierendenWERK BERLIN. ökolo-
gisch. bunt. sozial.“ sowie die orga-
nisationsinterne Entwicklung eines 
bereichs- und abteilungsüber-
greifenden Leitbildes.  

Umbenennung und 
Imagekampagne

Das Abgeordnetenhaus von Ber-
lin hat im Februar 2016 mit dem 
neuen Gesetz über das studieren-
denWERK BERLIN die Änderung des 
Organisationsnamens beschlossen. 
Die Umsetzung dieses Beschluss erfolgte kon-
zertiert zum Start des Sommersemesters 2017. Da-
mit verbunden war unter anderem der Austausch 
aller Schilder an Wohnheimen, Mensen und Cafe-
terien, Verwaltungs- und Beratungsstellen. Rund 
1.200 Schilder wurden innerhalb weniger Tage 
ersetzt. Gleichzeitig wurde der gesamte Geschäfts-
auftritt – von der Dienstbekleidung über Stempel 
und Formulare bis hin zu Werbemitteln – auf den 
neuen Namen umgestellt.   

Die Imagekampagne „studierendenWERK BER-
LIN. ökologisch. bunt. sozial.“ wurde partizipativ 
mit der Unterstützung einer Agentur vorbereitet. 
Zwölf Motive, die alle Dienstleistungsangebote des 
studierendenWERKs BERLIN widerspiegeln, finden 
auf Flyern und Postern, „Campus TV“ und einer 
Wanderausstellung Verwendung. Die Wander-

ausstellung wurde in verschiedenen großen 
Einrichtungen des studierendenWERKs 

BERLIN gezeigt.     

Internetauftritt 

Die Website des studierendenWERKs 
wurde 2017 nach einer öffentlichen 
Ausschreibung der Leistungen neu 
entwickelt. Dabei wurden sowohl der 

Inhalt als auch die technische Plattform 
völlig überarbeitet. Der Start der neuen 

Homepage erfolgte im Juni 2017. Von Juni 
bis Dezember 2017 zählte die neue Homepage 

3.852.837 Seitenaufrufe. Mit 17,29 Prozent führen 
die Speisepläne der Mensen und Cafeterien die 
Liste der besuchten Seiten an, 13,4 Prozent der 
Seitenaufrufe gelten dem studentischen Wohnen, 
7,7 Prozent dem BAföG und 6,2 Prozent der Jobver-
mittlung. Zunehmend werden die Seiten in Englisch 
aufgerufen. 

Die Social Media Kanäle des studierendenWERKs 
(Facebook, Twitter und seit 2016 auch Instagram) 

erfreuen sich zunehmender Beliebtheit bei der 
Zielgruppe des studierendenWERKs. Die Zahl der 
Fans bei Facebook konnte 2017 von rund 8.500 auf 
knapp 10.000 gesteigert werden, das entspricht 
der Zuwachsrate des vorhergehenden Jahres. Die 
Reichweiten der Beiträge konnten bis zum Ende des 
Novembers auf durchschnittlich 2.500 pro 
Beitrag gesteigert werden. 

Ab dem 22. November war ein 
drastischer Abfall der Reichwei-
ten zu verzeichnen. 
Es hat sich herausgestellt, dass 
diese Drosselung durch den 
Anbieter selbst vorgenommen 
worden ist und damit unab-
hängig vom redaktionellen 
Inhalt stand. Betroffen waren 
auch zahlreiche andere Face-
bookseiten. 

Zunehmend nutzen Studierende die 
Plattform Facebook um direkten Kontakt mit dem 
studierendenWERK aufzunehmen, durchschnittlich 
sind dies 4-5 Anfragen pro Woche, Spitzenzeiten 
sind die Wochen vor den Semesterstarts, in denen 
es bis zu 5 Anfragen täglich gibt. Im Schwerpunkt 
drehen sich die Anfragen um Informationen zum 
Verfahren der Bewerbung um einen Wohnheimplatz 
bzw. um den Status der Wohnheimbewerbung. 
Mehrheitlich wird in Englisch kommuniziert. 

Campusmagazin werkblatt

Das Magazin des studierendenWERKs BERLIN, das 
werkblatt, berichtet und informiert über aktuel-
le Themen aus dem studierendenWERK und dem 
Berliner Hochschul- und Kulturbereich. Im Jahr 2017 
sind sechs Ausgaben mit jeweils 10.000 Exemplaren 

des werkblatts erschienen. 

Messen und Informationstage

Das studierendenWERK BERLIN 
beteiligte sich 2017 an verschiede-
nen Messen und Info-Tagen an den 
Berliner Hochschulen. Insgesamt 
nahmen Mitarbeiter*innen an 17 
Informationsveranstaltungen teil und 

informierten über das Angebot. Sehr 
gut nachgefragt war der Stand des stu-

dierendenWERKs auf der Messe „Studieren 
in Berlin-Brandenburg“ im Frühjahr 2017.

Im September 2017 veranstaltete das studierenden-
WERK BERLIN in Kooperation mit dem Berliner Mie-
terverein, Berliner Wohnungsbaugesellschaften und 
-genossenschaften sowie anderen Partnern einen 
sehr gut nachgefragten „Tag des Wohnens“. Rund 
360 Studieninteressierte und Studierende nahmen 
an dieser Veranstaltung teil, die unter der Schirm-
herrschaft des Regierenden Bürgermeisters Michael 
Müller stand. Ebenfalls im September fand der Tag 
der Studienfinanzierung statt, auf dem sich 

Jana Judisch 
Interne Kommunikation

Jürgen Morgenstern
Externe Kommunikation 
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Abteilungen des studierendenWERKs, aber auch ex-
terne Partner wie Stiftungen und Stipendiengeber 
mit Ständen auf einem Info-Markt und im Rahmen 
des Vortragsprogramms vorstellten. 

Publikationen

Die Umbenennung des studierendenWERKs war 
Anlass, viele Standardbroschüren neu aufzulegen 
und bei der Gelegenheit zu überarbeiten bzw. neue 
zu erstellen. Die Broschüre „Studieren mit Kind in 
Berlin“ wurde von der Sozialberatung überarbeitet 
und erschien in einem neuen Layout.

Weitere Projekte 2017

CampusTV wird als weiterer wichtiger Informati-
onskanal neben dem Internetauftritt, der Social 
Media-Präsenz und den traditionellen Printmedien 
genutzt. 2017 wurden 59 Bildschirme im Quer-
format und 21 Bildschirme im Hochformat in 23 
Einrichtungen des studierendenWERKs BERLIN 
bespielt. 

Dieses Medium steht auch den Hochschulen und 
Hochschulgruppierungen offen, die das Angebot 
zunehmend nutzen. Regelmäßig wurden im Jahr 
2017 aktuelle Informationen über die Bildschirme 
in den Mensen verbreitet.  Das Content Manage-
ment System wurde für alle Displays vereinheitlicht.

Das studierendenWERK BERLIN empfing Delegati-
onen aus China und der Türkei. Die Gäste erhielten 

einleitend eine Präsentation der Dienstleistungen 
des studierendenWERKs BERLIN und besichtigten 
Einrichtungen wie Mensen, Wohnheime, Beratungs-
stellen und den Bereich Kultur & Internationales. 

Insgesamt wurden 36 Pressemitteilungen ver-
schickt. Zahlreiche lokale und nationale Presse-
anfragen wurden beantwortet. Das studierenden-
WERK war 2017 auch mehrfach im RBB-Fernsehen 
präsent, u. a. mit einem Studiobesuch in der 
Abendschau. Schwerpunkte der Berichterstattung 
waren die Wohnsituation Studierender in Berlin 
sowie die traditionelle Weihnachtsmannaktion im 
Dezember. 

Interne Kommunikation

Die Verstetigung der 2016 begonnenen Entwick-
lung der internen Kommunikation im studierenden-
WERK blieb 2017 ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt. 
Ausgehend von der Tatsache, dass immerhin 600 
Beschäftigte im studierendenWERK keinen PC-Ar-
beitsplatz haben und daher von elektronischen 
Newslettern nur schwer erreicht werden können, 
wurde der interne Newsletter umgestellt und zu 
einem Print-Medium ausgebaut. 2017 erschienen 
zwei Ausgaben der neuen WERKintern, künftig soll 
die Herausgabe im kommenden Jahr quartalsweise 
erfolgen. Meldungen, die zeitnah kommuniziert 
werden sollten, wurden als Aushang gestaltet und 
per E-Mail in die Einrichtungen versandt. Perspek-
tivisch werden weitere Formen der Kommunikati-
on mit den Beschäftigten zu entwickeln sein, der 

Aufbau eines online aufrufbaren Intranets, das ggf. 
auch als mobile Anwendung angeboten werden 
kann, ist dabei nur eine von vielen Ideen, die inter-
ne Kommunikation zu verbessern und höhere Trans-
parenz nach innen zu schaffen. 

Mitarbeiter-Veranstaltungen 

2017 hat sich das studieren-
denWERK BERLIN am Ber-
liner Firmenlauf und auch 
am Staffellauf der Berliner 
Wasserbetriebe beteiligt. 
Die Organisation wurde 
erneut durch die interne 
Kommunikation realisiert. 
Die Beteiligung erreichte 
mit insgesamt 47 Mitar-
beiter*innen einen neuen 
Rekord. 

Entwicklung eines 
Leitbildes 

Hauptprojekt der internen Kommu-
nikation jedoch war 2017 die Entwick-
lung eines studierendenWERKs-übergreifen-
den Leitbildes. Gemeinsam mit einem Steuerkreis 
aus Vertreter*innen aller Gremien und Abteilun-
gen und mithilfe externer Beratung konzipierte 
die interne Kommunikation das Projekt, das im 
Spätsommer 2017 mit der Verabschiedung eines 

gemeinen Leitbildes seinen vorläufigen Abschluss 
fand. Wesentliches Durchführungsmerkmal war die 
Beteiligung der Beschäftigten bei der Entwicklung 
gemeinsamer Leitsätze. Hierfür wurden themati-

sche Beteiligungsworkshops angeboten, die 
regen Zuspruch fanden. 

2018 wird es vor allem dar-
um gehen, das entwickelte 

Leitbild in die Umsetzung 
zu bringen. Die Abteilun-
gen und Fachbereiche 
werden sich hierfür 
intensiv mit dem 
Leitbild auseinander 
setzen und sich selbst 
hinsichtlich der Zie-
lerreichung evaluieren 
müssen. 

Geplant ist es, hierfür 
gemeinsam mit einer 

weiteren Arbeitsgruppe 
sinnvolle Arbeitshilfen zu 

entwickeln. 
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Controlling

Das Controlling ist als Stabstelle der Geschäftsfüh-
rung des studierendenWERKs BERLIN ein wich-
tiger Dienstleister und schafft mit seiner Arbeit 
die grundlegenden Voraussetzungen  für die zu 
treffenden Entscheidungen der Unternehmensfüh-
rung.

Im Geschäftsjahr 2017 konzentrierte sich die Ar-
beit des Controllings auf folgende Schwerpunkte:

• Mitwirkung beim Einführungsprozess der Voll-
kostenrechnung, 

• Abstimmung in regelmäßigen Terminen mit der 
Geschäftsführung und der Finanzbuchhaltung, 

• Informationsaustausch mit dem studierenden-
WERK Dresden,

• Unterstützung bei der Einhaltung aller rele-
vanten Anforderungen für EMAS (Eco-Manage-
mentsystem and Audit Scheme), ein Öko Audit 
Umweltmangementsystem, Mitglied der EMAS 
Steuergruppe, Teilnahme an den monatlichen 
Sitzungen 

• Anpassungen und Neuabstimmungen zur 
Darstellung der nach HGB aufgestellten Finanz-
prozesse auf Basis der Satzungsänderung des 
studierendenWERK BERLIN

• Neubewertung und entsprechender Ausweis der 
Rücklagen in den betrieblichen Auswertungen 
nach dem Jahresergebnis 

• Einarbeitung neuer Konten im Bereich Wohnen 

bezüglich der veränderten Regelungen für bezo-
gene Leistungen

• neue Aktivierungsvorschriften für Baumaßnahmen 
• zahlreiche Änderungen für zu schützende Konten 

aufgrund des einzuhaltenden Datenschutzes
• Unterstützung beim Aufbau eines Personalcont-

rollings
• Übernahme Projektkostencontrolling BAFSYS II 
• Berechnungen zur Umstellung der Kita-Verträge 

und zur Kostendeckung der Mensapreise für die 
Studierenden

• Durchführung von Schulungen für die Führungs-
kräfte der Abteilung Beratung und Betreuungs-
dienste zur Aufstellung und Bearbeitung des 
Wirtschaftsplans

• Berechnung des neuen Sozialbeitrages für 2019
• Studie über das Essverhalten der Studierenden der 

letzten 5 Jahre. 

Die wesentlichen Arbeitsinhalte des Controllings ba-
sieren auf einem Wirtschaftsplan, der Grundlage für 
den Arbeitsauftrag des studierendenWERK BERLIN 
ist. Bedingung für die Erstellung des Wirtschafts-
plans 2018 und 2019  sind die im Rahmenvertrag 
für die Jahre 2016 – 2019 festgeschriebenen Zu-
schüsse. 

Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte im 
Sommer 2017 analog zum Doppelhaushalt des 
Landes Berlin und wurde erstmals zu diesem Zeit-
punkt für zwei Jahre erstellt. Gleichzeitig musste der 
Sozialbeitrag für 2019 ermittelt werden.

Andrea Kästner
Controllerin

Eine Herausforderung bei der Erstellung des Wirt-
schaftsplans 2018/2019 stellte der Umstand dar, 
dass die Aufstellung nach altem Schema erfolgte 
und zugleich eine Ergebnisrechnung nach Umstel-
lung in der Finanzbuchhaltung aufgebaut werden 
musste.

Der Instandhaltungsplan Studenti-
sches Wohnen wurde für die Jahre 
2016 bis 2025 fortgeschrieben 
und mit Einzelmaßnahmen 
und einer detaillierten Kos-
tenaufstellung unterlegt. 

Viermal jährlich werden 
dem Verwaltungsrat die 
betriebswirtschaftlichen 
Unterlagen im Hinblick auf 
die laufende Wirtschafts-
planabwicklung, Leistungs-
kennzahlen und Ergebnis-
rechnungen zur Kenntnis 
gegeben.

Das interne Berichtswesen ist 
grundsätzlich darauf ausgerich-
tet, alle Bereiche und Abteilungen des 
studierendenWERKs zu informieren und auf 
kritische Aspekte aufmerksam zu machen. Die 
ausgewerteten Analysen, Reporte und Kennzahlen-
übersichten werden in festgelegten Zyklen regel-
mäßig an die Geschäftsführung, Abteilungs- und 

Bereichsleitungen übermittelt.
Im Berichtsjahr wurde ein neuer Bericht zur Kul-
turarbeit im studierendenWERK BERLIN „Kultur & 
Internationales“ mit den wichtigsten Fakten zu den 
durchgeführten Veranstaltungen und Aktionen 

erarbeitet. 

Jedes Jahr sind Auszubildende 
zum*zur Kaufmann*frau für 

Büromanagement im Con-
trolling fest eingebun-

den. Auch 2017 wurden 
für die Erstellung des 
Geschäftsberichts, für 
Jahresabschlussarbei-
ten und Berichterstat-
tungen zwei Auszu-
bildende für jeweils 
einen Monat von den 
Mitarbeiterinnen des 
Controllings betreut. 

Für die Umsetzung der 
Anforderungen für den 

erweiterten Planungsprozes-
ses in 2017 war es notwendig, 

zusätzliche Hilfe heranzuziehen. 
Im Sommer 2017 wurde das Controlling 

tatkräftig durch einen Studierenden unterstützt, 
welcher ein zehnwöchiges Praktikum absolvierte.

Ulrike Gummert 
Controllerin 
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Bericht der Frauenvertretung 2017

Das Berliner Landesgleichstellungsgesetz (LGG) 
verpflichtet alle Einrichtungen des Landes Berlin zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern, zur akti-
ven Frauenförderung und zum Abbau bestehender 
Benachteiligungen von Frauen.
Die Frauenvertretung arbeitet auf der Grundlage 
des LGG und ist eines der gesetzlichen Instrumen-
tarien zur Umsetzung dessen gleichstellungspoliti-
scher Ziele. 

Auch im Jahr 2017 hat sich die Frauenvertretung 
des studierendenWERKs BERLIN im Sinne des LGG 
aktiv eingebracht und darauf geachtet, dass die 
rechtlichen Vorgaben in der betrieblichen Praxis im 
studierendenWERK umgesetzt  werden. Die Rechte 
der Frauenvertreterin sind dabei sehr umfassend. 
Sie ist an allen personellen, organisatorischen und 
sozialen Angelegenheiten zu beteiligen, die Frauen 
und Männer betreffen. Nur so lässt sich einschät-
zen, ob Benachteiligungen oder Diskriminierungen 
vorliegen.

Die Zahl der Beschäftigten im studierendenWERK 
BERLIN hat sich in 2017 weiter erhöht, der Anteil 
der Frauen blieb dabei nahezu konstant bei 73,2 
Prozent (Vorjahr: 73,9 Prozent). Ein wesentliches Ziel 
des LGG ist es, Frauen die gleiche Teilhabe an Füh-
rungspositionen zu ermöglichen. Erfreulich ist, dass 
hierzu weitere Fortschritte im studierendenWERK 
BERLIN erreicht werden konnten. Die Quote der 

weiblichen Führungskräfte stieg weiter an und lag in 
2017 bei 63 Prozent.

Ein wesentliches Instrument, um die berufliche 
Chancengleichheit von Frauen und Männern im 
betrieblichen Alltag voranzubringen, ist der Frauen-
förderplan. Im Frauenförderplan, der Bestandteil der 
Personalentwicklung ist, werden konkrete Maßnah-
men u. a. zur Frauenförderung und zum Abbau von 
Unterrepräsentanzen von Frauen festgelegt. Ein Be-
reich, in dem Frauen im studierendenWERK BERLIN 
weiterhin unterrepräsentiert sind, ist die Berufsgrup-
pe der Köch*innen. Hier hat die Frauenvertreterin 
bei den Stellenbesetzungen darauf geachtet, dass 
entsprechend der Vorgaben des LGG bei gleicher 
Qualifikation Frauen bevorzugt eingestellt werden. 
Beim Nachwuchs für den Beruf Köchinnen/Köche 
konnten in 2017 zwei weibliche und drei männliche 
Auszubildende gewonnen werden.

Als Ergebnis einer Frauenversammlung wurde erst-
mals in 2017 ein frauenspezifisches Seminar zum 
Thema „Sicher auftreten, überzeugend argumen-
tieren“ angeboten. Die Rückmeldungen dazu waren 
ausnahmslos positiv. Hervorzuheben ist zudem, dass 
die Beteiligungsquote von Frauen an allen Fort- und 
Weiterbildungen in 2017 bei 72,5 Prozent liegt und 
damit nahezu dem Anteil weiblicher Beschäftigter 
im studierendenWERK BERLIN entspricht.

Die Frauenvertretung war in 2017 an zahlreichen 
Gesprächen im Rahmen des betrieblichen Eingliede-

rungsmanagements (BEM) beteiligt, das von einem 
neuen BEM-Koordinator durchgeführt wurde. Zudem 
nutzte die Frauenvertretung die Informationstage für 
neue Mitarbeiter*innen, um sich als Ansprechpart-
nerin vorzustellen und mit den in 2017 neu hinzu-
gekommenen Beschäftigten im studierendenWERK 
BERLIN in Kontakt zu treten.

Darüber hinaus stand die Frauenvertretung vielen 
Mitarbeiter*innen  bei Fragen und Konflikten mit Rat 
und Tat zur Seite. In 2017 waren häufige Themen in 
der persönlichen Beratung von Mitarbeiter*innen 
der Umfang und die Lage der Arbeitszeit, die Verein-
barkeit von Familie/Pflege und Beruf, Konflikte am 
Arbeitsplatz sowie gesundheitliche Belastungen.

Seit Oktober 2017 ist Frau Illing aus der Elternzeit 
zurückgekehrt und das Team der Frauenvertretung 
damit wieder vollständig.

Silvia Cornelius
Frauenvertreterin 

Dominique Illing 
Frauenvertreterin 
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vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 521)
zuletzt geändert durch Nummer 59 der Anlage zum 
Gesetz vom 22. Oktober 2008 (GVB. S. 294),
Änderung durch Artikel I des Gesetzes vom 25. Febru-
ar 2016 (GVBl. S. 58)

§ 1 Rechtsstellung

(1) Das Studierendenwerk ist eine rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstver-
waltung.

(2) Die Rechtsaufsicht wird von der für Hochschulen 
zuständigen Senatsverwaltung ausgeübt.

§ 2 Selbstverwaltungsaufgaben

(1) Aufgabe des Studierendenwerks Berlin ist die so-
ziale, gesundheitliche, wirtschaftliche und kulturelle 
Betreuung der Studierenden der Hochschulen des 
Landes Berlin sowie der Hochschulen in kirchlicher 
Trägerschaft im Sinne des § 124 des Berliner Hoch-
schulgesetzes in der Fassung vom 26. Juli 2011 (GVBl. 
S. 378), das zuletzt durch Gesetz vom 3. Dezember 
2015 (GVBl. S. 442) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, mit Ausnahme der Studierenden 
interner Studiengänge im Sinne des § 122 Absatz 1 
Satz 1 des Berliner Hochschulgesetzes.

(2) Das Studierendenwerk kann seine Einrichtungen 
und Dienstleistungen auch anderen Angehörigen 
der betreuten Hochschulen, Angehörigen anderer 
Bildungseinrichtungen, den Beschäftigten des Stu-
dierendenwerks sowie Dritten zur Verfügung stellen, 
soweit dadurch die Erfüllung der Aufgaben gemäß 
Absatz 1 nicht beeinträchtigt wird. Ferner kann das 
Studierendenwerk darüber hinaus im Rahmen von 
Kooperationsvereinbarungen für Studierende von 
Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes Verpflegungsdienstleistungen zu den 
gleichen Bedingungen wie für Studierende der Ber-
liner Hochschulen erbringen, wenn und solange dies 
zweckmäßig erscheint und wirtschaftliche Nachteile 

nicht zu erwarten sind.

(3) Durch Gesetz oder Rechtsverordnung des Senats 
können dem Studierendenwerk im Benehmen mit den 
hiervon betroffenen Hochschulen und nach Anhörung 
des Studierendenwerks weitere Dienstleistungsaufga-
ben für die Studierenden übertragen werden. Mit der 
Aufgabenübertragung wird der Ersatz des notwendi-
gen Aufwands geregelt.

(4) Das Studierendenwerk erfüllt seine Aufgaben nach 
den Grundsätzen der Gemeinnützigkeit im Sinne der 
Abgabenordnung.

(5) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das Stu-
dierendenwerk Dritter bedienen, sich an Unternehmen 
beteiligen und Unternehmen gründen; Absatz 4 gilt 
entsprechend. Entscheidungen über Beteiligungen an 
und Gründungen von Unternehmen trifft der Verwal-
tungsrat. Ausgenommen sind Unternehmen, die we-
der unmittelbar aus Beiträgen der Studierenden noch 
aus dem Zuschuss des Landes Berlin gemäß § 6 Absatz 
3 finanziert werden. In diesen Fällen entscheidet der 
Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin im Einver-
nehmen mit der für Hochschulen zuständigen Senats-
verwaltung. Die Haftung des Studierendenwerks Ber-
lin ist in jedem Fall auf die Einlage oder den Wert des 
Geschäftsanteils zu beschränken; die Gewährträger-
haftung des Landes Berlin (§ 6 Absatz 7) ist insoweit 
ausgeschlossen. Eine Personenidentität zwischen dem 
Beauftragten für den Haushalt des Studierendenwerks 
und der Geschäftsführung des Unternehmens ist aus-
geschlossen. Das Studierendenwerk stellt das Prü-
fungsrecht des Rechnungshofs von Berlin nach § 104 
Absatz 1 Nr. 3 der Landeshaushaltsordnung sicher.

§ 2 a Übertragung staatlicher Aufgaben

Dem Studierendenwerk können staatliche Aufgaben 
der Ausbildungsförderung nach dem Bundesaus-
bildungsförderungsgesetz durch Rechtsverordnung 
der für die Ausbildungsförderung nach dem Bun-
desausbildungsförderungsgesetz zuständigen Se-

natsverwaltung übertragen werden. Soweit das Stu-
dierendenwerk Aufgaben der Ausbildungsförderung 
wahrnimmt, unterliegt es der Fachaufsicht der für 
die Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz zuständigen Senatsverwal-
tung. Über Widersprüche gegen Bescheide nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz entscheidet der 
Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin des Stu-
dierendenwerks oder eine von ihm oder ihr bestimm-
te, unmittelbar zugeordnete Stelle.

§ 3 Organe

Organe des Studierendenwerks sind
1. der Verwaltungsrat,
2. der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin.

§ 4 Verwaltungsrat

(1) Dem Verwaltungsrat gehören an:
1. drei von den Leitungen der staatlichen Hochschu-
len benannte Vertreter oder Vertreterinnen, davon 
mindestens ein Mann und mindestens eine Frau,
2. sieben zum Zeitpunkt der Wahl immatrikulierte 
Vertreter oder Vertreterinnen der Studierenden der 
staatlichen Hochschulen und Hochschulen in kirchli-
cher Trägerschaft, davon mindestens drei Männer und 
mindestens drei Frauen,
3. zwei geschlechtsparitätisch auszuwählende Mit-
glieder mit einschlägigen Fachkenntnissen und Be-
rufserfahrung auf wirtschaftlichem, rechtlichem oder 
sozialem Gebiet, die nicht in konkurrierenden Unter-
nehmen des Landes Berlin tätig sind,
4. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Beschäftig-
ten des Studierendenwerks,
5. das für Hochschulen zuständige Mitglied des Se-
nats, das sich vertreten lassen kann.
Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 werden von den 
Hochschulleitungen gemeinsam bestimmt. Die Mit-
glieder nach Satz 1 Nr. 2 werden von den Studen-
tenparlamenten der Hochschulen gewählt. Die Stu-
dentenparlamente bilden zum Zweck der Wahl einen 
gemeinsamen Wahlausschuss. Der Vertreter und die 

Gesetz über das Studierendenwerk (Studierendenwerksgesetz – StudWG)

Vertreterin nach Satz 1 Nr. 3 sowie deren Stellvertreter 
und Stellvertreterin werden von dem für Hochschulen 
zuständigen Mitglied des Senats auf Vorschlag des Ge-
schäftsführers oder der Geschäftsführerin bestimmt. 
Das Mitglied nach Satz 1 Nr. 4 wird vom Personalrat 
bestimmt.

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
haben jeweils einen Stellvertreter oder eine Stellver-
treterin. Die Stellvertreter und Stellvertreterinnen der 
Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 kön-
nen auch jedes andere Mitglied ihrer Mitgliedergrup-
pe vertreten, wenn eine schriftliche Ermächtigung zur 
Vertretung vorliegt.

(3) Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, ein 
Vertreter oder eine Vertreterin des Personalrats und 
die Frauenvertreterin nehmen mit Rede- und Antrags-
recht an den Sitzungen des Verwaltungsrats teil.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 bis 4 beträgt zwei Jahre. Die Mitglieder des Ver-
waltungsrats nehmen die Geschäfte nach Ablauf ihrer 
Amtsperiode weiter wahr, bis ein Nachfolger oder eine 
Nachfolgerin bestimmt oder gewählt ist.

(5) Den Vorsitz im Verwaltungsrat führt das für Hoch-
schulen zuständige Mitglied des Senats. Der Verwal-
tungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Der Ver-
waltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist und die Sitzung 
nach Maßgabe der Geschäftsordnung ordnungsgemäß 
einberufen worden ist. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der oder die Vorsitzende.

(6) Die studentischen Mitglieder des Verwaltungsrats 
erhalten eine Aufwandsentschädigung.

(7) Die Mitglieder des Verwaltungsrats nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2 sollen sich die für ihre Aufgabener-
füllung erforderlichen Kenntnisse, insbesondere be-
triebswirtschaftliche und sozialrechtliche Kenntnisse, 
durch Fortbildung aneignen. Das Studierendenwerk 

soll entsprechende Angebote zur Verfügung stellen.

(8) Der Verwaltungsrat berät und kontrolliert den Ge-
schäftsführer oder die Geschäftsführerin. Er hat insbe-
sondere folgende Aufgaben:
1. Erlass und Änderung der Satzung,
2. Bestellung und Widerruf der Bestellung sowie Ab-
schluss, Änderung und Beendigung der Dienstverträ-
ge des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin,
3. Erlass und Änderung der Geschäftsordnung des 
Verwaltungsrats,
4. Feststellung des Wirtschaftsplans (§ 106 Abs. 2 Satz 
1 in Verbindung mit § 110 der Landeshaushaltsord-
nung),
5. Entlastung des Geschäftsführers oder der Ge-
schäftsführerin (§ 109 Absatz 3 Satz 2 der Landes-
haushaltsordnung), Entgegennahme, Erörterung und 
Feststellung des Jahresabschlusses sowie des dazuge-
hörigen Prüfberichts und Entscheidung über die Ver-
wendung des Jahresergebnisses,
6. Bestimmung des Wirtschaftsprüfers oder der Wirt-
schaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 
im Einvernehmen mit dem Rechnungshof von Berlin,
7. Beschluss über den Rahmenvertrag,
8. Richtlinien für die Nutzung der Einrichtungen des 
Studierendenwerks durch Dritte (§ 2 Absatz 2),
9. Beschluss über Beginn und Ende der Mitgliedschaft 
in Arbeitgeberverbänden,
10. Erlass und Änderung von Richtlinien für den Ge-
schäftsführer oder die Geschäftsführerin des Studie-
rendenwerks und die Überwachung ihrer Einhaltung,
11. Entscheidung über alle sonstigen Angelegenhei-
ten des Studierendenwerks, soweit es sich nicht um 
die Leitung und Geschäftsführung des Studierenden-
werks handelt. Der Verwaltungsrat entscheidet nicht 
in staatlichen Angelegenheiten der Ausbildungsför-
derung.
(9) Die Satzung kann dem Verwaltungsrat weitere 
Aufgaben übertragen.
(10) Die Sitzungen des Verwaltungsrats sind hoch-
schulöffentlich. Ausnahmen bestimmt die Satzung.

§ 5 Geschäftsführer oder Geschäftsführerin

(1) Dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin 
obliegt die Wahrnehmung der laufenden Aufgaben. 
Er oder sie erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan und 
einen Geschäftsbericht.

(2) Im rechtsgeschäftlichen Verkehr vertritt der Ge-
schäftsführer oder die Geschäftsführerin das Studie-
rendenwerk gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin er-
hält einen auf fünf Jahre befristeten privatrechtlichen 
Dienstvertrag. Die Bestellung des Geschäftsführers 
oder der Geschäftsführerin bedarf der Zustimmung 
der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung.

(4) Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin 
setzt die Vollziehung von Beschlüssen des Verwal-
tungsrats aus, wenn begründet werden kann, dass die 
hierfür erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung ste-
hen. Der Verwaltungsrat hat in diesem Fall über die 
Angelegenheit nochmals zu beschließen. Wird eine 
Einigung nicht erzielt, hat der Geschäftsführer oder 
die Geschäftsführerin die Angelegenheit der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung zur Entschei-
dung vorzulegen.

§ 6 Finanzen und Wirtschaftsführung

(1) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen 
des Studierendenwerks bestimmen sich nach kauf-
männischen Grundsätzen. Wirtschaftsbetriebe und 
Wohnheime sind so zu führen, dass die Einnahmen 
aus Wirtschaftsbetrieben, Wohnheimen und sonsti-
gen Dienstleistungen, aus staatlichen Zuschüssen, aus 
Sozialbeiträgen der Studierenden sowie Zuwendun-
gen Dritter die Gesamtkosten unter Beachtung der 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit bei Gewinnverzicht 
decken; es ist eine angemessene Rücklage zu bilden. 
Die Landeshaushaltsordnung findet mit Ausnahme der 
haushaltsrechtlichen Behandlung der Erstattung der 
Verwaltungskosten aus der Durchführung des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes keine Anwendung. 
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Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs von Berlin (§ 
111 der Landeshaushaltsordnung) bleibt unberührt.

(2) Das Studierendenwerk besitzt eine eigene Wirt-
schaftsverwaltung. Das Haushaltswesen ist nach den 
Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung zu 
führen.

(3) Das Land Berlin gewährt dem Studierendenwerk 
zur Erfüllung seiner Aufgaben einen Zuschuss, dessen 
Höhe im Haushaltsplan des Landes Berlin festgesetzt 
wird. Das Abgeordnetenhaus kann Auflagen beschlie-
ßen.

(4) Das für Hochschulen zuständige Mitglied des Se-
nats wird ermächtigt, mit dem Studierendenwerk ei-
nen Rahmenvertrag über die für die Erfüllung seiner 
Aufgaben zu gewährenden Zuschüsse des Landes zu 
schließen. Der Rahmenvertrag soll dem Studierenden-
werk Planungssicherheit für mehrere Jahre geben; er 
ist rechtzeitig fortzuschreiben. Der Rahmenvertrag 
und seine Verlängerung bedürfen der Zustimmung 
des Senats und des Abgeordnetenhauses von Berlin. In 
dem Rahmenvertrag sind auch Ziele und Maßnahmen 
zu vereinbaren, die der Effizienzsteigerung und der 
Qualitätssicherung der Aufgabenerfüllung des Studie-
rendenwerks dienen.

(5) Das Studierendenwerk erhebt von den Studieren-
den der Hochschulen des Landes Berlin, mit Ausnahme 
der Studierenden interner Studiengänge im Sinne des 
§ 122 Abs. 1 Satz 1 des Berliner Hochschulgesetzes, 
Beiträge zur Erfüllung seiner Aufgaben. Die Höhe der 
Beiträge richtet sich nach dem für die Erfüllung dieser 
Aufgaben erforderlichen Aufwand unter Berücksichti-
gung der durchschnittlichen wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Studierenden. Stun-dung, Niederschlagung, 
Minderung und Erlass der Beiträge sind ausgeschlos-
sen. Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 
regelt nach Anhörung des Verwaltungsrats in einer 
Rechtsverordnung
1. die Höhe der Beiträge,
2. Tatbestände für die Befreiung von der Beitrags-

pflicht,
3. Ausnahmen von der Beitragserhebung für Fernstu-
dierende.

Die Beiträge sind bei der Immatrikulation oder Rück-
meldung fällig und werden von den Hochschulver-
waltungen kostenfrei eingezogen und an das Studie-
rendenwerk abgeführt. Das Studierendenwerk stellt 
in geeigneter Weise sicher, dass die Studierenden der 
kirchlichen Hochschulen in entsprechender Weise zur 
Finanzierung des Studierendenwerks beitragen.

(6) Die Überlassung von Grundstücken, Grundstück-
steilen, Gebäuden oder Gebäudeteilen vom Land Ber-
lin oder von seinen Hochschulen an das Studieren-
denwerk zum Zweck der Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben erfolgt miet- und pachtfrei.

(7) Für Verbindlichkeiten des Studierendenwerks 
Berlin haftet das Land Berlin als Gewährträger unbe-
schränkt; § 2 Absatz 5 bleibt unberührt.

§ 7 Beschäftigte

(1) Das Studierendenwerk besitzt Arbeitgebereigen-
schaft.

(2) Die Aufgaben der Personalstelle nimmt der Ge-
schäftsführer oder die Geschäftsführerin wahr. Für den 
Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin nimmt die 
Befugnisse der Personal-stelle der oder die Vorsitzen-
de des Verwaltungsrats des Studierendenwerks wahr.

(3) Der Verwaltungsrat kann sich die Zustimmung zur 
Einstellung und Entlassung von Angestellten in leiten-
den Funktionen sowie die Übertragung solcher Funk-
tionen vorbehalten.

§ 8 Satzung

(1) Das Studierendenwerk gibt sich eine Satzung. Die 
Satzung bestimmt insbesondere
1. die Organisation des Studierendenwerks,

2. ob und in welcher Weise Vertreter und Vertreterin-
nen anderer Bildungseinrichtungen nach § 2 Absatz 2 
an der Selbstverwaltung des Studierendenwerks mit-
wirken,
3. die Befugnisse studentischer Selbstverwaltung in 
den der Zuständigkeit des Studierendenwerks unter-
liegenden Einrichtungen,
4. die Aufwandsentschädigung für die studentischen 
Mitglieder des Verwaltungsrats und den Ersatz der 
Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, ferner den Er-
satz der Reisekosten der externen Mitglieder des Ver-
waltungsrats.

(2) Die Satzung bedarf der Zustimmung der für Hoch-
schulen zuständigen Senatsverwaltung.

§ 9 Übergangsbestimmung

(1) Das Studierendenwerk Berlin ist berechtigt, sei-
ne bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung 
des Studentenwerksgesetzes und weiterer Rechtsvor-
schriften vom 25. Februar 2016 (GVBl. S. 58) geführte 
Bezeichnung „Studentenwerk Berlin“ bis zum 31. De-
zember 2022 weiter zu verwenden.

(2) Die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes amtierende Geschäftsführerin bleibt bis zum 
Ende ihres Dienstverhältnisses im Amt.

(3) Dienstherr der Beamten und Beamtinnen ist das 
Land Berlin. Dienstbehörde und oberste Dienstbehör-
de ist die für Hochschulen zuständige Senatsverwal-
tung.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

vom 29.06.2017

Aufgrund § 8 in Verbindung mit § 4 Abs. 8 Nr. 1 
des Gesetzes über das studierendenWERK BERLIN 
(Studierendenwerksgesetz – StudWG ) vom 18. 
Dezember 2004, zuletzt geändert durch Artikel 
I des Gesetzes vom 25. Februar 2016 (GVBl. S. 
58), – nachfolgend Studierendenwerksgesetz 
(StudWG) genannt – hat der Verwaltungsrat des 
studierendenWERKs BERLIN am 29.06.2017 folgende 
Satzung beschlossen:

Präambel
Das studierendenWERK BERLIN setzt sich für 
die sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
gesundheitlichen Belange der Studierenden ein und 
trägt zur Realisierung der Chancengleichheit und zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen rund um das 
Studium bei.

Im Sinne dieses sozialen Auftrags sind 
partnerschaftliches Verhalten, Achtung der 
Menschenwürde und Persönlichkeit, Integration 
und Gleichbehandlung, Transparenz und offene 
Information wesentliche Elemente der Kultur des 
studierendenWERKs BERLIN. Das studierendenWERK 
BERLIN strebt damit die Schaffung eines Raumes an, 
in dem insbesondere benachteiligte Gruppen frei 
von Diskriminierung, Mobbing, sexueller Belästigung 
und Herabwürdigung arbeiten und studieren 
können. Motivation, Fähigkeiten, Leistung und 
Initiative zu fördern und ein positives Arbeits- und 
Studiumsklima zu erzeugen, ist gemeinsame Aufgabe 
von Studierenden, Verwaltungsrat, Geschäftsführung, 
Führungskräften, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
sowie den betrieblichen Interessenvertretungen.

Das studierendenWERK BERLIN berücksichtigt in allen 
Bereichen seiner Aufgabenerfüllung den Umwelt- und 
Gesundheitsschutz.

Verwaltungsrat und Geschäftsführung arbeiten bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben vertrauensvoll 

zusammen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
verfolgen keine persönlichen Interessen und legen 
Interessenkonflikte aufgrund von Organfunktion bei 
anderen Institutionen des Berliner Bildungsraums 
offen.
Verwaltungsrat, Geschäftsführung, Führungskräfte und 
betriebliche Interessenvertretungen sind sich ihrer 
Verpflichtung und Vorbildrolle für partnerschaftliches 
Verhalten und ein positives Betriebsklima bewusst. 
Sie werden für die Umsetzung und Einhaltung über 
Verhaltensgrundsätze des studierendenWERKs BERLIN 
Sorge tragen.

§ 1 – Sitz und Rechtsform
(1) Das studierendenWERK BERLIN ist eine 

rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. 

(2) Das Studierendenwerk führt den Namen 
studierendenWERK BERLIN. Es hat seinen Sitz in 
Berlin. 

(3) Das studierendenWERK BERLIN führt ein eigenes 
Dienstsiegel.

§ 2 – Aufgaben
(1) Dem studierendenWERK BERLIN obliegt gemäß 

§ 2 StudWG die Aufgabe, in Zusammenarbeit 
mit den Hochschulen des Landes Berlin und den 
Hochschulen in kirchlicher Trägerschaft (vgl. § 2 
Abs.1 StudWG) die Studierenden und andere in 
(Schul-) Ausbildung befindliche Gruppen sowie 
Kinder auf sozialem, gesundheitlichem, kulturellem 
und wirtschaftlichem Gebiet zu fördern. 
Diesem Zweck dienen insbesondere folgende 
hochschulnahe, auf die spezifischen zeitlichen und 
organisatorischen Anforderungen der Ausbildung 
und des Studiums ausgerichtete Tätigkeiten:

1. Durchführung des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) als 
Amt für Ausbildungsförderung; 

2. Errichtung sowie Bewirtschaftung von Mensen, 

Cafeterien und Warenautomaten an den 
Hochschulen; 

3. studentische Jobvermittlung;

4. Durchführung von Informations- und 
Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der 
Sozialberatung, die Vergabe sozialer Leistungen, 
die allgemeine Sozialberatung und Betreuung 
sowie die Beratung zur Finanzierung von Studium 
und Lebenshaltungskosten der Studierenden, auch 
im Namen Dritter, z. B. Stiftungen;

5. die Beratung und Betreuung von Studierenden mit 
Behinderung und chronisch kranken Studierenden;

6. die psychologisch-psychotherapeutische Beratung 
und Betreuung von Studierenden;

7. die Förderung und Betreuung kultureller Gruppen 
und Veranstaltungen der Studierenden, auch als 
Veranstalter; 

8. Errichtung, Mitwirkung bei Errichtung sowie 
Unterhaltung von Kindertagesstätten;

9. Errichtung und Bewirtschaftung von 
Einrichtungen für das studentische Wohnen (z. B. 
Studierendenwohnheime);  

10. die Vermittlung privater Zimmer und Wohnungen 
an Studierende;

11. die Verwaltung des Internationalen 
Studienzentrums Berlin (ISB);

12. die Vergabe der Integrationshilfen nach § 9 Abs. 2 
des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG);

13. die Durchführung und Abrechnung der von den 
verfassten Studierendenschaften abgeschlossenen 
Vereinbarungen zur preisgünstigen Benutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel für die Studierenden 
gemäß § 18a des Berliner Hochschulgesetzes 
(BerlHG).

14. Das studierendenWERK BERLIN setzt sich für 
das Verständnis studentischer Belange in der 

Satzung des studierendenWERKs BERLIN
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Öffentlichkeit ein, z. B. mit der Durchführung der 
Weihnachtsmannaktion und mit der regionalen 
Sozialerhebung.

(1) Das studierendenWERK BERLIN kann die 
genannten und weitere Aufgaben auf 
sozialem, gesundheitlichem, kulturellem und 
wirtschaftlichem Gebiet für Studierende und 
nachrangig andere in der (Schul-)Ausbildung 
befindliche oder nach § 53 AO hilfebedürftige 
Personen übernehmen, sofern weder die Erfüllung 
der Aufgaben nach § 2 StudWG noch Belange 
der Hochschulen des Landes Berlin und der 
kirchlichen Hochschulen in Forschung und Lehre 
beeinträchtigt werden. Im Übrigen wird auf § 2 
StudWG verwiesen.

§ 3 – Gemeinnützigkeit
(1) Das studierendenWERK BERLIN verfolgt 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
und mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Zweck des studierendenWERKs 
BERLIN ist die Förderung der Studentenhilfe 
und der Wohlfahrtspflege durch die soziale, 
gesundheitliche, kulturelle und wirtschaftliche 
Förderung der Studierenden und anderer in 
Ausbildung befindlicher Gruppen und die Kinder- 
und Jugendhilfe sowie die Fortbildung. 

(2) Das studierendenWERK BERLIN ist selbstlos 
tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Die Mittel des studierendenWERKs BERLIN dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die den Zwecken des studierendenWERKs BERLIN 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

(4) Bei Auflösung des studierendenWERKs BERLIN 
fällt sein Vermögen an das Land Berlin, das 
es unmittelbar und ausschließlich für die 
gemeinnützigen und mildtätigen Zwecke  gemäß 

§ 2 Abs. 1 StudWG zu verwenden hat.

§ 4 – Organe
Die Organe des studierendenWERKs BERLIN sind 
1. Verwaltungsrat,
2. Geschäftsführerin/Geschäftsführer.

§ 5 – Verwaltungsrat
(1) Die Aufgaben, Befugnisse und Rechte des 

Verwaltungsrats ergeben sich aus dem Gesetz 
über das studierendenWERK BERLIN (StudWG) 
und aus dieser Satzung. 

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die 
Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung. 
Er überwacht ferner alle wesentlichen 
Angelegenheiten des studierendenWERKs 
BERLIN und bestimmt die Grundzüge der 
Geschäftspolitik.

(3) Der Verwaltungsrat soll mindestens einmal im 
Kalendervierteljahr einberufen werden.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind 
grundsätzlich zur Verschwiegenheit über 
erhaltene vertrauliche Berichte und vertrauliche 
Beratungen verpflichtet. 

(5) Den studentischen Mitgliedern des 
Verwaltungsrats werden vom studierendenWERK 
BERLIN geeignete Arbeitsmöglichkeiten zur 
Verfügung gestellt.

(6)  Der Verwaltungsrat gibt sich eine   
Geschäftsordnung.

§ 6 – Aufwandsentschädigung
(1) Die studentischen Mitglieder des 

Verwaltungsrats erhalten eine 
Aufwandsentschädigung. Diese legt der 
Verwaltungsrat fest.

(2) Die Kosten der für die Arbeit des 

Verwaltungsrats erforderlichen 
Fortbildungsmaßnahmen werden im Rahmen 
der wirtschaftlichen Möglichkeiten vom 
studierendenWERK BERLIN übernommen.

(3) Externe Mitglieder des Verwaltungsrats 
erhalten ihre Fahrtkosten auf der Grundlage der 
Reisekostenregelung des studierendenWERKs 
BERLIN auf Nachweis erstattet.

§ 7 – Geschäftsführerin/Geschäftsführer
(1) Die Aufgaben, Befugnisse und Rechte der 

Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers 
ergeben sich aus dem Studierendenwerksgesetz 
und aus dieser Satzung. 

(2) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer 
nimmt die Geschäfte mit der Sorgfalt einer/eines 
ordentlichen Kauffrau/-manns wahr. Sie/Er führt 
die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze sowie 
der Beschlüsse des Verwaltungsrats.

(3) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer 
erstellt einen Wirtschaftsplan, schreibt diesen 
jährlich fort und legt ihn dem Verwaltungsrat 
jeweils zur Zustimmung vor. 

(4) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer stellt 
einen Jahresabschluss gemäß § 110 Satz 2 LHO 
auf.

(5) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer 
berichtet dem Verwaltungsrat regelmäßig 
über die wesentlichen Entwicklungen in allen 
Aufgabenbereichen gemäß § 2. Insbesondere 
sind Abweichungen des Geschäftsverlaufs 
im Vergleich zur Planung darzustellen 
und zu erläutern. Im Falle drohender 
Ergebnisverschlechterung sind Abhilfe- und 
Ausgleichsmaßnahmen darzustellen.

§ 8 – Vertretung
(1) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer 

bestellt aus dem Kreis der Abteilungsleiterinnen/

Abteilungsleiter eine stellvertretende 
Geschäftsführerin/einen stellvertretenden 
Geschäftsführer. 

(2) Sie/Er vertritt die Geschäftsführerin/den 
Geschäftsführer bei Abwesenheit in allen 
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten 
sowie gerichtlichen Verfahren. Sie/Er leitet 
die Verwaltung und nimmt insbesondere die 
Vorgesetztenfunktion und das Hausrecht wahr.

(3) Ihr/Ihm können weitere Aufgaben zur ständigen 
Erledigung übertragen werden. 

(4) Die Bestellung ist dem Verwaltungsrat 
anzuzeigen.

§ 9 – Zustimmungsbedürftige Geschäfte
(1) Folgende Rechtsgeschäfte und Maßnahmen der 

Geschäftsführung bedürfen der Zustimmung des 
Verwaltungsrats:

1. Aufnahme neuer Aufgabenbereiche oder 
Aufgabe vorhandener Tätigkeitsgebiete, 
soweit sie nicht aufgrund eines Gesetzes als 
Auftragsangelegenheiten zu erfüllen sind;

2. Einrichtung, Verlegung und Aufhebung von 
Betriebsstätten, wesentliche Änderung der 
Betriebsorganisation und Änderung der 
Benutzungsbedingungen von Betriebsstätten;

3. Erwerb, Veräußerung und Belastung von 
Grundeigentum;

4. Vornahme von Geschäften, die über den Rahmen 
des üblichen Geschäftsverkehrs hinausgehen 
oder für das studierendenWERK BERLIN von 
grundlegender Bedeutung sind.

5. Ist für einen Aufgabenbereich eine Richtlinie 
vorgesehen, wird diese durch den Verwaltungsrat 
beschlossen. 

(2) Ist für einen Aufgabenbereich nach den 
Bestimmungen dieser Satzung eine 

Studierendenvertretung eingerichtet, so ist 
diese in allen sie betreffenden Fragen vom 
Verwaltungsrat zu hören.

§ 10 – Speisebetriebe
(1) In den Mensen und Cafeterien wird 

hochschulnah die Versorgung der Studierenden 
mit Speisen und Getränken zu günstigen 
Preisen einschließlich weitergehender 
kostenfreier Aufenthaltsmöglichkeiten 
während der Tagesstunden und eine Nutzung 
von Räumlichkeiten für weitere Zwecke der 
Studierendenhilfe sowie eines ergänzenden 
Angebots an studentisch orientierten 
Serviceleistungen, jeweils im Rahmen des § 
3, sichergestellt; dieser Versorgung sind auch 
die Erträge aus Automaten zuzurechnen, die 
von anderen Unternehmen im Rahmen des 
vorgenannten Versorgungsauftrags in Bereichen 
der Verpflegungsbetriebe betrieben werden. Die 
Versorgung wird auf die spezifischen zeitlichen 
und organisatorischen Anforderungen der 
Ausbildung und des Studiums ausgerichtet und 
berücksichtigt gesundheitliche und kulturelle 
Belange. 

(2) Der ermäßigte Essenspreis in den Mensen 
bleibt ausschließlich Studierenden vorbehalten. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des 
Verwaltungsrats.

(3) Das studierendenWERK BERLIN kann im 
Rahmen von Kooperationsvereinbarungen für 
Studierende außerhalb des Geltungsbereiches 
des studierendenWERKs BERLIN 
Verpflegungsdienstleistungen zu den gleichen 
Bedingungen wie für Studierende Berliner 
Hochschulen erbringen, wenn und solange 
dies zweckmäßig erscheint und wirtschaftliche 
Nachteile nicht zu erwarten sind (vgl. § 2 Abs 2 
Satz 2 StudWG).

§ 11 – Jobvermittlung

(1) Die Jobvermittlung vermittelt Studierenden 
kurzfristige Arbeitsmöglichkeiten 
und  übernimmt für Studierende den 
Lohnsteuerservice im Falle mehrerer Arbeitgeber.

(2) Näheres ist in den Richtlinien für die 
Jobvermittlung geregelt. 

(3) Die Richtlinien werden vom Verwaltungsrat 
beschlossen.

§ 12 – Sozialberatung und Fortbildung
(1) Die Sozialberatung des studierendenWERKs 

BERLIN bietet unter Berücksichtigung der 
besonderen sozialen und wirtschaftlichen 
Situation von Studierenden Beratung, 
Orientierungs- und Entscheidungshilfen an. 
Sie begleitet in finanziellen Notlagen, in 
sozialrechtlichen Fragen, im Umgang mit 
Konfliktsituationen oder bei Doppelbelastung 
durch Kinder und Studium. 

(2) Die Vergabe von sozialen Leistungen erfolgt 
in Form von z. B. Darlehen, Zuschüssen und 
Stipendien (auch von Dritten) nach festgelegten 
Richtlinien. 

(3) Das studierendenWERK BERLIN bietet im 
Rahmen der Sozialberatung Veranstaltungen und 
Schulungen an.

§ 13 – Beratung für Studierende mit Behinderung 
und chronisch kranke Studierende
(1) Die Beratungsstelle bietet Informationen 

und Unterstützung in psychosozialen und 
sozialrechtlichen Fragen, sie begleitet durch 
Gruppenangebote den Übergang von der Schule 
in die Hochschule und von der Hochschule 
in den Beruf, hilft bei der Organisation von 
Studium und Alltag und vergibt erforderliche 
Integrationshilfen nach dem BerIHG.

(2) Näheres regeln die gemeinsam von 
Hochschulen, Land und studierendenWERK 
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BERLIN vereinbarten Richtlinien zur Vergabe 
von Integrationshilfen. Die studentischen 
Interessenvertretungen der Studierenden mit 
Behinderung oder Betroffenen-Beauftragten 
der Studierendenschaften (ASten) werden vom 
studierendenWERK BERLIN angehört.

§ 14 – Psychologisch-Psychotherapeutische 
Beratungsstellen (PBS)
(1) Die Psychologisch-Psychotherapeutischen 

Beratungsstellen helfen schnell und 
unbürokratisch bei Studien- und persönlichen 
Problemen. Sie bieten u. a. psychologische 
Beratung, Krisenintervention, Einzel-, Paar- und 
Gruppenpsychotherapie an. Ziel ist es, krisenhafte 
Entwicklungen mit möglichen psychischen und 
sozialen Folgen frühzeitig aufzufangen und 
konflikt- und ressourcenorientiert zu bearbeiten. 

(2) Sie stehen allen Studierenden gemäß § 2 StudWG 
offen.

§ 15 – Kindertagesstätten
(1) Die Kindertagesstätten dienen vorrangig 

der Betreuung der Kinder von Studierenden, 
soweit die Hochschule nicht über eine eigene 
Kindertagesstätte verfügt.

(2) Eine Betriebsordnung regelt die Grundsätze 
für den Betrieb der Einrichtungen, die Vergabe 
von Betreuungsplätzen und deren Kündigung. 
Sie wird vom Verwaltungsrat nach Anhörung 
der Gesamtelternvertretung (§ 14 des 
Kindertagesbetreuungsgesetzes) beschlossen.

(3) Die Gesamtelternvertretung berät die 
Geschäftsführung sowie den Verwaltungsrat in 
den sie betreffenden grundsätzlichen Fragen.

§ 16 – Studierendenwohnheime
(1) Studierendenwohnheime dienen der 

preisgünstigen, auf die spezifischen zeitlichen 

und organisatorischen Anforderungen der 
Ausbildung und des Studiums ausgerichteten 
Versorgung der Studierenden mit Wohnraum 
sowie einer Nutzung von Räumlichkeiten 
für weitere Zwecke der Studierendenhilfe 
einschließlich eines Angebots von studentisch 
orientierten Serviceleistungen im Rahmen des 
§ 3 der Satzung. Ausnahmen von der Nutzung 
durch Studierende bedürfen der Zustimmung des 
Verwaltungsrats. In Studierendenwohnheimen 
können studentisch orientierte 
Betreuungsmaßnahmen angeboten werden.

(2) Die Einzelheiten der Vergabe von Wohnplätzen 
und der mietvertraglichen Ausgestaltung des 
Verhältnisses zwischen studierendenWERK 
BERLIN und Mieterinnen und Mietern werden 
in den Wohnheimplatz-Vergaberichtlinien und 
Allgemeinen Mietbedingungen geregelt. 

(3) Die Mieterinnen und Mieter jedes Wohnheims 
können eine Selbstverwaltung bilden. 
Diese beteiligt sich an der Organisation 
des Zusammenlebens und arbeitet dabei 
mit der Wohnheimleitung zusammen. Alle 
Selbstverwaltungen können aus ihrer Mitte eine 
Gesamtmietervertretung wählen. Sie berät die 
Geschäftsführung sowie den Verwaltungsrat in 
den sie betreffenden grundsätzlichen Fragen. 
Näheres wird in einer besonderen Ordnung 
geregelt.

(4) Die Vergaberichtlinien sowie die 
Selbstverwaltungs-Ordnung werden 
vom Verwaltungsrat nach Anhörung der 
Gesamtmietervertretung beschlossen.

(5) Die Verwaltung des Internationalen 
Studienzentrums Berlin (ISB) wird in einer 
gesonderten Satzung geregelt.

§ 17 – Kultur und Internationales
(1) Das studierendenWERK BERLIN fördert 

kulturelle Aktivitäten der Studierenden.

(2) Das studierendenWERK BERLIN kann kulturelle 
Veranstaltungen von und für Studierende 
durchführen.

§ 18 – Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der 
Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin in Kraft.

Vom 4. März 2010

Auf Grund des § 6 Absatz 5 des Studentenwerksge-
setzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 521), das 
durch Artikel III des Gesetzes vom 17. Juli 2008 (GVBl. 
S. 208) geändert worden ist, wird verordnet:

§ 1 
Von den an den Hochschulen des Landes Berlin im-
matrikulierten Studierenden, mit Ausnahme der Stu-
dierenden interner Studiengänge im Sinne des § 122 
Absatz 1 Satz 1 des Berliner Hochschulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 2003 
(GVBl. S. 82), das zuletzt durch Artikel XII Nummer 29 
des Gesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 70) geän-
dert worden ist, wird ein Sozialbeitrag zum Studen-
tenwerk Berlin in Höhe von 41,20 € je Semester er-
hoben. Von Fernstudierenden werden keine Beiträge 
erhoben.
§ 2 
(1) Von der Beitragspflicht sind Studierende befreit, 
die für mindestens ein Semester beurlaubt sind we-
gen
1. Ableistung des Wehr- oder Zivildienstes,
2. Schwangerschaft oder Mutterschutzes.
(2) Von der Beitragspflicht sind ebenfalls Studieren-
de befreit, die für mindestens ein Semester wegen 
Studiums im Ausland oder Ableistung eines Betrieb-
spraktikums außerhalb Berlins nicht an der Hoch-
schule oder aus diesem Grund beurlaubt sind.

§ 3
Im Falle der Exmatrikulation werden geleistete Bei-
träge nur erstattet, wenn der Antrag auf Exmatriku-
lation bis zum Vortag des Vorlesungsbeginns gestellt 
worden ist. 
§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Sozialbeitragsverordnung 
vom 14. November 1983 (GVBl. S. 1432), die zuletzt 
durch Art. I der Verordnung vom 4. Mai 2001 (GVBl. 

Verordnung über Sozialbeiträge zum studierendenWERK BERLIN

S. 146)geändert worden ist, außer Kraft. Die Beiträge 
nach dieser Verordnung werden erstmalig für das WS 
2010/11 erhoben.

Berlin, den 2. März 2010
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For-
schung
Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner
Erste Verordnung zur Änderung  
der Sozialbeitragsverordnung

Vom 29. April 2013

Auf Grund des § 6 Absatz 5 des Studentenwerksge-
setzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 521), das 
zuletzt durch Artikel I § 1 in Verbindung mit Num-
mer 59 der Anlage des Gesetzes vom 22. Oktober 
2008 (GVBl. S. 294) geändert worden ist , wird nach 
Anhörung des Verwaltungsrats des Studentenwerks 
verordnet:

Artikel I
Die Sozialbeitragsverordnung vom 2. März 2010 
(GVBl. S. 130) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: „Von den an den 
Hochschulen des Landes Berlin immatrikulierten Stu-
dierenden, mit Ausnahme der Studierenden interner 
Studiengänge im Sinne des § 122 Absatz 1 Satz 1 des 
Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) wird 
ein Sozialbeitrag zum Studentenwerk Berlin für das 
Wintersemester 2013/14 sowie das Sommersemes-
ter 2014 in Höhe von jeweils 46,13 Euro und ab dem 
Wintersemester 2014/15 in Höhe von 48,77 Euro je 
Semester erhoben.“

2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt:„§ 3a Für 
die Sozialbeiträge für Semester, die vor dem Winter-
semester 2013/14 liegen, ist diese Verordnung in der 
bis zum Inkrafttreten der Ersten Verordnung zur Än-
derung der Sozialbeitragsverordnung vom 29. April 

2013 (GVBl. S. 118) geltenden Fassung anzuwenden.“

Artikel II
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft. 

Berlin, den 29. April 2013

Sandra Scheeres
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und  
Wissenschaft

Zweite Verordnung
zur Änderung der Sozialbeitragsverordnung
Vom 4. November 2015

Auf Grund des § 6 Absatz 5 des Studentenwerksge-
setzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl. S. 521), das 
zuletzt durch Nummer 59 der Anlage zum Gesetz 
vom 22. Oktober 2008 (GVBl. S. 294) geändert wor-
den ist, verordnet die Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Wissenschaft nach Anhörung des Ver-
waltungsrats des Studentenwerks:

Artikel I

Die Sozialbeitragsverordnung vom 2. März 2010 
(GVBl. S. 130), die durch die Verordnung vom 29. 
April 2013 (GVBl. S. 118) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Von den an den Hochschulen des Landes Berlin 
immatrikulierten Studierenden, mit Ausnahme der 
Studierenden interner Studiengänge im Sinne des 
§ 122 Absatz 1 Satz 1 des Berliner Hochschulgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
Juli 2011 (GVBl. S. 378), wird ein Sozialbeitrag zum 
Studentenwerk Berlin für das Sommersemester 2016 
sowie das Wintersemester 2016/2017 in Höhe von 
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jeweils 51,69 Euro und ab dem Sommersemester 
2017 in Höhe von 54,09 Euro je Semester erhoben.“

2. § 3a wird wie folgt gefasst:

„§ 3a

Für die Sozialbeiträge für Semester, die vor dem 
Sommersemester 2016 liegen, ist diese Verordnung 
in der bis zum Inkrafttreten der Zweiten Verordnung 
zur Änderung der Sozialbeitragsverordnung vom 4. 
November 2015 (GVBl. S. 415) geltenden Fassung 
anzuwenden.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung im Gesetz und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft.

Berlin, den 4. November 2015
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft

Sandra Scheeres

(in der vom Verwaltungsrat am 11.12.2014 
beschlossenen und ab 01.04.2015 gültigen Fassung)

Die Richtlinien für die Vermietung ergeben sich aus 
dem Studierendenwerksgesetz § 1 (StudWG) und 
aus der Satzung des studierendenWERKs BERLIN, § 
17. Demnach ist Aufgabe des studierendenWERKs 
BERLIN „Die Betreuung von Studierenden der 
Hochschulen des Landes Berlin“. 

§ 1 – Wohnberechtigung 
§ 1.1 Personenkreis der an erster Stelle 
Wohnberechtigten

(1) Dem studierendenWERK BERLIN zur 
Verfügung stehender Wohnraum kann an 
Studierende der staatlichen Hochschulen des 
Landes Berlin sowie an Studierende staatlich 
anerkannter privater Hochschulen im Land 
Berlin, die Studierendenwerksbeiträge gemäß 
Sozialbeitragsverordnung (SozVO) bzw. 
aufgrund von vertraglicher Vereinbarung 
zahlen, vermietet werden. Eine aktuelle 
Übersicht über die vom studierendenWERK 
BERLIN betreuten Hochschulen kann auf der 
Homepage des studierendenWERKs BERLIN 
eingesehen werden.

(2) Die Wohnberechtigung gilt für diesen 
Personenkreis, sofern er sich in der Ausbildung 
zum Bachelor oder Master oder in einer 
anderen vergleichbaren Hochschulausbildung 
(Lehramt, Medizin) oder im Promotionsstudium 
befindet und noch kein Abschluss vorliegt. 
Wohnberechtigt sind außerdem ausländische 
Studierende, die sich im Rahmen staatlicher 
oder universitärer Austausch- oder spezieller 
Studienprogramme vorübergehend in 
sozialbeitragspflichtigen Studiengängen der 
Hochschulen nach Abs. 1 befinden.

(3) In Wohneinheiten, die für mehrere Personen 

Richtlinien für die Vermietung von Wohnplätzen

vorgesehen sind, sind ebenfalls Kinder, 
Partner*innen und Pflegepersonen von 
Wohnberechtigten mit wohnberechtigt. 

(4) Studierende, die gemäß § 2 der SozVO vom 
Studium beurlaubt sind (Urlaubssemester) und 
keinen Studierendenwerksbeitrag zahlen, sich 
aber in Berlin aufhalten, sind während dieser 
Zeit maximal ein Semester wohnberechtigt.

§ 1.2 Personenkreis der an zweiter Stelle 
Wohnberechtigten

Zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit, insbesondere 
bei sonst drohendem Leerstand, kann die 
Vermietung auch an Angehörige und Dozent*innen 
der vorab genannten Hochschulen erfolgen, 
solange die Unterbringung des in § 1.1. bestimmten 
Personenkreises dadurch nicht gefährdet wird. 
Diesem Personenkreis darf frei stehender Wohnraum 
nur zeitlich befristet, längstens zum direkt darauf 
folgenden 30. September vermietet werden. 

§ 1.3 Personenkreis der nachrangig 
Wohnberechtigten

Sollten keine Bewerber*innen gemäß § 1.1. und 
§ 1.2. zur Verfügung stehen, so kann unter den 
Bedingungen des § 1.2. auch eine Vermietung 
an andere, in Ausbildung Befindliche (z. B. 
Auszubildende, Praktikant*innen) erfolgen.

§ 1.4 Sonstiges

In einzelnen Wohnheimen liegen diesen Richtlinien 
einschränkende oder erweiternde Regelungen, 
z. B. aus Vermächtnissen oder Satzungen von 
Eigentümer*innen, vor.

§ 2 – Ausschlussgründe

(1) Auch wenn sie die sonstigen Voraussetzungen 
erfüllen, sind Studierende grundsätzlich nicht 
mehr wohnberechtigt, wenn 

a) sie bereits Wohnraum des 
studierendenWERKs BERLINs gemietet- und 
Mietrückstände haben oder gegen sie ein 
Kündigungsverfahren eingeleitet ist.

b) ihnen durch das studierendenWERK 
BERLIN bereits ein anderes Mietverhältnis 
gekündigt wurde.

(2) Zur Vermeidung von Härten kann die 
Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer 
des studierendenWERKs BERLIN Ausnahmen 
zulassen.

§ 3 – Wohnzeitbegrenzung für die gemäß § 1.1. 
an erster Stelle Wohnberechtigten

(1) Die Gesamtwohnzeit ist auf 10 Semester 
begrenzt. 

(2) Für ausländische Studierende, für Studierende 
mit chronischer Erkrankung oder körperlicher 
bzw. seelischer Beeinträchtigung, für 
Alleinerziehende, für Studierende in 
der Studienabschlussphase und für 
Teilzeitstudierende soll die Wohnzeit bis 
zu vier Semester verlängert werden. (Als 
alleinerziehend gilt der Elternteil, bei dem der 
Lebensmittelpunkt des Kindes ist.) 

(3) Ist die Nachfrage nach Wohnraum so gering, 
dass die Vermietung aller Plätze eines 
Wohnheims nicht möglich ist, so können auch 
bei Überschreitung der Begrenzungszeiten 
neue Mietverträge längstens befristet zum 
darauf folgenden 30. September abgeschlossen 
oder bestehende Mietverträge bis zu diesem 
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Zeitpunkt verlängert werden.

§ 4 – Bewerbungen

(1) Die Bewerbung beim studierendenWERK 
BERLIN ist online über das Bewerberportal 
möglich. Voraussetzung sind der 
Zulassungsbescheid der Hochschule und 
der Zahlungsbeleg für den Semesterbetrag 
oder bei laufendem Semester die 
Immatrikulationsbescheinigung sowie der 
Zahlungsbeleg für den Semesterbetrag. Für 
Programmstudierende bzw. Stipendiat*innen 
gilt die „Verfahrensregelung zur Vermietung 
von Wohnplätzen an ausländische 
Programmstudierende“ vom 17. Juli 2003. 

(2) Die Bewerbungen einschließlich der zu 
einem Mietvertragsabschluss erforderlichen 
persönlichen Daten dürfen vom 
studierendenWERK BERLIN gespeichert 
und automatisch verarbeitet werden. 
Die gespeicherten persönlichen Daten 
dürfen keinem/keiner Außenstehenden 
bekannt gegeben werden. Schriftliche 
Bewerbungsunterlagen, die nicht zum 
Mietvertragsabschluss führen und nicht 
auf eigenen Wunsch in der jeweiligen 
Wohnheimverwaltung verbleiben sollen, 
werden spätestens nach drei Monaten 
vernichtet.

§ 5 – Auswahlverfahren

(1) Ein besonderes Auswahlverfahren findet 
nicht statt. Liegen für eine Wohneinheit 
mehrere gleichberechtigte Bewerbungen vor, 

so wird grundsätzlich die mit dem älteren 
Bewerbungsdatum berücksichtigt.

(2) Folgende Personenkreise werden bei 
Verfügbarkeit der Plätze bevorzugt 
berücksichtigt:

1. Alleinerziehende Studierende mit ihren 
Kindern sowie Studierende mit chronischer 
Erkrankung oder körperlicher bzw. 
seelischer Beeinträchtigung,

2. minderjährige Studierende,

3. Bewerberinnen oder Bewerber, die 
besondere Härtegründe nachweisen,

4. Studienanfänger*innen zum 
Wintersemester.

(3) Familienwohnungen werden vorrangig 
an Familien vergeben, in denen beide 
Partner*innen wohnberechtigt sind.

§ 6 – Austauschstudierende

Zur Unterbringung ausländischer Studierender, 
die sich im Rahmen staatlicher oder universitärer 
Austausch- oder spezieller Studienprogramme 
vorübergehend zu Studienzwecken in Berlin 
aufhalten, kann die Geschäftsführerin oder der 
Geschäftsführer des studierendenWERKs BERLIN 
mit den Hochschulen gesonderte Vereinbarungen 
treffen.

§ 7 – Übergangsfrist

Für die Verlängerung von bis zum 31.12.2014 
abgeschlossenen Mietverhältnissen finden bis 
zum 31.03.2016 die Richtlinien in der Fassung vom 
01.01.2011 Anwendung.

Richtlinien für Wohnheimselbstverwaltungen

(in der vom Verwaltungsrat am 05.10.2007 
beschlossenen Fassung) 
(Ordnung gemäß § 17 Abs. 3 StW-Satzung vom 
27.10.2006)

§ 1 – Grundsätze

Die Mitwirkung der Studierenden bei der 
Leistungserbringung für die Studierenden in 
den Wohnheimen des studierendenWERKs 
BERLIN ist traditionell in der Organisation 
des studierendenWERKs BERLIN verankert. 
Wohnheimselbstverwaltungen nehmen Einfluss 
auf das Wohnheimleben und dessen Qualität. 
Sie fördern das Gemeinschaftsleben und die 
Integration von ausländischen Studierenden, 
verbunden mit einer niederschwelligen sozialen 
Betreuung. Sie unterstützen die Verwaltung 
des studierendenWERKs BERLIN bei der an den 
tatsächlichen Bedürfnissen der Studierenden 
und deren auf gesellschaftliche Veränderungen 
ausgerichteten Gestaltung des Wohnheimangebots 
und tragen so dazu bei, Fehlentwicklungen der 
Rahmenbedingungen des Studienbetriebs frühzeitig 
zu erkennen. Die in den Selbstverwaltungen tätigen 
Studierenden arbeiten ehrenamtlich und tragen zur 
Entwicklung gesellschaftlichen Engagements bei.

§ 2 – Organisation und Rechtsform

(1) Alle Mieter*innen sind berechtigt, zu Beginn 
des Wintersemesters in einer Urabstimmung 
eine Selbstverwaltung pro Wohnheim zu 
bilden. Zur Urabstimmung ist mindestens zehn 
Tage vor der Versammlung durch Aushang 
am Informationsbrett des Wohnheims – bei 
mehreren Gebäuden, in jedem Wohnheimteil – 
einzuladen. 

(2) Eine Selbstverwaltung gilt als gewählt, wenn 
sie in einer Urabstimmung die Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen erhält. 

(3) Verlangen mehr als 20 % der Mieter*innen 
eines Wohnheims mit ihrer Unterschrift eine 
Neuwahl der Selbstverwaltung, lässt die 
Wohnheimverwaltung des studierendenWERKs 
BERLIN eine neue Urabstimmung durchführen. 

(4) Alle Selbstverwaltungen, unabhängig von 
ihrer Rechtsform, geben sich eine Satzung. 
Es ist die Mustersatzung gemäß Anlage 1 zu 
verwenden. Der vorgegebene Regelungsinhalt 
kann ergänzt, jedoch nicht verändert werden. 
Werden Aktivitäten durchgeführt, die sich über 
die Gemeinschaft der Mieter*innen hinaus 
orientieren, z. B. kommerzielle Bierkeller, oder 
die regelmäßig besondere Vertragsbeziehungen 
mit dem studierendenWERK BERLIN 
voraussetzen, hat sich die Selbstverwaltung als 
juristische Person zu organisieren (Eintrag ins 
Vereinsregister).

§ 3 – Aufgaben und Rechte

(1) Selbstverwaltungen haben die Aufgabe, 
das Gemeinschaftsleben im Wohnheim zu 
gestalten und entsprechende Angebote für die 
Bewohner*innen des Wohnheims zu organisieren 
(z. B. Wohnheimfeste, Angebote für gemeinsame 
Freizeitaktivitäten, Sportmöglichkeiten, 
Computerräume, Waschmaschinenräume u. 
Ä.). Dabei arbeiten sie kooperativ mit den 
Wohnheimtutor*innen zusammen.

(2) Selbstverwaltungen vertreten die Interessen der 
studentischen Mieter*innen und sollen mit der 
Verwaltungsleitung des Wohnheims im Hinblick 
auf die Gestaltung eines studienförderlichen 
Wohnens zusammenarbeiten. Sie haben 
insbesondere

a) bei der Vergabe von Wohnheimplätzen an 
Bewerber*innen, die besondere Härtegründe 

nachweisen, ein Vorschlagsrecht, das beachtet 
werden muss, wenn nicht im Einzelfall wichtige 
Gründe einer Vermietung entgegenstehen.

b) vor Kündigung eines Mietverhältnisses ein 
Anhörungsrecht, das eine Erläuterung der 
Entscheidung durch die Wohnheimverwaltung 
umfasst.

c) die Berechtigung, unter Angabe von Gründen 
die Kündigung von Mieter*innen vorzuschlagen.

(3) Selbstverwaltungen dürfen persönliche Daten 
der Bewohner*innen zugänglich gemacht 
werden, wenn sie eine Verpflichtungserklärung 
zur datenschutzrechtlichen Geheimhaltung 
nach § 8 Berliner Datenschutzgesetz abgeben. 
Sie sind verpflichtet, bei der Wahrnehmung 
ihrer Rechte die Bestimmungen des Berliner 
Datenschutzgesetzes zu beachten.

(4) Aus dem Kreis aller Selbstverwaltungen 
kann eine Gesamtmietervertretung gewählt 
werden. Sie berät den Verwaltungsrat und die 
Geschäftsführung und wird vor Änderung der 
Richtlinien der Wohnheimplatzvergabe gehört.

§ 4 – Zuschuss zu den Kosten der 
Gemeinschaftspflege

(1) Das studierendenWERK BERLIN beteiligt sich 
an den laufenden Kosten für Verwaltung und 
Unterhaltung der Gemeinschaftsangebote 
der Selbstverwaltungen in den vom 
studierendenWERK BERLIN bewirtschafteten 
Wohnheimen in Form eines Zuschusses für 
Kosten der Gemeinschaftspflege.

(2) Die Bewilligung des Zuschusses zu den Kosten 
der Gemeinschaftspflege erfolgt ausschließlich 
auf schriftlichen Antrag. Die Anträge müssen 
folgende Angaben enthalten:

a) den Namen der Selbstverwaltung gemäß 
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Satzung,

b) den bzw. die Namen der/des 
Vertretungsberechtigten,

c) eine vollständige Angabe der Bezeichnung und 
des auf den Namen der SV geführten Kontos. 

d) Dem Antrag sind ein Exemplar der 
zum Zeitpunkt der Beantragung 
geltenden Satzung der Selbstverwaltung 
sowie Legitimationsnachweise der 
Vertretungsberechtigten (Protokoll der 
Mitgliederversammlung mit Wahlbeschluss oder 
Auszug aus Vereinsregister) beizufügen.

(3) Der Zuschuss wird bei Erfüllen der 
Voraussetzungen jeweils 12 Monate, beginnend 
mit dem Monat, in dem der Antrag gestellt 
wird, gezahlt. Danach ist ein neuer Antrag zu 
stellen. Das studierendenWERK BERLIN kann die 
Bewilligung widerrufen, wenn

a) die Selbstverwaltung aufgelöst wird oder

b) die Selbstverwaltung ihre Rechte gemäß IV 
dieser Richtlinie verliert.

§ 5 – Förderung von Semesterpartys

Semesterpartys, die zu Beginn von Sommer- und 
Wintersemester zum Zweck des Kennenlernens bzw. 
der Integration neuer Mieter*innen veranstaltet 
werden, werden auf formlosen schriftlichen Antrag 
vom studierendenWERK BERLIN bezuschusst. 

§ 6 – Förderung von Einzelprojekten

(1) Selbstverwaltungen können die Förderung von 
Einzelprojekten beantragen.

(2) Der Antrag ist schriftlich mit einer 
Kostenkalkulation und einer aussagekräftigen 

Begründung des Nutzens des Projekts für 
die Allgemeinheit der Mieter*innenschaft 
einzureichen. Die Entscheidung über eine 
Bezuschussung erfolgt nach Eingangsdatum 
im studierendenWERK BERLIN. Gehen mehrere 
Anträge einer Selbstverwaltung pro Jahr ein, so 
behält sich das studierendenWERK BERLIN vor, 
einem möglicherweise später eingegangenen 
Erstantrag einer anderen Selbstverwaltung den 
Vorrang zu geben. 

§ 7 – Höhe der Zuschüsse, Auszahlung

(1) Der Zuschuss zu den Kosten der 
Gemeinschaftspflege bemisst sich wie folgt:

a) Pro Wohnheim ein Pauschalbetrag in Höhe von 
monatlich 200 Euro.

b) In Wohnheimen mit mehr als 200 für die 
Vermietung an Studierende vorgesehenen 
Wohnplätzen zusätzlich für den 201. bis 600. 
Platz jeweils 0,80 Euro monatlich, für jeden 
weiteren Platz 0,50 Euro.

(2) Der Zuschuss für Semesterpartys beträgt 
maximal 150 Euro pro Party und wird an jede 
Selbstverwaltung maximal zweimal im Jahr 
ausgezahlt. 

(3) Die Bewilligung der beantragten Zuschüsse 
für Einzelprojekte erfolgt im Rahmen der im 
Wirtschaftsplan des studierendenWERKs BERLIN 
eingestellten Mittel.

(4) Auszahlungen erfolgen ausschließlich auf ein 
Konto, das auf Namen der Selbstverwaltung 
geführt wird. 

(5) Bei Auflösung der Selbstverwaltung sind nicht 
verbrauchte Gelder an das studierendenWERK 
BERLIN zurückzuzahlen.

(6) Über die Anpassung der Pauschalbeträge 

entscheidet der Verwaltungsrat.

(7) Alle bezuschussten Anschaffungsgüter 
unterliegen dem Eigentumsvorbehalt des 
studierendenWERKs BERLIN.

§ 8 – Rechenschaftspflicht 

(1) Die legitimierten Vertreter der Selbstverwaltung 
bestätigen bei Erhalt der Zuschüsse schriftlich 
die ausschließlich zweckgebundene – 
nämlich die Förderung und Pflege des 
Gemeinschaftslebens im Wohnheim in Sinne 
der Satzung des studierendenWERKs BERLIN – 
Verwendung des Zuschusses. 

(2) Das studierendenWERK BERLIN behält 
sich das Recht vor, in die Protokolle der 
Mitgliederversammlungen einzusehen. 

Anlage 1: Mustersatzung für Wohnheimselbstverwaltung im studierendenWERK BERLIN

(Erläuterung: 
Großbuchstaben in Anführungszeichen:  
Platzhalter, die inhaltlich gefüllt werden müssen
Kursive Schrift:  
Vorschlag für Ergänzungen bzw. alternative 
Formulierungen
Normal Schrift:  
unveränderbar in die individuelle Satzung zu übernehmen)

§ 1 – Name und Sitz 
(1) Die Selbstverwaltung führt den Namen „NAME“ 
(2) Die Selbstverwaltung hat ihren Sitz in Berlin-Bezirk.
(3) Wenn der Verein eingetragen werden soll: Der Verein 

soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach 
der Eintragung führt er den Zusatz e. V.

§ 2 – Zweck 
(1) Die Selbstverwaltung verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.

(2) Zweck der Selbstverwaltung ist die Wahrnehmung 
der Interessen der Mieter*innen des 
Studierendenwohnheims „NAME“ in Berlin-Bezirk. 
Die Selbstverwaltung vertritt die Interessen der 
Mieterschaft gegenüber dem studierendenWERK 
BERLIN als Träger des Wohnheims. Die 
Selbstverwaltung fördert durch ihre Aktivitäten 
das gedeihliche Zusammenleben und die 
Lebensqualität im Wohnheim und schafft dadurch 
eine verbesserte Lebens- und Studiensituation aller 
studentischen Mieter*innen im Sinne von § 1 Abs. 
1 Studierendenwerksgesetz in der Fassung vom 
18.12.2004.

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch 
verwirklicht, dass die Selbstverwaltung 
Gemeinschaftseinrichtungen, die zur Verbesserung der 
Wohn- und Lebensqualität im Wohnheim beitragen, 
wie z. B. Waschmaschinenräume, Sporträume, 
Partyräume etc. unterhält und allen Mieter*innen des 
Wohnheims zur Verfügung stellt. 

(4) Die Selbstverwaltung ist selbstlos tätig; sie verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel der Selbstverwaltung dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwandt werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Wohnheimselbstverwaltung.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 

Zweck der Selbstverwaltung fremd sind, durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

(6) Alle Inhaber*innen von Ämtern sind ehrenamtlich 
tätig und haben nur Anspruch auf Ersatz tatsächlicher, 
belegter Ausgaben und Aufwendungen.

§ 3 – Mitgliedschaft
(1) Mitglied kann jede*r Mieter*in des 

Studierendenwohnheims „NAME“ werden. 
(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritterklärung, 

Ausschluss, dem Tod des Mitglieds oder mit Auszug 
aus dem Wohnheim.

(3) Der Austritt ist gegenüber dem Vorstand zu erklären. 
Hier sollte das Austrittsprozedere mit Fristen und 
Terminen genauer bestimmt werden.

§ 4 – Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Zweck der 

Selbstverwaltung zu unterstützen, insbesondere 
sich für ein harmonisches Gemeinschaftsleben im 
Wohnheim aktiv einzusetzen und für die Erhaltung der 
Gemeinschaftseinrichtungen in ansprechendem und 
betriebsfähigem Zustand zu sorgen.

(2) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen der 
Selbstverwaltung zu nutzen und an Veranstaltungen 
teilzunehmen. Die von der Selbstverwaltung für die 
Wohngemeinschaft organisierten Einrichtungen 
und Veranstaltungen sind für alle Mieter*innen des 
Wohnheims unabhängig von einer Mitgliedschaft 
offen. 

(3) Regelungen zum Rede- und Stimmrecht.

§ 5 – Finanzen
(1) Der Verein finanziert sich aus Zuschüssen des 

studierendenWERKs BERLIN zur Förderung des 
Gemeinschaftslebens und durch Einnahmen aus der 
Bewirtschaftung von Waschmaschinen-, Sport- und 
sonstigen Gemeinschaftsräumen.

(2) Die Mitgliederversammlung kann die Erhebung von 
Mitgliedsbeiträgen beschließen.

§ 6 – Organe
(1)  Die Organe der Selbstverwaltung sind der Vorstand 

und die Mitgliederversammlung.
(2) Ggf. weitere ergänzen.

§ 7 – Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen: 

Der oder dem Vorsitzenden und dem Kassenwart. Die 
Mitgliederversammlung kann weitere Mitglieder in 
den Vorstand wählen, die für die Erledigung einzelner 
Aufgaben bestellt werden, z. B. Gerätewarte.

(2) Der Vorstand vertritt die Selbstverwaltung gerichtlich 
und außergerichtlich.

(3) Der Vorstand wird für die Dauer von „ZEITRAUM“ 
gewählt. Scheidet ein einzelnes Vorstandsmitglied 
während der Amtszeit z. B. durch Rücktritt aus, so 
bestellt der restliche Vorstand ein Ersatzmitglied für 
die restliche Dauer der Amtszeit.

§ 8 – Mitgliederversammlung  
(1) Der Vorstand hat die Mitgliederversammlung 

mindestens zweimal jährlich innerhalb des ersten 
Monats nach Beginn des Wintersemesters und des 
Sommersemesters einzuberufen. Regelungen für die 
Einberufung weiterer Versammlungen.

(2) Der Vorstand hat gegenüber der ordentlichen 
Mitgliederversammlung mindestens einmal 
jährlich über seine Tätigkeit zur Förderung des 
Gemeinschaftslebens im Wohnheim Rechenschaft 
abzugeben.

(3) Die Mitgliederversammlung ist mit einer 
Einladungsfrist von „ZEITANGABE“ Wochen einzuladen. 
Die Einladungen sind in geeigneter Form in allen 
Fluren des Wohnheims auszuhängen. Die Einladung 
muss alle Tagesordnungspunkte enthalten, bei denen 
eine Beschlussfassung notwendig wird.

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig bei 
„MODALITÄTEN“

(5) Abstimmungen erfolgen öffentlich durch Handzeichen. 
Auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern ist 
schriftlich und geheim abzustimmen. Alternative 
Abstimmungsregelung möglich.

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 
schriftliches Protokoll zu erstellen.

§ 9 – Auflösung der Selbstverwaltung
(1) Die Selbstverwaltung kann durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung aufgelöst werden.
(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.
(3) Das Vermögen der Selbstverwaltung fällt an das 

studierendenWERK BERLIN mit der Auflage, es im 
Interesse des Wohnheims zu verwenden. 
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Satzung des Internationalen Studienzentrums Berlin (ISB) des studierendenWERKs BERLIN

vom 27.10.2016

Gemäß § 17 Abs. 5 der Satzung des 
studierendenWERKs BERLIN vom 27.10.2006 hat der 
Verwaltungsrat am 27.10.2016 für das Internationale 
Studienzentrum Berlin folgende Satzung gefasst:

Präambel

Das Internationale Studienzentrum Berlin 
(ISB) ermöglicht als Geste zukunftsgerichteter 
Zusammenarbeit fortgeschrittenen Studierenden 
und jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern insbesondere aus dem Ausland 
einen Studien- und Forschungsaufenthalt in Berlin. 

Die Bundesregierung Deutschland hat zu 
diesem Zweck dem studierendenWERK BERLIN 
das ehemalige Hotel „Edinburgh House“ der 
britischen Streitkräfte per Überlassungsvertrag vom 
30.10.1998 zur kostenlosen Nutzung übergeben. 

Die für die Bewirtschaftung des Gebäudes und 
für die Betreuung der Gäste während ihres Berlin-
Aufenthalts erforderlichen Sach- und Personalmittel 
werden durch eigene Einnahmen, Drittmittel und 
einen Zuschuss, dessen Höhe im Haushaltsplan des 
Landes Berlin festgesetzt wird, gedeckt.

§ 1 – Sitz und Rechtsform

Das Internationale Studienzentrum Berlin (ISB) ist 
eine Einrichtung des studierendenWERKs BERLIN 
A.d.ö.R. ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit 
Sitz in Berlin. Das Internationale Studienzentrum 
erfüllt seine Aufgaben im Rahmen des 
Studierendenwerksgesetzes (StudWG). 

§ 2 – Aufgaben 

Das Internationale Studienzentrum erfüllt 

seine gemeinnützigen Aufgaben gegenüber 
fortgeschrittenen Studierenden und jungen 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftlern insbesondere durch

1. Bereitstellung einer preisgünstigen Wohn- und 
Arbeitsstätte, in der in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
der Region Studien- und Forschungsarbeiten, 
insbesondere auch Abschlussarbeiten für 
weiterführende akademische Grade, erstellt 
werden können,

2. Bereitstellung von Begegnungsräumen wie 
den Max-Kade-Saal für den gemeinsamen 
Austausch,

3. Vermittlung eines intensiven Deutschland- 
und Europabezugs durch eine umfassende 
Betreuung mittels kultureller Angebote, 
Exkursionen und informeller Gespräche 
(Kulturprogramm). 

§ 3 – Zwecke 

(1) Das studierendenWERK BERLIN 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinn des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung durch die soziale, 
gesundheitliche, wirtschaftliche und 
kulturelle Betreuung von Studierenden. Der 
Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch die preisgünstige, auf die spezifischen 
zeitlichen und organisatorischen Anforderungen 
der Ausbildung und des Studiums ausgerichtete 
Überlassung von Wohn- und Arbeitsraum und 
das Angebot eines studentisch orientierten 
Kulturprogramms.

(2) Das ISB wird im Sinne der Abgabenordnung 
betrieben.

(3) Das ISB ist selbstlos tätig. Es verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der 
wirtschaftliche Betrieb ist so eingerichtet, dass 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit beachtet 
und keine Gewinne erzielt werden.

(4) Die Mittel dürfen nur für die satzungs-gemäßen 
Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des ISB fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

(5) Bei Auflösung des ISB oder Wegfall der 
steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen 
an das studierendenWERK BERLIN, welches 
es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu 
verwenden hat.

§ 4 – Organisation 

(1) Die Verwaltung und Bewirtschaftung des 
ISB erfolgt im Wohnheimbestand des 
studierendenWERKs BERLIN analog der übrigen 
studentischen Wohnanlagen. Die Organisation 
des Kulturprogramms erfolgt in Abstimmung 
mit dem Bereich Kultur und Internationales des 
studierendenWERKs BERLIN.

(2) Im ISB wird ein Beirat gebildet.

§ 5 – Mitglieder des Beirats

(1) Dem Beirat gehören an:

a) ein von der für Hochschulen zuständigen 
Senatsverwaltung zu benennendes Mitglied, 
das den Senat von Berlin vertritt,

b) ein vom Auswärtigen Amt zu benennendes 
Mitglied, das die Bundesregierung 
Deutschland vertritt,

c) je ein Mitglied des Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes, der Alexander-von-
Humboldt-Stiftung und der Studienstiftung 
des Abgeordneten-hauses,

d) je ein Mitglied – vorzugsweise einen/eine 
Vertreter/-in des Internationalen Büros – der 
Berliner Hochschulen mit Promotionsrecht.

(2) Der Beirat kann weitere Mitglieder kooptieren.

(3) Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine 
Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden sowie 
eine stellvertretende Vorsitzende bzw. einen 
stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer 
von drei Jahren. Wiederwahl ist möglich.

(4) Der Beirat kann Näheres in seiner 
Geschäftsordnung regeln.

§ 6 – Rechte und Pflichten des Beirats

(1) Der Beitrat unterstützt die Arbeit des 
studierendenWERKs BERLIN für das ISB.

(2) Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

a) Vorschläge für das Kulturprogramm,

b) Empfehlungen zur Beteiligung weiterer 
Stipendienorganisationen,

c) Förderung des Zwecks der Einrichtung, 
Gewinnung geeigneter Betreuerinnen 
und Betreuer sowie Referentinnen und 
Referenten, Einwerben von Drittmitteln,

d) Entgegennahme des jährlichen 
Rechenschaftsberichts.

(3) Die Mitglieder des Beirats haben das Recht 
auf Auskünfte zum Kulturprogramm und zur 
wirtschaftlichen Situation des ISB.

§ 7 – Wohnberechtigung

Wohnberechtigt sind fortgeschrittene Studierende 
und Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler, die an einer staatlichen 
Hochschule des Landes Berlin – vorzugsweise mit 
Promotionsrecht – immatrikuliert sind und einen 
Sozialbeitrag gemäß Sozialbeitragsverordnung 
(SozVO) an das studierendenWERK BERLIN 
entrichten. Für Stipendiatinnen und Stipendiaten des 
Berliner Abgeordnetenhauses sowie der Alexander-
von-Humboldt-Stiftung mit Studierendenstatus 
kann hiervon abgewichen werden.

§ 8 – Wohndauer

Die Wohndauer beträgt i. d. R. ein Jahr.

§ 9 – Inkrafttreten der Satzung

Die Satzung tritt am Tage nach der Beschlussfassung 
des Verwaltungsrats des studierendenWERKs BERLIN 
in Kraft.
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Richtlinien der studentischen Jobvermittlung des studierendenWERKs BERLIN

(in der vom Verwaltungsrat am 07.12.2017 
beschlossenen Fassung)

Präambel
Das studierendenWERK BERLIN erfüllt seine Aufgaben 
gemäß § 2 Nr. 3 in Verbindung mit § 11 seiner 
Satzung insbesondere durch die Jobvermittlung. 
Die nachfolgenden Richtlinien regeln gemäß § 11 
Abs. 2 der Satzung die nähere Ausgestaltung der 
Vermittlung von kurzfristigen Arbeitsmöglichkeiten 
an Studierende im Sinne von § 2 Abs. 1 
Studierendenwerksgesetz.

§ 1 Leistungen der Jobvermittlung
(1) Die Jobvermittlung vermittelt kurzfristige 

Arbeitsmöglichkeiten für Studierende im Sinne 
von § 2 Abs. 1 Studierendenwerksgesetz. 

(2) Sie bietet den Studierenden in diesem Rahmen 
Möglichkeiten, ihre Arbeitskraft gegen Entgelt 
Privatpersonen und Unternehmen anzubieten 
und auf entsprechende Angebote zu reagieren. 
Eine Vermittlung ist von verschiedenen, 
teilweise sehr individuellen Faktoren abhängig, 
ein Vermittlungserfolg wird durch die 
Jobvermittlung nicht geschuldet. 

(3) Die Jobvermittlung kann die lohnsteuerliche 
Veranlagung für vermittelte Studierende auf der 
Grundlage einer Zustimmung gem. § 38 Abs. 3a 
S. 2 bis 7 EStG übernehmen.

(4) Die Vermittlung erfolgt gemäß den jeweils 
gültigen einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere des Sozialgesetzbuchs. Die 
Jobvermittlung wirkt insbesondere darauf hin, 
dass Arbeit suchende Studierende nicht wegen 
der in § 1 AGG genannten Gründe benachteiligt 
werden.

(5) Die Jobvermittlung wird nicht Vertragspartner 
der durch sie vermittelten Verträge, d. h. die 
Verträge kommen ausschließlich zwischen den 

vermittelten Studierenden und denjenigen 
Personen zustande, für die sie Leistungen 
erbringen.

(6) Die Vermittlung ist für Studierende im Sinn 
von § 2 Abs. 1 Studierendenwerksgesetz 
unentgeltlich. Für alle anderen Leistungen 
können Entgelte erhoben werden.

§ 2 Persönliche Vermittlungsvoraussetzungen für 
Studierende
(1) Vermittelt werden nur Studierende die 

vermittlungsberechtigt und vermittlungsfähig 
sind.

(2) Vermittlungsberechtigt sind Studierende, 
die an einer Hochschule im Land Berlin 
eingeschrieben sind und einen Sozialbeitrag an 
das studierendenWERK BERLIN entrichten bzw. 
für die über ihre Hochschule ein Sozialbeitrag 
entrichtet wird. 

(3) Vermittlungsfähig sind nur Studierende, die 
über eine gültige Arbeitserlaubnis verfügen 
und arbeitsfähig sind. 

(4) Die Vermittlungsberechtigung und 
Vermittlungsfähigkeit sind in der Regel durch 
folgende Dokumente zu belegen:

a) aktuelle Immatrikulationsbescheinigung,

b) Personalausweis oder Pass/
Aufenthaltsgenehmigung i. V. m. 
Meldebescheinigung.

(5) Die Jobvermittlung kann im Einzelfall 
zusätzlich erforderliche Nachweise, z. B. 
eine gültige Arbeitserlaubnis, anfordern. Die 
vermittelten Studierenden sind verpflichtet, alle 
Angaben zu machen, die für die Durchführung 
der in Anspruch genommenen Leistungen 
erforderlich sind.

(6) Die aktuellen und gültigen Nachweise sind 

im Rahmen der Anmeldung und jeweils 
zum 01.04. und 01.10. eines Kalenderjahres 
vorzulegen. Veränderungen sind der 
Jobvermittlung unverzüglich mitzuteilen.

(7) Ein Ausschluss von der Vermittlung ist bei 
Vorliegen schwerwiegender Gründe möglich. 
Ein solcher Grund kann auch darin liegen, dass 
die Vermittlung, z. B. durch ihren zeitlichen 
Umfang und die Vermittlungsdauer, im 
Einzelfall den Studienerfolg nicht fördert.

§ 3 Voraussetzungen für Privatpersonen und 
Unternehmen
(1) Die Jobvermittlung kann ihre Leistungen 

im Rahmen der Vermittlung gem. § 1 auch 
Privatpersonen und Unternehmen anbieten. 
Ein Anspruch hierauf besteht nicht. 

(2) Privatpersonen und Unternehmen sind 
verpflichtet, die einschlägigen steuer- 
und sozialversicherungsrechtlichen 
Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere sind 
Arbeitgeber*innen verpflichtet, die vermittelten 
Studierenden der zuständigen Einzugsstelle 
gemäß den jeweils geltenden Bestimmungen 
zu melden, u. a. damit diese der gesetzlichen 
Unfallversicherung unterliegen. In den 
gesetzlich vorgesehenen Fällen erfolgt eine 
vereinfachte Meldung (Haushaltsscheck). 
Unternehmer*innen haben die Studierenden 
in ihre Betriebshaftpflichtversicherung 
einzubeziehen. Alle anderen Arbeitgeber*innen 
müssen den Umfang einer ggf. erforderlichen 
bzw. vorhandenen Haftpflichtversicherung mit 
den Studierenden vor Vertragsdurchführung 
klären.

(3) Privatpersonen und Unternehmen können 
von den Leistungen der Jobvermittlung 
ausgeschlossen werden, wenn die 
Leistungserbringung die Vermittlung gem. § 
1 nicht fördert oder der Vermittlungsaufwand 

nicht im Verhältnis zu dem zu erreichenden 
Vermittlungserfolg steht. Das ist insbesondere 
dann der Fall, wenn 

a) entgeltpflichtige Leistungen der 
Jobvermittlung oder Studierenden für 
durchgeführte Verträge nicht bezahlt 
werden.

b) ein vermittelter Vertrag nicht durchgeführt 
und nicht bezahlt wird und die 
Verantwortung hierfür im Bereich der 
Privatperson bzw. des Unternehmens liegt.

c) andere, in diesen Richtlinien oder in den 
auf dieser Grundlage beschlossenen 
Ausführungsbestimmungen genannte 
Pflichten nicht erfüllt werden.

d) die Vermittlung im Einzelfall mit 
unverhältnismäßigem finanziellem oder 
personellem Aufwand verbunden ist. Dies 
kann z. B. dann der Fall sein, wenn die 
Kommunikation in einer Fremdsprache 
erfolgen müsste, die Privatperson bzw. 
das Unternehmen ihren/seinen (Wohn-)
Sitz im Ausland hat oder wenn Leistungen 
eingefordert werden, die über das Angebot 
der Jobvermittlung hinausgehen.

§ 4 Ausführungsbestimmungen
Die Durchführung dieser Richtlinie kann im Rahmen 
von Ausführungsbestimmungen konkretisiert 
werden, die von der Geschäftsführung des 
studierendenWERKs BERLIN beschlossen werden. 

§ 5 Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
in Übereinstimmung mit den hierfür geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 
des Berliner Datenschutzgesetzes sowie des 
Bundesdatenschutzgesetzes.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am 01.03.2018 in Kraft.
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Richtlinien für die Vergabe sozialer Überbrückungsdarlehen des studierendenWERKs BERLIN 

(in der vom Verwaltungsrat am 11.12.2014 
beschlossenen Fassung)

§ 1 – Grundsätze

Das studierendenWERK BERLIN stellt 
unterstützungsbedürftigen Studierenden Darlehen 
zur Verfügung, mit denen ein erfolgreicher 
Studienverlauf ermöglicht werden soll. 
Antragsberechtigt sind Studierende, die an einer 
Hochschule im Land Berlin eingeschrieben sind 
und einen Sozialbeitrag an das studierendenWERK 
BERLIN entrichten bzw. für die über ihre Hochschule 
ein Sozialbeitrag entrichtet wird. Darlehen werden 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel 
gewährt. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

§2 Voraussetzungen 

(1) Darlehen erhalten Studierende, deren 
Studienleistungen erkennen lassen, dass 
die Voraussetzungen für den weiteren 
erfolgreichen Studienverlauf grundsätzlich 
gegeben sind, unter Berücksichtigung 
der individuellen finanziellen 
Rahmenbedingungen. 

(2) Darlehen werden zur Überbrückung 
kurzfristiger wirtschaftlicher Engpässe 
gewährt, nicht jedoch zur Tilgung bestehender 
Verbindlichkeiten und/oder Unterstützung 
Dritter. 

(3) Das regelmäßige, inländische Einkommen des 
Antragstellers/der Antragstellerin muss eine 
Rückzahlung zulassen.

§ 3 – Antragsverfahren

(1) Ein Darlehen wird nur auf persönlich 
gestellten Antrag hin gewährt. Anträge sind 

grundsätzlich auf dem dafür vorgesehenen 
Formular zu stellen.

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen 
beizufügen:

a. Immatrikulationsbescheinigung,

b. Nachweis zum bisherigen Studienverlauf, 

c. Personalausweis bzw. Pass

d. Aufenthaltsgenehmigung, polizeiliche 
Anmeldung,

e. Belege zur Darlehensverwendung,
Darlegung der Einkommenssituation.

§ 4 – Darlehenshöhe – Darlehensauszahlung

(1) Darlehenshöhe und -auszahlung richten 
sich nach Art und Höhe sowohl der 
nachgewiesenen Aufwendungen wie auch der 
laufenden Einnahmen des Antragstellers/der 
Antragstellerin (Rückzahlungsfähigkeit). 

(2) Die maximale monatliche Darlehensauszahlung 
orientiert sich an dem im BAföG 
festgelegten Bedarfssatz für Studierende. 
Der Darlehensbetrag ist auf das 2-fache 
des festgesetzten Bedarfs nach dem BAföG 
begrenzt.

§ 5 Darlehensrückzahlung – Darlehenslaufzeit 

(1) Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt in 
monatlichen Raten.

(2) Die erste Rate wird mit dem auf den letzten 
Auszahlungsmonat folgenden Monat fällig 
(Tilgungsfälligkeit). Die Raten sind jeweils am 
1. eines Monats fällig, aber frühestens nach 30 
Tagen.

(3) Die Laufzeit des Darlehens wird individuell 
vereinbart. Der Tilgungszeitraum darf jedoch 
24 Monate, gerechnet vom Monat, in dem die 
erste Rate fällig wird, nicht überschreiten.

(4) Bei Nichteinhaltung der vereinbarten 
Rückzahlungsbedingungen wird das Darlehen 
mit 5 % verzinst und das Mahnverfahren 
eingeleitet. Alle hiermit in Zusammenhang 
stehenden Kosten (z. B. Anwalts- und 
Gerichtskosten) sind vom Darlehensnehmer/
von der Darlehensnehmerin zu erstatten. 

(5) Der Darlehensnehmer/Die Darlehensnehmerin 
ist verpflichtet, dem studierendenWERK BERLIN 
eine Einzugsermächtigung für ein inländisches 
Girokonto zum Einzug der fälligen Leistungen 
zu erteilen.

(6) Der Darlehensnehmer/Die Darlehensnehmerin 
hat das studierendenWERK BERLIN 
unaufgefordert durch schriftliche Erklärung 
auf jede Änderung des Namens, der 
Anschrift sowie der Bankverbindung 
hinzuweisen. Kommt der Darlehensnehmer/
die Darlehnsnehmerin seinen/ihren 
Mitteilungspflichten nicht nach, hat dieser/
diese die dem studierendenWERK BERLIN 
daraus entstehenden Kosten in voller Höhe zu 
tragen.

§ 6 Weiterer Darlehensaufnahme 

Ein weiteres Darlehen kann beantragt werden, wenn 
das zuvor erhaltene Darlehen vollständig zurückge-
zahlt worden ist.

Richtlinien für die Unterstützung aus dem Notfonds 
des studierendenWERKS BERLIN 

(in der vom Verwaltungsrat am 25.10.2012 beschlossenen Fassung)

§ 1 – Grundsätze
(1) Das studierendenWERK BERLIN stellt in Härtefällen Unterstützung in 

Notlagen zur Verfügung, mit denen ein erfolgreicher Studienverlauf 
ermöglicht, insbesondere Studienabbruch verhindert werden soll.

(2) Unterstützung aus dem Notfonds wird im Rahmen der zur Verfügung 
stehenden Mittel gewährt. Ein Rechtsanspruch besteht nicht.

§ 2 – Voraussetzungen
(1) Antragsberechtigt sind Studierende, die an einer Hochschule im Land Berlin 

eingeschrieben sind und einen Sozialbeitrag an das studierendenWERK 
BERLIN entrichten bzw. für die über ihre Hochschule ein Sozialbeitrag 
entrichtet wird und deren persönliche und soziale Situation nachweislich 
besonderer Unterstützung bedarf.

(2) Vorliegen einer akuten, unvorhersehbaren, vorübergehenden und 
unverschuldeten persönlichen Notlage, die die Fortsetzung des Studiums 
gefährdet, ist Voraussetzung.

(3) Die Studienleistungen des Antragstellers/der Antragstellerin müssen 
erkennen lassen, dass die Voraussetzungen für den weiteren erfolgreichen 
Studienverlauf grundsätzlich gegeben sind. 

§ 3 – Leistungsumfang
Die Unterstützung wird gewährt in Form eines einmaligen Zuschusses zum 
Lebensunterhalt, maximal bis zur Höhe des im BAföG festgelegten Bedarfssatzes 
für Studierende oder in Form einer Kostenbeteiligung bis max. zum 3-fachen des 
Bedarfsatzes gem. BAföG an nachweislich entstandenen Kosten.

§ 4 – Antrags- und Bewilligungsverfahren 
(1) Eine Nothilfeunterstützung wird nur auf persönlich gestellten Antrag hin 

gewährt. Der Antrag umfasst ein dafür vorgesehenes Formular sowie eine 
ausführliche schriftliche Darlegung der Notlage. 

(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
a. Immatrikulationsbescheinigung,
b. Personalausweis bzw. Pass,
c. Aufenthalts-Genehmigung, 
d. polizeiliche Anmeldung,
e. Nachweis zum bisherigen Studienverlauf,
f. Belege zur Verwendung,
g. Einkommensnachweise (z .B. Arbeitsvertrag). 

(in der vom Verwaltungsrat am 11.12.2014 beschlossenen Fassung)

§ 1 – Grundsätze

Das studierendenWERK BERLIN unterstützt in finanzielle Not geratene 
Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und 
Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit einem 
Kuhlmann-Stipendium. Das Stipendium soll den Studierenden ermöglichen, 
ihren erfolgreichen Studienverlauf fortzusetzen. Antragsberechtigt sind 
Studierende, die an einer Hochschule im Land Berlin eingeschrieben sind und 
einen Sozialbeitrag an das studierendenWERK BERLIN entrichten bzw. für die 
über ihre Hochschule ein Sozialbeitrag entrichtet wird. Stipendien werden 
im Rahmen der von der E.W.-Kuhlmann-Stiftung Hamburg zur Verfügung 
gestellten Mittel gewährt. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. 

§ 2 – Voraussetzungen
Die Bewerbung um ein Stipendium setzt voraus, dass unter Berücksichtigung 
der individuellen finanziellen Rahmenbedingungen das Studium aktiv 
betrieben wird, dass ein kurzfristiger Finanzierungsengpass aufgetreten 
ist und dass eine Beratung durch die Studienfinanzierungsberatung des 
studierendenWERKs BERLIN erfolgt ist.

§ 3 – Stipendienhöhe
Das Stipendium bemisst sich nach Höhe der dargelegten Aufwendungen 
und ist auf 500 Euro pro Semester begrenzt. Studierende können maximal 
zweimal ein Stipendium erhalten.

§ 4 – Bewerbungsverfahren
Für die Bewerbung um das Stipendium sind grundsätzlich die dafür 
vorgesehenen Formulare zu verwenden. Der Bewerbung sind folgende 
Unterlagen beizufügen:
a. Nachweise zur persönlichen Situation,
b. Immatrikulationsbescheinigung,
c. Personalausweis bzw. Pass/Aufenthaltsgenehmigung, 
d. polizeiliche Anmeldung,
e. Nachweis zum bisherigen Studienverlauf.

Richtlinien für die Vergabe von Stipendien aus der 
E. W.-Kuhlmann-Stiftung
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Richtlinien für die Mittelvergabe aus dem Frauenförderfonds des studierendenWERKs BERLIN 

in der vom Verwaltungsrat des Studentenwerks Ber-
lin am 15.06.2007 beschlossenen Fassung

§ 1 – Grundsätze

(1) Der Frauenförderfonds des 
studierendenWERKs BERLIN wurde 1991 aus 
dem Nachlassvermögen der Ottilie-von-
Hansemann-Stiftung gebildet. Nach dem 
Willen der Erblasserin sind die Mittel zur 
Förderung von studierenden Frauen während 
ihres Studiums zu verwenden.

(2) Der Fonds nährt sich allein aus Zinsen 
auf das jeweilige Vermögen. Die jährliche 
Mittelvergabe ist auf 1/3 des Fondsvermögens 
begrenzt.

§ 2 – Kriterien für die Mittelvergabe

(1) Um dem Frauenförderfonds nachhaltige 
Wirkung zu verleihen, erfolgt der Mitteleinsatz 
ausschließlich zur strukturellen Verbesserung 
der Situation studierender Frauen in 
Berlin, insbesondere sozial schwacher und 
ausländischer Studentinnen. Die geförderten 
Maßnahmen sollen grundsätzlich mehrere 
Frauen beim Erreichen eines erfolgreichen 
Studiums unterstützen – eine Einzelfallhilfe ist 
ausgeschlossen.

(2) Der Frauenförderfonds unterstützt in Form 
von Sachmitteln, finanziellen Hilfen oder 
Zuschüssen.

§ 3 – Antragsberechtigung

(1) Antragsberechtigt sind alle Studentinnen der 
Berliner Hochschulen im Zuständigkeitsbereich 
des studierendenWERKs BERLIN sowie 
Studierendenvertretungen.

(2) Zuschussanträge für vom studierendenWERK 
BERLIN initiierte Projekte werden dem 
Verwaltungsrat zur Entscheidung vorgelegt.

§ 4 – Antragsverfahren

(1) Anträge auf Mittel aus dem Frauenförderfonds 
können jederzeit formlos an die 
Geschäftsführung des studierendenWERKs 
BERLIN gestellt werden.

(2) Der Antrag muss beinhalten:

a. Beschreibung des Projekts,

b. Darstellung der angestrebten strukturellen 
Verbesserungen,

c. Zeitplan für die Umsetzung,

d. Finanzierungsplan,

e. gewünschte Art und Höhe der 
Unterstützung.

(3) Die Vergabe der Mittel aus dem 
Frauenförderfonds erfolgt durch die 
Geschäftsführung auf Empfehlung der 
Abteilung Beratung und Betreuung unter 
Hinzuziehung von zwei Vertreterinnen der 
Studierendenvertretungen der Hochschulen. 
Diese werden vom Verwaltungsrat 
auf Vorschlag der studentischen 
Verwaltungsratsmitglieder benannt. Die 
Frauenbeauftragte des studierendenWERKs 
BERLIN und/oder der betroffenen Hochschule 
können beratend hinzugezogen werden.

§ 5 – Berichtspflicht

(1) Mit Bewilligung der Förderung übernimmt die 
Antragstellerin die Verpflichtung zur Vorlage 
eines Berichts über Verlauf und Ergebnisse der 
Maßnahmen. 

(2) Der Bericht ist dem studierendenWERK BERLIN 
nach Abschluss der Maßnahme unaufgefordert 

Richtlinie über die Vergabe von Zuschüssen des studierendenWERKs BERLIN  an bedürftige Studierende der Berliner Hochschulen

(in der vom Verwaltungsrat am 02.07.2015 
beschlossenen Fassung)
Präambel
Das studierendenWERK BERLIN kann im Rahmen 
seiner Aufgaben gem. § 2 seiner Satzung soziale 
Leistungen vergeben. Gem. § 13 Abs. 2 erfolgt 
die Vergabe u. a. in Form von Zuschüssen nach 
festgelegten Richtlinien. Die nachfolgende Richtlinie 
regelt die Vergabe von Zuschüssen an bedürftige 
Studierende der Berliner Hochschulen.

§ 1 – Zweck der Zuschüsse
Zweck der Zuschüsse ist die finanzielle Förderung 
bedürftiger Studierender im Sinne einer Hilfe zur 
Selbsthilfe, um ein Studium in angemessener Zeit 
erfolgreich abzuschließen.

§ 2 – Art, Dauer und Höhe der Zuschüsse
Zuschüsse sollen in der Regel einmalig vergeben 
werden. Die Entscheidung über die Art des 
Zuschusses sowie über seine Höhe berücksichtigt 
den Bedarf des/der antragstellenden Studierenden 
unter Berücksichtigung seiner/ihrer individuellen 
Leistungsfähigkeit. Ein Rechtsanspruch besteht 
nicht.

§ 3 – Finanzierung
Eine Unterstützung kann nur im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Mittel gewährt 
werden. Hierfür kommen Haushaltsmittel und 
zweckbezogene Geldzuwendungen Dritter, 
insbesondere Spenden, in Betracht. 

§ 4 – Antragsberechtigung
Antragsberechtigt sind Studierende, die an einer 
Hochschule im Land Berlin eingeschrieben sind 
und einen Sozialbeitrag an das studierendenWERK 
BERLIN entrichten bzw. für die über ihre Hochschule 
ein Sozialbeitrag entrichtet wird.

§ 5 – Persönliche Förderfähigkeit
(1) Förderfähig sind nur bedürftige Studierende. 

Bedürftig ist ein Studierender/eine Studierende 
dann, wenn seine/ihre Unterstützung mildtätig 
im Sinne der Abgabenordnung in der jeweils 
geltenden Fassung ist und seine/ihre Einkünfte 
unter Berücksichtigung angemessener 
Erwerbsmöglichkeiten nicht ausreichen, 
seinen/ihren notwendigen Lebensbedarf zu 
decken. 

(2) Mildtätig ist nach aktuellem Stand (§ 53 der 
Abgabenordnung) eine Unterstützung von 
Personen,

1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder 
seelischen Zustands auf die Hilfe anderer 
angewiesen sind oder

2. deren Bezüge nicht höher sind als das 
Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe 
im Sinne des § 28 des Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch; bei Alleinstehenden oder 
Alleinerziehenden tritt an die Stelle des 
Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. Dies 
gilt nicht für Personen, deren Vermögen zur 
nachhaltigen Verbesserung ihres Unterhalts 
ausreicht und denen zugemutet werden kann, 
es dafür zu verwenden. Bei Personen, deren 
wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen 
zu einer Notlage geworden ist, dürfen die 
Bezüge oder das Vermögen die genannten 
Grenzen übersteigen. Bezüge im Sinne dieser 
Vorschrift sind
a) Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des 

Einkommensteuergesetzes und
b) andere zur Bestreitung des Unterhalts 

bestimmte oder geeignete Bezüge
aller Haushaltsangehörigen. Zu 
berücksichtigen sind auch gezahlte und 
empfangene Unterhaltsleistungen. 

(3) Die persönliche Förderfähigkeit 
ist ausgeschlossen, wenn die 

Bewerbungsunterlagen, insbesondere 
Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, 
Studienverlauf und Studienplanung des/der 
Studierenden den erfolgreichen Abschluss 
des Studiums in angemessener Zeit nicht 
erwarten lassen.

(4) Die persönliche Förderfähigkeit kann im 
Rahmen von Ausführungsbestimmungen 
gem. § 9 von weiteren Kriterien abhängig 
gemacht werden, insbesondere wenn dies 
zur zweckentsprechenden Verwendung 
erhaltener Geldzuwendungen Dritter 
erforderlich ist oder aufgrund der 
beschränkten finanziellen Mittel der 
Beschleunigung der Verwaltungsverfahren 
dient.

§ 6 – Antrags- und Bewilligungsverfahren
(1) Über die Gewährung von Zuschüssen 

wird nur auf schriftlichen Antrag des/der 
Studierenden entschieden, der folgende 
Unterlagen enthalten muss:
a. Bewerbungsschreiben,
b. Lebenslauf,
c. Studienverlauf,
d. Studienplanung,
e. aktuelle Immatrikulationsbescheinigung,
f. Personalausweis oder Pass/

Aufenthaltsgenehmigung i. V. m. 
Meldebescheinigung,

g. Nachweise (§ 7).
(2) Das studierendenWERK BERLIN kann seine 

Entscheidung davon abhängig machen, dass 
weitere, im Einzelfall erforderliche Nachweise 
beigebracht werden.

(3) In Ausführungsbestimmungen gem. § 9 
können Bewerbungsfristen und Verfahrens-
abläufe hinsichtlich des Antrags- und 
Bewilligungsverfahrens festgelegt werden.

vorzulegen.
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§ 7 – Nachweise 
(1) Zum Nachweis der Bedürftigkeit ist von dem/

der antragstellenden Studierenden eine 
vollständige Erklärung über alle relevanten 
Einnahmen und Vermögen abzugeben, eine 
Berechnung der maßgeblichen Einkünfte 
und Bezüge sowie eine Berechnung des 
Vermögens ist beizufügen. Die gem. § 5 Abs. 
1 Ziffer 1 bestehenden Einschränkungen sind 
darzulegen. 

(2) Zum Nachweis des Lebensbedarfs ist eine 
vollständige Erklärung über alle laufenden 
Ausgaben abzugeben, eine Berechnung der 
Ausgaben ist beizufügen.

(3) Auf Verlangen des studierendenWERKs BERLIN 
sind geeignete Belege vorzulegen. Näheres 
kann in Ausführungsbestimmungen gem. § 9 
geregelt werden. 

(4) Die wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit im 
vorstehenden Sinne kann bei Empfängern/ 
Empfängerinnen von Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem 
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 
dem Wohngeldgesetz, bei Empfängern/ 
Empfängerinnen von Leistungen nach § 6a des 
Bundeskindergeldgesetzes als nachgewiesen 
angesehen werden. Das studierendenWERK 
BERLIN kann den Nachweis mit Hilfe des 
jeweiligen Leistungsbescheids, der für 
den Unterstützungszeitraum maßgeblich 
ist, oder mit Hilfe der Bestätigung des 
Sozialleistungsträgers führen. 

 
§ 8 – Förderfonds
Die zu gewährenden Zuschüsse können im 
Rahmen von Ausführungsbestimmungen 
gem. § 9 in Förderfonds strukturiert werden; 
kategorisiert insbesondere nach Anlass, Art, Höhe 
und zusätzlichen Anforderungen im Rahmen 

der persönlichen Förderfähigkeit. Förderfonds 
können auch hinsichtlich ihres Antrags- und 
Bewilligungsverfahrens unterschiedlich ausgestaltet 
werden.

§ 9 – Ausführungsbestimmungen
Die Durchführung dieser Richtlinien kann 
im Rahmen von Ausführungsbestimmungen 
konkretisiert werden, die von der Geschäftsführung 
des studierendenWERKs BERLIN beschlossen 
werden. 

Neufassung der Anlage 1 zur Verwaltungsvereinbarung nach § 3 und § 3a derHochschulverträge 2014-2017 zur Ausführung des 
§  9 Absatz 2 BeriHG: Richtlinie11 zur Anwendung des § 9 Absatz 2 BeriHG

I. Gegenstand

Grundlage der Vergabe der Integrationshilfen  ist § 9 
Absatz 2 BeriHG in Verbindung mit § 4
Abs. 7 BeriHG.

ln § 4 Absatz 7 BeriHG ist festgehalten:

„Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen 
Bedürfnisse von Studenten und Studentinnen sowie 
von Studienbewerbern und Studienbewerberinnen 
mit  Behinderung und treffen  in allen Bereichen die 
erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Integration.“

Auf diese Aufgabe bezieht sich die eingefügte  Vor-
schrift  des § 9 Absatz 2 BeriHG:

„Jedem Studenten und jeder Studentin mit  Behin-
derung sowie jedem Studienbewerber und jeder 
Studienbewerberin mit  Behinderung soll die erfor-
derliche Hilfe zur Integration  nach § 4Absatz 7 zur 
Verfügung  gestellt werden“.

Der § 3a der Hochschulverträge und § 3 des Charite-
Vertrags und  die Verwaltungsvereinbarung zwischen 
den Vertragshochschulen und dem Studentenwerk  
beziehen sich ausschließlich auf die Vergabe der in-
dividuellen lntegrationshilfen.

Die nachfolgenden Richtlinien zur Anwendung  des 
§ 9 Absatz 2 BeriHG sind darauf  gerichtet, eine ein-
heitliche Beurteilung der erforderlichen hochschul-
spezifischen Hilfen und  der Leistungsverpflichtung  
der Hochschulen zu gewährleisten.

Die individuellen  Integrationshilfen  fördern die 
Selbsthilfe behinderter  Studierender. Sie dienen der 
Aufnahme  eines konkreten auf einen Abschluss be-
zogenen Studi“ums mit  dem Ziel einer beruflichen 
Qualifizierung. Sie ergänzen die von den Hochschu-

len oder vom Studentenwerk durch Einsatz oder Be-
reitstellung eigener Hilfsmittel  getroffenen  Maßnah-
men, z. B. barrierefreier  Zugang und Kommunikation, 
Pe-Arbeitsplätze, Literaturversorgung (strukturelle
Hilfen).

Die für  die Lebensführung erforderlichen  Hilfen, wie 
etwa zur medizinischen Versorgung, zur behinder-
tengerechten  Unterbringung  oder zum Transport an 
die Hochschule bzw. zur Ausbildungsstätte, obliegen 
weiterhin  den hierfür  zuständigen Trägern.

Die Vergabe der Integrationshilfen  haben die öffent-
lichen  und konfessionellen Hochschulen in Berlin 
dem Studentenwerk  Berlin übertragen.

Für‘ Studierende an privaten Hochschulen, die diese 
Vereinbarung nicht  unterzeichnet haben, bleiben die 
örtlichen  Träger zuständig.

Diese Richtlinien gelten bis auf Weiteres vom 
01.09.2015 - so lange, bis neue Richtlinien, welche 
die hier behandelten Sachverhalte regeln, erlassen 
werden. Entsprechend § 7 der Verwaltungsvereinba-
rung  findet  nach zwei Jahren eine Überprüfung  der 
Regelungsinhalte statt.

 
II. Allgemeines

1. Antragsberechtigung

Antragsberechtigt  sind

A) Studienbewerber/-innen,

a) die behindert  sind im  Sinhe des § 2 Absatz 1  SGB 
IX und

b) die sich auf einen Studienplatz an einer Berliner 
Hochschule (alle mitzeichnenden Hochschulen der 

Verwaltungsvereinbarung zur Ausführung  des § 9 
Absatz 2 BeriHG) beworben haben  oder bewerben  
wollen.

B) Studierende,

a) die behindert  sind im Sinne des § 2 Absatz 1 SGB 
IX und

b) die im  Land Berlin oder Brandenburg ihren ·Wohn-
sitz oder  gewöhnlichen  Aufenthalt haben und

c) die an einer Hochschule des Landes Berlin (alle 
mitzeichnenden  Hochschulen der Verwaltungsver-
einbarung zur Ausführung  des § 9 Absatz 2 BeriHG) 
als ordentliche Studierende eingeschrieben sind und 
im Land Berlin Studienleistungen erbringen.

Ausnahme: Ein durch  die Studienordnung  vorge-
schriebenes Pflichtpraktikum außerhalb Berlins so-
wie ein studienbedingter  Auslandsaufenthalt  (siehe 
11.1.  B) f).

d) die die ihnen zumutbaren  Leistungsnachweise - 
ggf. nach Fristsetzung - erbringen:

Für das 3. bis 4. Fachsemester ist von den Studieren-
den ein Studienverlaufsplan zu erstellen. Nach dem 
4. Fachsemester erfolgt  eine Leistungsüberprüfung  
in Anlehnung  an § 48 BAföG unter  Berücksichtigung 
der behinderungsbedingten  Umstände.

Nach dem 4. Fachsemester bis zum Ende der Regel-
studienzeit ist seitens der Studierenden ein
Studienverlaufsplan zu erstellen, der jährlich  fortge-
schrieben wird.

Nach Überschreiten der Regelstudienzeit wird  nach 
den besonderen Erschwernissen des Einzelfalls ent-
schieden. Zur Entscheidung über die Dauer der In-
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tegrationshilfeleistungen können Stellungnahmen 
der Behindertenbeauftragten eingeholt  werden.

Auf  Anfrage informiert das Amt  für Ausbildungsför-
derung  über  die zuständigen  Professoren und Pro-
fessorinnen, die für  die jeweiligen  Fachbereiche die 
Begutachtung  für  die Förderung nach dem BAföG 
übernehmen.  Diese können den Leistungsstand der 
Studierenden  bestätigen und  einen Zeitrahmen für  
die weitere voraussichtliche Studiendauer erstellen.

e) die in einem Promotionsstudiengang  immatriku-
liert sind und  die ihnen  zurnutbaren Leistungs-
nachweise entsprechend den Anforderungen  der 
Studienstiftung des deutschen Volkes erbringen. Die 
Laufzeit der Förderung beträgt  in der Regel zwei Jah-
re, eine Verlängerung um zweimal sechs Monate  ist 
möglich.

f) die ein Auslandsstudium oder -praktikum  absol-
vieren möchten.

Für die Gewährung von Integrationshilfen während  
eines Auslandsstudiums muss der Nachweis erbracht  
werden, dass der Auslandsaufenthalt  in der Studi-
enordnung  empfohlen  wird. Weiterhin  muss klar-
gestellt werden, dass vorhandene Serviceleistungen 
der Gasthochschule und Stipendien für  Auslandsau-
fenthalte vorrangig  in Anspruch zu nehmen sind. Für 
einen Studienaufenthalt  im Ausland sollen Integra-
tionshilfen längstens für  die Dauer von zwei Semes-
tern geleistet werden.

2. Antragstellung

Dem Antrag  auf erforderliche Hilfe  zur Integration 
in die Hochschule sind die Nachweise gemäß II. Nr. 
1 sowie eine Begründung für die beantragte Hilfe 
beizufügen.  Darin legt die·Antragstellerin  oder der 
Antragsteller  dar, welche auf das Studium bezoge-
nen ‚Hilfen von anderer Seite erhalten werden bzw. 
beantragt  werden  könnten.

3. Bewilligungszeitraum

Die Bewilligung  der hochschulbezogenen Hilfen er-
folgt  in der Regel für  die Dauer eines Semesters. Die 
weitere Bewilligung  der hochschulbezogenen Hilfen 
erfolgt  entsprechend der Studienverlaufsplanung  in 
enger Zusammenarbeit mit  den Studierenden und 
den Behindertenbeauftragten der Hochschulen.

Auszahlungen erfolgen erst, wenn  die erforderlichen  
Nachweise gemäß II Nr. 1 vorliegen.

4. Stellungnahme  der Hochschulen

Zur Unterstützung der Integrationsmaßnahmen  holt  
das Studentenwerk eine Stellungnahme  der Hoch-
schulen ein. Bei Wiederholungsanträgen  kann dar-
auf  verzichtet werden.

III.  Maßnahmen

1. Voraussetzungen

Voraussetzung für  die Gewährung  von Hilfen  zur 
Integration  ist der Nachweis, dass der/die Antrag-
steller/-in  die unter II. genannten Voraussetzungen 
erfüllt. 

Zur Bearbeitung des Antrags kann das Studenten-
werk  folgende Stellungnahmen einholen: 

 • Stellungnahme  der an den jeweiligen Hochschu-
len tätigen  Behindertenbeauftragten,

 • Stellungnahme  des öffentlichen  Gesundheitswe-
sens oder fachärztliche Gutachten, soweit diese für  
die Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen 
erforderlich sind.

2. Mitwirkungspflicht

Die Antragssteiler-linnen sind zur Mitwirkung ver-
pflichtet.  Auf Verlangen des Studentenwerks sollen 

sie der Auskunft  durch Dritte  zustimmen, sofern 
dieses zur Beurteilung der Behinderung und für  die 
Bewilligung  von Leistungen erforderlich  ist.

3. Bedarfssituation,  Art und Umfang  der 
Leistungen

3.1 Allgemeines zur Bedarfssituation

Für Studierende und  Studienbewerberl-innen  mit  
Behinderung  ist  der Individualbedarf maßgeblich; 
die nachfolgend  dargestellten  Bedarfssituationen  
und Leistungsmaßstäbe können daher nur Anhalts-
punkte  sein.

Die Bedarfssituation für  Studierende - bezogen auf 
die in  Zusammenhang mit  dem Hochschulbesuch 
erforderlichen  Leistungen der Hilfe zur Integration 
- ist ganz wesentlich von der Art und  dem Umfang  
der jeweiligen  Behinderung, dem  gewählten Studi-
engang  und von der  Ausstattung  der Hochschule 
abhängig.

Die Integrationshilfen für  Studienbewerber -innen 
sollen sich in der Regel auf  die  Unterstützung der 
Kommunikation in Aufnahmeprüfungen der Hoch-
schulen, Beratungsgesprächen und Informations-
veranstaltungen der. Hochschulen sowie des Studen-
tenwerks Berlin beziehen. Die Bedarfssituation  für  
Studienbewerber -innen  soll in Zusammenarbeit mit  
den Behindertenbeauftragten der Hochschulen im 
Einzelfall geklärt  werden.  Die nachfolgenden Rege-
lungen sind entsprechend anzuwenden.

Wird  der Einsatz von Studienassistenz, Gebärdens-
prachdolmetschern/-dolmetscherinnen, Kommuni-
kationshelfern/-helferinnen oder von technischen 
Hilfsmitteln  beantragt, ist mit der Hochschule zu 
klären, welche Leistungen die Hochschule in  dieser 
Hinsicht  bereits vorhält.

Werden diese Unterstützungsleistungen von mehr 
als einer/einem Studierenden der gleichen Fachrich-
tung beantragt, ist mit  der Hochschule zu klären, 
welche Leistungen diese zur Verfügung  stellen kann.

Die Vergabe von Integrationshilfen wird  nachrangig  
bewilligt. Vermögen in der Höhe der Vermögensfrei-
grenze des BAföG bleibt  anrechnungsfrei. Darüber 
hinausgehende Beträge sollen zu 5 % jährlich einge-
setzt werden. Das Einkommen des Antragsstellers/
der  Antragstellerin  wird geprüft, in Einzelfällen kann 
eine angemessene Eigenbeteiligung  erfolgen.

3.2 Studienassistenz

Soweit Studienassistenz finanziert  wird, ist der Stun-
densatz anzuwenden, zu dem die studentische Ar-
beitsvermittlung des Studentenwerks Berlin Arbeit  
suchende Studierende vermittelt.

Studienassistentinnen und  Studienassistenten sollen 
ihre Qualifikation durch die jeweils gültige Imma-
trikulationsbescheinigung oder den Hochschulab-
schluss nachweisen.

Die Kosten für Studienassistenz sind gegen Verwen-
dungsnachweis (Bestätigung des Studienassistenten/
der  Studienassistentin) zu erstatten.  Die Kosten der 
Ausbildung  von Studienassistenten/Studienassisten-
tinnen  sind nicht  erstattungsfähig.

Erhält der Antragsteller/die Antragstellerin  Leistun-
gen des Landes für Blinde oder hochgradig Seh-
behinderte (in Berlin nach dem LPfiGG) und/oder  
Blindenhilfe  (gemäß § 72 SGB XII), so sind 2/3 der 
Kosten für  Studienassistenz als Hilfe zu gewähren; 
im Übrigen ist zu verlangen, dass die Antragstellerin/
der  Antragsteller  1/3 dieser Kosten aus den Leistun-
gen des Landes und/oder der Blindenhilfe  abdeckt, 
soweit  diese Eigenleistung 20 % davon nicht  über-
steigt.

Erhält der Antragsteller/die Antra‘gstellerin Leistun-
gen des Landes für  Gehörlose (in Berlin nach dem 
LPfiGG), so sind 2/3 der Kosten für  Studienassistenz 
als Hilfe zu gewähren; im Übrigen ist zu verlangen, 
dass die Antragstellerin/der  Antragsteller  1/3 die-
ser Kosten aus den Leistungen des Landes abdeckt, 
soweit  diese Eigenleistung 20 % davon nicht  über-
steigt.

3.3 Kommunikationshelfer/-innen, Schriftdol-
metscher/-innen  und  Gebärdensprachdolmet-
scher/innen

Die Vergütung  von Schriftdolmetschern/-dolmet-
scherinnen und Kommunikationshelfern/  helferinnen  
orientiert  sich nach den Verwaltungsvorschriften  für 
Honorare  im Bereich Sozialwesen (HonVSoz).

Die Vergütung  von Gebärdensprachdolmet-
schern/-dolmetscherinnen  orientiert  sich an dem
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz 
(JVEG).

Eine Doppelbesetzung der Gebärdensprachdolmet-
scher/-innen  kann bewilligt  werden.

3.4 Technische Hilfsmittel

Behinderungsbedingte  technische Hilfsmittel  sowie 
behinderungsbedingte  Zusatzausstattungen für PCs 
oder Laptops werden  finanziert,  wenn  diese Hilfs-
mittel  zur Durchführung  eines ordnungsgemäßen 
Studiums unter  ähnlichen Bedingungen wie bei 
Menschen ohne
Behinderung notwendig  sind, soweit  nicht andere 
Sozialleistungsträger, insbesondere die Träger der 
gesetzlichen Krankenversicherung, zuständig sind.

Bei Abschluss oder Abbruch  des Studiums in Ber-
lin kann das Studentenwerk  von den Studierenden 
verlangen, die ihnen  zur Verfügung  gestellten bzw. 
aus Mitteln  der Integrationshilfe finanzierten  techni-

schen Hilfsmittel  zurückzugeben bzw.  den Restwert 
der bewilligten Zuschusssumme zu erstatten, sofern 
deren Abschreibung noch läuft.

Zuzahlungen der Studierenden zu bewilligten  tech-
nischen Hilfsmitteln sind möglich. Reparaturen wer-
den für  behinderungsbedingte  technische Hilfsmit-
tel  oder

behinderungsbedingte  Zusatzgeräte übernommen,  
die vom Studentenwerk  bewilligt wurden. Dabei ist 
nachzuweisen, dass die Geräte mit  der notwendigen  
Sorgfaltspflicht  benutzt  wurden.

3.5 Büchergeld

Aufwendungen für Bücher und  Arbeitsmittel  kön-
nen für  Studierende als Büchergeldpauschale in 
Höhe von 100 Euro pro Semester gezahlt werden, 
wenn dies behinderungsbedingt erforderlich  ist.

Studienbedingte  Regelaufwendungen, wie z. B. Bei-
träge für das Studentenwerk und  die Studentenschaft  
oder Versicherungsbeiträge für eine Krankenkasse, 
sind nicht  als behinderungsbedingter  Mehrbedarf  
anzusehen.

4. Dauer der Leistungen

Förderungshöchstdauer und  Härteregelung nach 
dem BAföG haben grundsätzlich  keinen Einfluss auf  
die nach diesen Richtlinien zu gewährenden Leistun-
gen. Sie können jedoch als  Bewertungsmaßstab für 
die Dauer der Leistungen hilfsweise herangezogen 
werden, wobei eine behinderungsbedingt längere 
Studiendauer angemessen berücksichtigt werden 
muss.

IV. Verfahren

Die unterzeichnenden Hochschulen haben die 
Wahrnehmung ihrer in diesen Richtlinien beschrie-
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benen Aufgaben dem Studentenwerk übertragen. 
Auf dieser Grundlage entscheidet das Studenten-
werk in eigenem Namen. Der Entscheidung ist  eine 
Rechtsmittelbelehrung beizufügen. Widerspricht der 
Antragsteller/die Antragstellerin, so ist der Vorgang 
der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer des Stu-
dentenwerks vorzulegen.

Eine Konfliktkommission  kann bei Bedarf zusam-
mentreten. Sie setzt sich zusammen aus dem/der 
Landesbehindertenbeauftragten, einem/einer stu-
dentischen Vertreter/-in der betroffenen  Hochschule 
oder des Verwaltungsrats  des Studentenwerks sowie 
einem/einer Vertreter/-in der betroffenen  Hoch-
schulen sowie des Studentenwerks. Aufgabe  der 
Kommission ist die Beratung von Widersprüchen ge-
gen ergangene Bescheide.

Die Entscheidungen der Kommission haben gegen-
über der Widerspruchsstelle des Studentenwerks 
Empfehlungscharakter.

Grundsätze des studierendenWERKs BERLIN zur Korruptionsbekämpfung

vom 10.10.2006

1. Begriffsbestimmung

Unter Korruption sind sowohl Dienstpflichtver- 
letzungen und Straftaten als auch ethisch moralisch 
verwerfliche Praktiken zu verstehen. Die Grundsätze 
zur Korruptionsbekämpfung umfassen den Miss-
brauch dienstlicher Funktionen, wodurch Dritte – i. d. 
R. Außenstehende – einvernehmlich besser gestellt 
bzw. begünstigt werden, sowie das Erlangen bzw. 
Anstreben eines persönlichen, materiellen oder 
immateriellen Vorteils für die/den Dienstnehmer*in 
mittelbar oder unmittelbar.

2. Anwendungsbereich

Die Grundsätze zur Korruptionsbekämpfung finden 
auf alle Abteilungen und Arbeitsbereiche sowie die 
Geschäftsführung des studierendenWERKs BERLIN 
Anwendung.

3. Risikoanalyse und Gefährdungsatlas

(1) In allen Arbeitsbereichen sind in regelmäßigen 
Abständen sowie aus gegebenem Anlass 
die besonders korruptionsgefährdeten 
Arbeitsgebiete festzustellen, eine Risikoprüfung 
ist vorzunehmen. Für erkannte Sicherheitslücken 
sind geeignete Gegenmaßnahmen zur Aufbau , 
Ablauforganisation und/oder Personalzuordnung 
zu entwickeln.

(2) Korruptionsgefährdet sind die Bereiche, die 
Entscheidungen treffen, die für Dritte einen 
materiellen oder immateriellen Wert darstellen. 
Insbesondere bestehen Risiken, wo Aufträge 
erteilt, Ausschreibungen vorbereitet und 
durchgeführt, Leistungen überwacht, bestätigt 
und als sachlich und rechnerisch richtig 

bescheinigt sowie materielle und immaterielle 
Leistungen gewährt werden.

4. Organisatorische Kontrollmechanismen

4.1 Transparenz

Die Transparenz der Entscheidungen einschließlich 
der Entscheidungsvorbereitung ist in einer 
entsprechenden Dokumentation sicherzustellen. 
Akten müssen einzelne Bearbeitungsschritte 
vollständig, nachvollziehbar und dauerhaft 
erkennbar lassen. Vorgangsrelevante mündliche 
Erklärungen und Informationen sind schriftlich zu 
dokumentieren.

4.2 Vier-Augen-Prinzip 

(1) Vor allem in besonders korruptionsgefährdeten 
Arbeitsgebieten ist das Vier Augen Prinzip 
grundsätzlich sicherzustellen. Es besagt, 
dass kein*e Beschäftigte*r einen relevanten 
Arbeitsvorgang alleine abschließend bearbeiten 
darf, ohne dass eine weitere sachkundige Person 
beteiligt ist. Das Vier-Augen-Prinzip kann sowohl 
in vertikaler als auch in horizontaler Form 
angewendet werden. Beide Formen können sich 
im Einzelfall ergänzen. Die Umsetzung kann in 
Form gegenseitiger Kontrolle durch Beschäftigte 
eines Arbeitsbereichs, durch Funktions- und 
Aufgabentrennung und durch Wahrnehmung 
der Dienst- und Fachaufsicht erfolgen. 

(2) Stehen der Umsetzung des Prinzips 
unüberwindliche praktische Schwierigkeiten 
(mangelndes Personal) entgegen, ist die 
Wahrnehmung der Dienst- und Fachaufsicht zu 
intensivieren.

4.3 Personalauswahl

Das Personal für besonders korruptionsgefährdete 

Arbeitsbereiche ist mit besonderer Sorgfalt 
auszuwählen.

4.4 Personalrotation

Job-Rotation als Mittel der Korruptionsvermeidung 
soll verhindern, dass zu enge Beziehungen in 
langjähriger Betreuung von Auftragnehmer*innen 
oder Leistungsempfänger*innen durch bestimmte 
Beschäftige wachsen können. Im Hinblick auf 
künftige Neueinstellungen, Personal- und 
Organisationsentwicklung wird dieses Ziel verfolgt.

4.5 Beschaffungsmanagement

(1) Es wird eine durchgehende Trennung von 
Bedarfs-, Vergabe- und Abrechnungsstellen 
angestrebt, soweit dies wirtschaftlich 
vertretbar ist und die Verhältnismäßigkeit des 
Verwaltungsaufwands gewahrt bleibt.

(2) Um Manipulationen bei der Vergabe von 
Bau-, Liefer- und Dienstleistungen zu 
verhindern, müssen die Regelungen im ARIS 
Informationssystem – Beschaffung und Vergabe 
– des studierendenWERKs BERLIN strikt beachtet 
werden. Sie regeln die Vereinheitlichung des 
Vergabewesens und dessen Handhabung im 
studierendenWERK BERLIN unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften. 

(3) Die Beschaffungsstellen und die Vergabestelle 
haben durch geeignete Maßnahmen

a) ein korrektes Verhalten aller an der Vergabe 
Beteiligten (Gleichbehandlung),

b) einen gesunden und uneingeschränkten 
Wettbewerb und 

c) die Vergabe auf das wirtschaftlichste Angebot 
sicherzustellen.

(4) Mit Vergabeangelegenheiten sind entsprechend 
qualifizierte Mitarbeiter*innen zu befassen, die 
fachlich fortzubilden sind.
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(5) Bei der Vergabe von Aufträgen, deren Vergütung 
durch Honorar- oder Kostenordnungen 
verbindlich geregelt ist (z. B. HOAI), ist nach 
Möglichkeit auf eine Streuung zu achten.

(6) Die Beschaffungsstellen führen Listen, in denen 
alle freihändigen Vergaben ab 1.000 Euro erfasst 
werden. 

4.6 Zentrale Vergabestelle

Alle Beschaffungsstellen des studierendenWERKs 
BERLIN, die Ausschreibungen veranlassen, 
bedienen sich hierzu der zentralen Vergabestelle. 
Sie verhindert, dass Ausschreibungen und 
Auftragsvergaben bei einer einzigen Person 
gebündelt sind. In der Vergabestelle werden 
folgende Aufgaben erledigt:

a) Prüfung und Ergänzung des vorgeschlagenen 
Bieter*innenkreises bei beschränkten 
Ausschreibungen,

b) Kopieren und Versendung der 
Ausschreibungsunterlagen,

c) Entgegennahme und Aufbewahrung der 
eingegangenen Angebote,

d) Submission,

e) formale Prüfung der Angebote gemäß VOL/VOB,

f) Weiterleitung der Unterlagen an 
die Fachabteilung zur Fertigung des 
Vergabevorschlags,

g) Beratung bei vergaberelevanten 
Angelegenheiten.

4.7 Revision

Korruption kann durch Kontrollen sichtbar 
gemacht werden. Revision hat das Ziel, durch 
planmäßige und/oder unvorhersehbare Kontrollen 
das Entdeckungsrisiko zu erhöhen und dadurch 
abschreckend zu wirken. Darüber hinaus können 

im Rahmen der Revision Schwachstellen in 
der betrieblichen Organisation und Anzeichen 
mangelnder Korruptionsvorsorge entdeckt und 
abgestellt werden. Zu den Aufgaben der Revision 
gehört die laufende Überprüfung und Anpassung 
bestehender Präventionsmaßnahmen sowie 
die Erarbeitung von Vorschlägen für geeignete 
Präventionsmaßnahmen.

4.8 Ansprechperson für Korruptionsprävention

(1) Die Ansprechperson ist eine vertrauenswürdige, 
unabhängige Person, die für alle zur Verfügung 
steht, die

a) Hinweise auf Anzeichen von korruptem 
Verhalten geben können,

b) Wissen über korrupte Handlungen haben,

c) selber in eine Situation geraten sind, die einen 
Korruptionsvorwurf auslösen könnte,

d) in sonstiger Weise Gesprächsbedarf zum Thema 
Korruption haben. 

(2) Nicht nur Mitarbeiter*innen, sondern auch 
Studierende und Auftragnehmer*innen 
können sich mit ihr in Verbindung setzen. 
Die Ansprechperson hat auf Wunsch des/der 
Hinweisgebers/in deren Anonymität zu wahren, 
soweit dies gesetzlich möglich ist.

5. Information und Sensibilisierung der 
Beschäftigten

5.1 Verhaltenskodex

(1) Die Beschäftigten sind anlässlich ihrer 
Einstellung über die Bedeutung der 
Bestimmungen über das Verbot der Annahme 
von Belohnungen und Geschenken (BAT, 
BMT-G) zu informieren, auf Korruptionsgefahren 
aufmerksam zu machen und über die Folgen 

korrupten Verhaltens zu belehren. Die Belehrung 
ist zu dokumentieren. Hinsichtlich möglicher 
Korruptionsgefahren sind die Beschäftigten 
auch in der weiteren Folge zu sensibilisieren. 
Darüber hinaus soll ein „Verhaltenskodex gegen 
Korruption“ (Anlage 1) allen Beschäftigten 
vermitteln, was sie insbesondere in besonders 
korruptionsgefährdeten Arbeitsbereichen oder 
Situationen zu beachten haben.

(2) Bei Tätigkeiten in besonders 
korruptionsgefährdeten Arbeitsbereichen – 
auch bei einem Wechsel dorthin – erfolgen 
in regelmäßigen Abständen eine erneute 
Sensibilisierung und eine arbeitsplatzbezogene 
Belehrung der Beschäftigten.

5.2 Dienst- und Fachaufsicht/Fürsorgepflicht – 
Leitfaden für Vorgesetzte

(1) Korruptionsprävention ist Führungsaufgabe. 
Führungskräfte müssen sich ihrer Vorbildfunktion 
bewusst sein und auf ein Organisationsklima 
hinwirken, das es den Beschäftigten ermöglicht, 
auf korruptionsanfällige Strukturen – ggf. 
auch auf einen Verdacht – hinzuweisen. 
Führungskräfte müssen Korruptionsanzeichen 
erkennen und diesen nachgehen. Sie tragen 
auch Verantwortung dafür, dass Wissen 
über Korruption sowie Vorbeugungs- und 
Verhütungsmaßnahmen vermittelt werden.

(2) Die Leitlinien sollen für sie eine Hilfestellung für 
den Umgang mit Korruptionsgefahren bieten

5.3 Fortbildung

Fortbildung zur Korruptionsvorbeugung ist in das 
Fort- und Weiterbildungsprogramm insbesondere 
der Führungskräfte, der Beschäftigten in besonders 
korruptionsgefährdeten Arbeitsbereichen sowie 
der Ansprechperson für Korruptionsprävention 
aufzunehmen.

5.4 Interessenkollision, Befangenheit

(1) Private Beziehungen dürfen nicht mit 
dienstlicher Tätigkeit der Beschäftigten 
verknüpft werden. Beschäftigte des 
studierendenWERKs BERLIN dürfen keine 
dienstlichen Handlungen vornehmen, 
die ihnen oder ihren Angehörigen sowie 
Dritten, denen sie persönlich nahe stehen 
(Freunde, Organisationen, Vereine, etc.) einen 
ungerechtfertigten Vorteil verschaffen. Überall, 
wo es zu Verknüpfungen zwischen privaten und 
dienstlichen Interessen kommen kann, müssen 
sich Beschäftigte des studierendenWERKs 
BERLIN in dienstlichem und persönlichem 
Umgang größte Zurückhaltung auferlegen. 
Interessenverknüpfungen sind schon dann 
nicht mehr tolerabel, wenn die Gefahr besteht, 
dass aufgrund privater Kontakte die dienstliche 
Objektivität beeinträchtigt wird.

(2) Über den normalen Bereich hinausgehende, 
enge Kontakte zwischen Auftragnehmer*innen 
bzw. Leistungsempfänger*innen und 
Beschäftigten sind zu vermeiden.

5.5 Nebentätigkeiten

Über die Ausübung von Nebentätigkeiten 
von Beschäftigten können Dritte persönliche 
Beziehungen zu Mitarbeiter*innen aufbauen und 
für korrupte Handlungen nutzen. Die geltenden 
tariflichen Regelungen über Nebentätigkeiten (§ 11 
BAT, § 13 BMT-G) wirken Loyalitätskonflikten, die in 
diesem Rahmen entstehen können, entgegen. Bei 
der Prüfung der Zulässigkeit von Nebentätigkeiten 
sind mögliche Interessenkonflikte besonders zu 
beachten. 

5.6 Annahme von Belohnungen und Geschenken

Die geltenden tariflichen Regelungen verbieten 
die Annahme von Belohnungen und Geschenken 
ohne Zustimmung des Arbeitgebers (§ 10 BAT, 
§ 9 BMT-G). Nähere Einzelheiten regeln die 

Ausführungsvorschriften über die Annahme von 
Belohnungen und Geschenken vom 22.10.1990 
(siehe ARIS). Über die Belehrung ist ein Nachweis zu 
führen. 

6. Verhalten bei Auftreten eines 
Korruptionsverdachts

Auftretende Fälle von Korruptionsverdacht müssen 
aufgeklärt werden. Um einerseits Beschäftigte vor 
Unannehmlichkeiten aufgrund haltloser Vorwürfe zu 
schützen, andererseits die Strafverfolgungsbehörden 
frühzeitig zu informieren und in ihrer 
Ermittlungsarbeit zu unterstützen, ist folgendes 
Verfahren einzuhalten:

6.1 Pflichten der Beschäftigten und Vorgesetzten

Die Beschäftigten sind verpflichtet, ihre Vorgesetzten 
zu informieren, wenn sie nachvollziehbare Hinweise 
auf korruptes Verhalten erhalten. Tatsachen, aus 
denen sich ein Verdacht ergibt, dass Vorgesetzte in 
strafbare Verhandlungen verwickelt sind, sind dem 
nächst höheren Vorgesetzen mitzuteilen. Im Falle 
des Verdachts gegen die Geschäftsführung ist der 
Verwaltungsratsvorsitzende, im Fall des Verdachts 
gegen ein Mitglied bzw. mehrere Mitglieder des 
Verwaltungsrats die Senatskanzlei für Wissenschaft 
und Forschung zu informieren. Die Mitteilung 
wird auf Wunsch – soweit möglich – vertraulich 
behandelt. Die Vorgesetzten sind verpflichtet, 
Hinweisen auf korrupte Verhaltensweisen 
nachzugehen. Dabei ist darauf zu achten, dass 
spätere Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden 
nicht gefährdet werden. Bei konkretem 
Korruptionsverdacht hat der Vorgesetzte die 
Geschäftsführung und die Ansprechperson für 
Korruptionsprävention unverzüglich zu unterrichten.

6.2 Anzeige

Die Geschäftsführung hat einen konkreten 
strafrechtlich relevanten Korruptionsverdacht 

den Strafverfolgungsbehörden unverzüglich 
anzuzeigen. Außerdem sind in Abstimmung mit 
den Strafverfolgungsbehörden interne Ermittlungen 
und vorbeugende Maßnahmen gegen eine 
Verschleierung einzuleiten (z. B. Entzug bestimmter 
laufender oder abgeschlossener Vorgänge, 
Sicherung des Arbeitsraums, der Aufzeichnungen 
mit dienstlichem Bezug oder der Arbeitsmittel).

6.3 Ermittlung durch Strafverfolgungsbehörden

Die Beschäftigten haben die 
Strafverfolgungsbehörden in ihrer Ermittlungsarbeit 
– insbesondere bei der Vorbereitung von 
Durchsuchungen und Beschlagnahmungen sowie 
der Auswertung sichergestellten Materials – zu 
unterstützen. Sie haben alles zu unterlassen, was 
die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden 
gefährden kann, insbesondere führen sie ohne 
Abstimmung mit den Strafverfolgungsbehörden 
keine eigenen Ermittlungen zur Aufklärung des 
angezeigten Sachverhalts.

6.4 Disziplinar- und arbeitsrechtliche 
Maßnahmen
Fälle der Korruption sind konsequent dienst- und 
arbeitsrechtlich unter besonderer Beachtung 
des Beschleunigungsgebots zu verfolgen. 
Schadenersatzansprüche gegen Beschäftigte und 
Dritte sind konsequent durchzusetzen.
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Personal

Zahl der Beschäftigten per 31.12. 986 263/723 1.075 280/795 1127 302/825

- davon Teilzeitbeschäftigte 390 39/351 470 57/413 500 58/442

- davon Vollzeitbeschäftigte 561 209/352 563 208/355 585 223/352

- davon Auszubildende 13 5/8 14 7/7 16 6/10

- davon Erzieher/-in in Ausbildung (TZ) 11 6/5 14 6/8 12 3/9

- davon FSJler 9 2/7 12 0/12 13 12/1

- davon Beamte 2 2/0 2 2/0 1 1/0

Finanzen

Bilanzsumme per 31.12. (in Tsd. Euro) 45.159 52.106 62.411

Personalaufwendungen (in Tsd. Euro) 35.814 38.327 42.143

Materialaufwendungen und bezogene Leistungen (in Tsd. Euro) 14.260 32.556 28.018

Gebäudebewirtschaftung und Instandhaltung (in Tsd. Euro) 20.833 4.174 4.174

Sonstige betriebliche Aufwendungen (in Tsd. Euro) 3.937 4.040 11.171

Sozialer Aufwand für Studierende (in Tsd. Euro) 1.066 1.026 1.028

Umsatzerlöse (in Tsd. Euro) 49.049 55.353 56.770

Sozialbeiträge (in Tsd. Euro) 14.549 11.919 16.722

Landeszuschüsse (in Tsd. Euro) 18.531 19.566 19.148

Sonstige betriebliche Erträge (in Tsd. Euro) 3.124 3.607 2.255

2017

davon
Männer/Frauen

2016

davon
Männer/Frauen

davon
Männer/Frauen

2015

Speisebetriebe 2015 2016 2017

Zahl der Einrichtungen 57 57 57

- davon Mensen 21 21 21

Gäste pro Tag 36.458 35.410 35.215

- davon Studierende 29.387 28.057 27.774

- davon Hochschulangehörige und Studentenwerkspersonal 7.071 7.353 7.441

Preisspanne für eine Hauptkomponente (in Euro) 1,25 bis 7,45 1,25 bis 7,80 1,35 bis 7,80

Netto-Umsatz (in Euro) 23.416.580 23.500.182 23.599.743

- davon in Mensen 19.345.817 19.378.206 19.360.933

- davon in Cafeterien 4.070.763 4.121.976 4.238.810

Ausbildungsförderung

Bearbeitete Anträge 39.138 37.788 36.508

Erstanträge 12.317 12.321 11.843

Verlängerungsanträge 26.821 25.467 24.665

Anzahl geförderter Studierender 29.048 27.877 27.364

Förderquote auf Basis der Förderungsfälle im Kalenderjahr (in 
Prozent) 22,8 20,9 19,8

Ausgezahlte Förderungsmittel (einschl. KfW) 168.680.545 166.934.471 164.510.038

Widersprüche 989 823 668
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Studentisches Wohnen 2015 2016 2017

Anzahl der Studentenwohnheime per 31.12. 33 33 33

Wohnheimplätze insgesamt [mit ISB] 9.377,5 9.398,5 9.427,5

Versorgungsquote [ohne ISB] (in Prozent) 5,80 5,66 5,57

Auslastungsquote (in Prozent) 97,8 96,2 97,2

Anteil internationaler Studierender (in Prozent) 67,9 69,5 71,5

Miethöhe im Durchschnitt (in Euro) 217 220 226

Anzahl der Wohnheimtutoren (ohne ISB) 21 21 21

Betreuung und Beratung

Durchgeführte Sozialberatungen 5.884 7.032 6.896

Summe ausgezahlter Darlehen (in Euro) 15.358 11.787 15.143

Beratene Personen bei der Psychologisch-Psychotherapeutischen Beratungsstelle 2.031 1.908 1.910

Summe ausgezahlter Integrationshilfen (in Euro) 1.042.500 858.342 849.196

Anzahl Kinderbetreuungsplätze (mit Gastkindern) 538 592 592

Anzahl Kinderbetreuungseinrichtungen 7 7 7

Jobvermittlung

Zahl vermittelter Arbeitsaufträge durch Jobvermittlung 11.030 8.446 5.729

Bruttolohnsumme Jobvermittlung (in Euro) 2.836.461 2.232.834 1.401.715

Hochschulen und Studierende 2015 2016 2017

Vom studierendenWERK betreute Studierende (Wintersemester) 160.640 166.468 168.035

- davon Freie Universität Berlin 36.614 37.243 37.994

- davon Technische Universität Berlin 34.584 35.122 35.752

- davon Humboldt-Universität zu Berlin 33.818 36.507 35.307

- davon Beuth Hochschule für Technik 12.254 12.492 12.639

- davon Hochschule für Technik und Wirtschaft 13.061 13.661 13.589

- davon Hochschule für Wirtschaft und Recht 10.151 10.460 10.943

- davon Charité-Universitätsmedizin 7.031 7.112 7.268

- davon Universität der Künste 3.746 3.764 4.000

- davon Alice-Salomon-Hochschule für  Sozialarbeit und Sozialpädagogik 3.437 3.653 3.748

- davon Katholische Hochschule für Sozialwesen 1.416 1.414 1.438

- davon Evangelische Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik 1.329 1.431 1.430

- davon Kunsthochschule Berlin-Weißensee 854 872 892

- davon Hochschule für Musik "Hanns Eisler" 596 612 593

- davon Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" 228 236 239

- davon Hertie School of Governance 340 506 566

- davon International Psychoanalytic University 446 429 466

- davon Hochschule der populären Künste | HdPK 547 573 603

- davon PFH Private Hochschule Göttingen 10 0 0

- davon Hochschule für angewandte Pädagogik |   HSaP 91 104 131

- davon IUBH School of Business and Management 87 277 349

- davon Code University 0 0 88

Durchschnittlicher Semesterbeitrag pro Studierender 48,77 51,69 54,09
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